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Wichtige Hinweise

Das in diesem Verkaufsprospekt (nebst Anhangen) und
Verwaltungsreglement beschriebene Sondervermogen
Assenagon Balanced EquiVol ist ein nach Luxemburger
Recht aufgelegtes Sondervermogen (fonds commun de
placement), das gemanR Teil Il des Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 iiber Organismen fiir gemeinsame
Anlagen, in der jeweiligs giiltigen Fassung ("Gesetz vom
17. Dezember 2010"), auf unbestimmte Dauer errichtet
wurde ("Fonds"). Der Fonds hat keine Teilfonds. Der
Fonds qualifiziert ferner als alternativer Investmentfonds
("AIF") nach dem Gesetz vom 12. Juli 2013, welches die EU-
Richtlinie 2011/61/EU Uber Verwalter alternativer Invest-
mentfonds (die "AIFM-Richtlinie") in Luxemburger Recht
umsetzt (das "Gesetz vom 12. Juli 2013"). Die Verwaltungs-
gesellschaft qualifiziert als Verwalter von alternativen In-
vestmentfonds nach Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli
2013 (der "AIFM"). Sie unterliegt der Uberwachung durch
die CSSF und handelt als externer AIFM des Fonds. Der
Fonds unterliegt der Genehmigung sowie der Aufsicht der
Luxemburger Aufsichtsbehorde des Finanzsektors, der
Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF"). Die Genehmigung des Fonds beinhaltet jedoch
weder eine Genehmigung des Inhaltes dieses Verkaufs-
prospektes noch ist damit eine positive Bewertung der
Investmentmoglichkeiten des Fonds durch die CSSF ver-
bunden. Der Fonds wird durch Assenagon Asset Manage-
ment S.A. verwaltet.

Der Kauf von Anteilen erfolgt auf der Basis des Verkaufs-
prospektes sowie der "wesentlichen Anlegerinformatio-
nen" (= Dokument mit wesentlichen Informationen fir
den Anleger gemal der Richtlinie 2009/65/EG oder
Basisinformationsblatt gemaB Verordnung EU 1286/2014),
des Verwaltungsreglements des Fonds, des Zeich-
nungsscheines und den im Zeichnungsschein aufgefiihr-
ten Unterlagen. Der Verkaufsprospekt besteht aus einem
allgemeinen Teil und dem fondsspezifischen Anhang
("Anhang") mit der Ubersicht "Assenagon Balanced
EquiVol im Uberblick".

Die wesentlichen Anlegerinformationen werden fiir jede
Anteilsklasse separat erstellt. Die wesentlichen Anleger-
informationen enthalten sinnvolle Angaben zu den we-
sentlichen Merkmalen der jeweiligen Anteilsklasse und
miissen redlich, eindeutig und dirfen nicht irrefiihrend
sein. Aktualisierungen der wesentlichen Anlegerinforma-
tionen sind insbesondere unter www.assenagon.com
abrufbar.

GemaR Artikel 161 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
werden die wesentlichen Anlegerinformationen dem An-
leger vor Zeichnung der Anteile durch die Verwaltungsge-
sellschaft (oder eine andere natiirliche oder juristische
Person, die in ihrem Namen und unter ihrer unbedingten
Verantwortung handelt) - falls der Vertrieb der Anteile
direkt erfolgt — oder durch die Vertriebsstelle oder eine

Untervertriebstelle - falls der Vertrieb durch letztere er-
folgt - kostenlos zur Verfiigung gestellt.

Der Verkaufsprospekt sowie der jeweils letzte veroffent-
lichte Jahres- und Halbjahresbericht miissen dem Inves-
tor vor Zeichnung der Anteile kostenlos angeboten wer-
den.

Die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben
sind zum Zeitpunkt seiner Erstellung zutreffend. Der Ver-
kaufsprospekt kann im Falle des Eintritts wesentlicher
Anderungen aktualisiert werden. Zeichnungen fiir Anteile
durch neue Investoren konnen nur auf der Grundlage der
aktuellen Fassung des Verkaufsprospektes angenommen
werden.

Lediglich die in diesem Verkaufsprospekt sowie in den
darin erwahnten Dokumenten enthaltenen Angaben ha-
ben fiir die Investoren Giiltigkeit. Die Investoren konnen
sich nicht auf Informationen oder Zusicherungen von
Personen berufen, die gemal Verkaufsprospekt nicht
ausdriicklich zur Abgabe solcher Erklarungen autorisiert
sind. Es ist nicht gestattet, vom Verkaufsprospekt bzw.
von den wesentlichen Anlegerinformationen abweichen-
de Auskiinfte oder Erklarungen abzugeben. Jeder Kauf
von Anteilen auf der Basis von Auskiinften oder Erklarun-
gen, welche nicht im Verkaufsprospekt oder in den dort
erwahnten Dokumenten oder in den wesentlichen Anle-
gerinformationen enthalten sind, erfolgt ausschlieBlich
auf Risiko des Investors.

Die Zustimmung und Uberwachung des Fonds durch die
CSSF darf keinesfalls und in keiner Form als positive Be-
urteilung der Qualitat der ausgegebenen Anteile seitens
der CSSF dargestellt werden.

Der Inhalt des Verkaufsprospektes stellt keine rechtliche,
steuerliche oder wirtschaftliche Beratung des Investors
dar. Dem Investor wird empfohlen, sich iiber etwaige
gesetzliche oder steuerliche Folgen sowie Devisenbe-
schrankungen oder Devisenkontrollbestimmungen nach
dem Recht des Landes seiner Staatsangeharigkeit, seines
Wohnsitzes oder seines gewdhnlichen Aufenthaltes zu
informieren, die fur die Zeichnung, den Kauf, den Besitz,
die Riicknahme oder die Ubertragung der Anteile von Be-
deutung sein konnten.

Mit der Zeichnung von Anteilen des Fonds nehmen Inves-
toren zur Kenntnis und erklaren ihr Einverstandnis, dass
die Verwaltungsgesellschaft berechtigt ist, Anteilsinhaber
aufzufordern, Informationen und Dokumente vorzulegen,
um gesetzliche und aufsichtsrechtliche Offenlegungs-
pflichten des Fonds zu bedienen. Die Anteilsinhaber ver-
pflichten sich im Zeichnungsschein, die erforderlichen
Informationen und Dokumente vorzulegen. Die Anteilsin-
haber nehmen ferner zur Kenntnis, dass der Fonds auch
liber gesetzliche und aufsichtsrechtliche Offenbarungs-
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pflichten hinaus Auskiinfte von den Anteilsinhabern er-
bitten kann, um steuerliche oder sonstige Nachteile von
dem Fonds oder den Anteilsinhabern abzuwenden oder
Vorteile zu erreichen. Die Anteilsinhaber erklaren sich
mit der Weiterleitung ihrer personlichen Angaben zu die-
sen Zwecken einverstanden und weisen die Verwaltungs-
gesellschaft mit der Zeichnung von Anteilen an, diese
Informationen sofern erforderlich an die zustandigen
Stellen weiterzuleiten, um mogliche Nachteile abzuwen-
den und/oder Vorteile zu erreichen.

Die Anteile des Fonds konnen des Weiteren Investoren
vorbehalten sein, welche gewisse Kriterien erfiillen miis-
sen; in einem solchen Falle sind diese Kriterien in dem
fir den Fonds geltenden Anhang erlautert.

Dieser Verkaufsprospekt ist nur zum vertraulichen Ge-
brauch durch die Investoren bestimmt. Der Empfanger
verpflichtet sich, den Inhalt weder insgesamt noch teil-
weise zu vervielfaltigen, fiir andere Zwecke als zur Prii-
fung der Anlagebedingungen des Fonds und einer Betei-
ligung am Fonds zu verwenden oder ohne ausdriickliche
Erlaubnis der Verwaltungsgesellschaft an Dritte weiterzu-
reichen oder weiterreichen zu lassen. Der Empfanger ver-
pflichtet sich zudem, jegliche hierin enthaltenen Infor-
mationen vertraulich zu behandeln, ebenso alle ihm
sonst im Zusammenhang mit diesem Fonds bekannt ge-
wordenen Umstande. Auf Aufforderung hat der Empfan-
ger unverziiglich samtliche von der Verwaltungsgesell-
schaft erhaltenen Unterlagen einschlieRlich dieses Ver-
kaufsprospektes und der beiliegenden Dokumente
zuriickzugeben, ohne Kopien davon zuriickzubehalten.

Im nachfolgend abgedruckten Verkaufsprospekt werden
die mit der Anlage in den Fonds verbundenen Anlageri-
siken im Anhang naher beschrieben. Des Weiteren wird
der Investor im Anhang darauf hingewiesen, dass der
Fonds fiir die Umsetzung seines Anlageziels bzw. seiner
Anlagestrategie Derivate und sonstige Techniken und
Instrumente einsetzen kann.

Assenagon Asset Management S.A.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die
Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Anteile des Fonds durfen innerhalb der Vereinigten Staa-
ten von Amerika sowie an US-Biirger oder Unzulassige
Investoren (siehe Ziffer 15) weder angeboten noch ver-
kauft oder ausgeliefert werden. Ferner darf der Fonds im
Hoheitsgebiet Luxemburg nur an Personen vertrieben
werden, wenn diese als professionelle Anleger gemal
Anhang Il der Richtlinie 2014/65/EU oder als geeignete
Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU und
Richtlinie 2006/73/EG qualifizieren. An Privatanleger im
Sinne der Richtlinie 2014/65/EU ("Privatanleger") darf der
Fonds im Hoheitsgebiet Luxemburg nicht vertrieben wer-
den.

Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Investor den
Verkaufsprospekt (nebst Anhang), das Verwaltungsreg-
lement sowie alle genehmigten und verdffentlichten An-
derungen derselben an.

Der Verkaufsprospekt (nebst Anhang) und das Verwal-
tungsreglement sowie der jeweilige Jahres- und Halb-
jahresbericht und die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
wahrstelle, der Zahlstelle und bei den Vertriebsstellen
kostenfrei erhaltlich oder unter www.assenagon.com
abrufbar.
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Bekampfung der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung

GemaR den internationalen Regelungen und den Luxem-
burger Gesetzen und Verordnungen, unter anderem, aber
nicht ausschlieBlich, dem Gesetz vom 12. November 2004
uber die Bekampfung der Geldwasche und der Terroris-
musfinanzierung, der groBherzoglichen Verordnung vom
1. Februar 2010, der CSSF-Verordnung 12-02 vom 14. De-
zember 2012 und den CSSF-Rundschreiben CSSF 13/556,
CSSF 15/609, CSSF 17/650, CSSF 17/661, CSSF 18/684, CSSF
19/732, CSSF 20/742, CSSF 20/744 betreffend die Bekdmp-
fung der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung sowie
allen diesbeziiglichen Anderungen oder Nachfolgerege-
lungen, obliegt es allen Verpflichteten zu verhindern,
dass Organismen flir gemeinsame Anlagen zu Zwecken
der Geldwasche und der Terrorismusfinanzierung miss-
braucht werden. Die Verwaltungsgesellschaft oder ein
von ihr Beauftragter kann von einem Antragsteller jedes
Dokument, das sie fiir diese Identitatsfeststellung als
notwendig erachtet, verlangen. Zudem kann die Verwal-
tungsgesellschaft (oder ein von dieser Beauftragter)
samtliche anderen Informationen verlangen, die sie zur
Erfiillung der anwendbaren gesetzlichen und regulato-
rischen Bestimmungen, einschlieBlich, jedoch ohne Ein-
schrankung, des CRS- und des FATCA-Gesetzes, bendtigt.

Sollte ein Antragsteller die verlangten Dokumente ver-
spatet, nicht oder nicht vollstandig vorlegen, wird der
Zeichnungsantrag abgelehnt. Bei Riicknahmen kann eine
unvollstandige Dokumentationslage dazu fiihren, dass
sich die Auszahlung des Riicknahmepreises verzégert.
Die Verwaltungsgesellschaft ist fiir die verspatete Ab-
wicklung oder den Ausfall einer Transaktion nicht ver-
antwortlich, wenn der Antragsteller die Dokumente ver-
spatet, nicht oder unvollstandig vorgelegt hat.

Assenagon Asset Management S.A.

Investoren konnen von der Verwaltungsgesellschaft
(oder einem von dieser Beauftragten) von Zeit zu Zeit

im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Bestim-
mungen betreffend ihrer Pflichten zur kontinuierlichen
Uberwachung und Kontrolle ihrer Kunden aufgefordert
werden, zusatzliche oder aktualisierte Dokumente be-
treffend ihrer Identitat vorzulegen. Sollten diese Doku-
mente nicht unverziiglich beigebracht werden, ist die Ge-
sellschaft verpflichtet und berechtigt, Vermogenswerte
Zu sperren.

Gemal dem Gesetz vom 13. Januar 2019 liber die Einrich-
tung eines Registers der wirtschaftlichen Eigentiimer
sind Investmentfonds verpflichtet, ihre wirtschaftlichen
Eigentlimer an das zu diesem Zweck eingerichtete Re-
gister zu melden. Je nach spezieller Situation kann dies
dazu fiihren, dass auch Endanleger eines Investment-
fonds mit Namen und weiteren personlichen Angaben an
das offentliche Register der wirtschaftlichen Eigentiimer
zu melden sind.

Sollten Antragsteller Anteile des Fonds indirekt Gber
einen Nominee zeichnen, wird die Verwaltungsgesell-
schaft oder ein von ihr Beauftragter eine verstarkte Due
Diligence gemaR Artikel 3 der CSSF-Verordnung 12-02
durchfuhren.

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen der
Antragsteller und Investoren wird die Verwaltungsgesell-
schaft gemaR einem Risk Based Approach auch die not-
wendigen AML/CTF-Kontrollen der Vermogenswerte des
Fonds durchfiihren.
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Wichtige Hinweise zum Datenschutz

Per Gesetz miissen alle Personen und Rechtssubjekte, die
eine Erstanlage in einen Fonds vornehmen mochten (ein-
schlieBlich natiirliche Personen, Korperschaften und Fi-
nanzmittler), ordnungsgemaRe und ausreichende Identi-
tatsnachweise erbringen, bevor eine Erstzeichnung von
Anteilen des Fonds angenommen wird. Vor Annahme eines
Antrags kénnen weitere Informationen von den Investoren
verlangt und ein Antrag auf Zeichnung oder Riicknahme
von Anteilen ausgesetzt oder abgelehnt werden, wenn
nach Prifung berechtigte Zweifel an der Identitat eines
Investors oder der Echtheit oder Rechtsgiiltigkeit eines
Antrags bestehen.

Die Beantwortung von Fragen, welche dem Investor im Zu-
sammenhang mit seinem Antrag gestellt werden konnen,
ist daher obligatorisch. Eine Nichtbeantwortung kann da-
zu fiihren, dass ein Erwerb von Anteilen nicht zustande
kommt.

Diese Daten werden unter anderem fiir Aufzeichnungen,
die Bearbeitung von Antragen, die Beantwortung von An-
fragen sowie fiir Informationen iiber weitere Produkte und
Dienstleistungen verwendet.

Eine Weitergabe von vertraulichen Informationen Uber An-
leger an Dritte erfolgt grundsatzlich nicht. Soweit nach der
europaischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
sonstigem anwendbaren Datenschutzrecht zulassig, kann
auBerdem eine Weitergabe und Verarbeitung der Daten
durch externe Dienstleister im In- und Ausland erfolgen.

Anleger haben u. a. das Recht, ihre Daten einzusehen, In-
formationen liber deren Verwendung zu verlangen sowie
diese gegebenenfalls zu berichtigen.

Diese Daten werden fiir die Vertragsdauer aufbewahrt und
bleiben wahrend der gesetzlich vorgeschriebenen Dauer
gespeichert.

Zulassige Investoren

Anteile des Fonds diirfen ausschlieBlich von Investoren
erworben oder gehalten werden, die, sofern nicht die
Bestimmungen in dem fiir den Fonds geltenden Anhang
etwas anderes vorsehen, keine Unzulassigen Investoren
sind. Ferner darf der Fonds im Hoheitsgebiet Luxemburg
nur an Personen vertrieben werden, wenn diese als pro-
fessionelle Anleger gemaR Anhang Il der Richtlinie
2014/65/EU oder als geeignete Gegenparteien im Sinne
der Richtlinie 2014/65/EU und Richtlinie 2006/73/EG
qualifizieren. An Privatanleger im Sinne der Richtlinie
2014/65/EU ("Privatanleger") darf der Fonds im Hoheits-
gebiet Luxemburg nicht vertrieben werden. Die Anteile
des Fonds konnen des Weiteren Investoren vorbehalten
sein, welche zusatzlich zu dem oben genannten Kriterium
weitere Kriterien erfiillen missen; in einem solchen Falle
sind diese zusatzlichen Kriterien in dem flir den Fonds
geltenden Anhang erlautert.

Als Investor im Sinne dieses Verkaufsprospektes gilt je-
der Investor, welcher einen Zeichnungsschein unter-
schrieben hat. Falls die Umstande es erfordern, beinhal-
tet der Begriff "Investor" ebenfalls auch den Begriff "An-
teilsinhaber".

Assenagon Asset Management S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Erwerb oder gege-
benenfalls das Eigentum von Anteilen personenbezogen
beschranken oder verhindern, wenn diese Beteiligung
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft dem Fonds
schaden konnte, insbesondere einen Verstol’ gegen lu-
xemburgische oder auslandische Gesetze oder Rechts-
vorschriften darstellen konnte oder wenn der Fonds
hierdurch den Gesetzen (beispielsweise den Steuerge-
setzen) eines anderen Staates als Luxemburg unterwor-
fen sein kdnnte. In einem solchen Falle kann die Verwal-
tungsgesellschaft die in Artikel 10 des Verwaltungsregle-
ments aufgefiihrten Schritte unternehmen, welche einen
Zwangsrickkauf der vom betreffenden Anteilsinhaber ge-
haltenen Anteile beinhalten.
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Domizil, Verwaltung und Dienstleister

AIF

Assenagon Balanced EquiVol

Aerogolf Center

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Nettofondsvermogen zum 30. November 2025:
EUR 55.269.241

Domizil, Verwaltungsgesellschaft und AIFM

Assenagon Asset Management S.A.

Aerogolf Center

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Eigenkapital (Grundkapital abziiglich der ausstehenden

Einlagen zuziiglich der Riicklagen) zum 31. Dezember 2024:

EUR 6.442.500

Geschaftsfiihrer der Verwaltungsgesellschaft
Dr. Stephan Hocht

Matthias Kunze

Jens Meiser

Dr. Dr. Heimo Plossnig

Thomas Romig

Philip Seegerer

Register- und Transferstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80 route d'Esch, BP.403

1470 Luxemburg

Luxemburg

Aufsichtsbehorde

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
283, Route d'Arlon

2991 Luxemburg

Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Hans Glinther Bonk (Vorsitzender)

Vassilios Pappas

Dr. Dr. Heimo Plossnig

KoppaKontor GmbH, vertreten durch Dr. Immo Querner

Verwabhrstelle, Zentralverwaltung, Zahlstelle in Luxemburg
und Deutschland

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80 route d'Esch, BP.403

1470 Luxemburg

Luxemburg

Eigenkapital (Grundkapital abziiglich der ausstehenden
Einlagen zuziiglich der Riicklagen) zum 31. Dezember 2024:
USD 85.842.287

Wirtschaftspriifer des Fonds und der
Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit, Société a responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer

1821 Luxemburg

Luxemburg

Kontaktstelle in Deutschland

Assenagon Asset Management S.A.

Aerogolf Center

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Eigenkapital (Grundkapital abziiglich der ausstehenden
Einlagen zuziiglich der Riicklagen) zum 31. Dezember 2024:
EUR 6.442.500

Informations- und Vertriebsstelle in Deutschland
Assenagon Asset Management S.A.

Zweigniederlassung Miinchen

Landsberger Stralle 346

80687 Miinchen

Deutschland

Eigenkapital (Grundkapital abziiglich der ausstehenden
Einlagen zuziiglich der Riicklagen) zum 31. Dezember 2024:
EUR 2.700.000

Assenagon Asset Management S.A.
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Verkaufsprospekt - Allgemeiner Teil

Management, Verwaltung und Dienstleister
1. Verwaltungsgesellschaft und AIFM

Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds als ex-
terner AIFM gemal den Bestimmungen des Verwaltungs-
reglements, den jeweils anwendbaren gesetzlichen und
behordlichen Regeln und im ausschlieflichen Interesse
der Anteilsinhaber.

Informationen zu weiteren von der Verwaltungsgesell-
schaft verwalteten Fonds werden dem Anleger auf An-
frage kostenlos zur Verfligung gestellt.

Die Assenagon Asset Management S.A. ist eine Société
Anonyme gemal Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 iiber Organismen fiir gemeinsame
Anlagen, in der jeweils giiltigen Fassung ("Gesetz vom

17. Dezember 2010"), die als Verwalter von alternativen
Investmentfonds nach Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli
2013 qualifiziert, mit eingetragenem Sitz in Aerogolf
Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg. Sie
wurde am 3. Juli 2007 gegriindet. Sie unterliegt der Uber-
wachung durch die CSSF. Bezugnahmen auf die Verwal-
tungsgesellschaft in diesem Verkaufsprospekt sollen, so-
weit der Kontext dies verlangt, auch eine Bezugnahme auf
den AIFM beinhalten.

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 31. Au-
gust 2007 im Mémorial C No. 1.854 veroffentlicht und unter
Nummer B-129.914 beim Handels- und Gesellschaftsregis-
ter in Luxemburg hinterlegt. Die Satzung der Verwaltungs-
gesellschaft wurde zuletzt am 31. Marz 2014 abgeandert
und am 19. Juni 2014 im Mémorial C No. 1.590 veroffent-
licht.

Die Verwaltungsgesellschaft ist sowohl fiir die Ausfiihrung
des Portfolio Managements als auch fiir das Risiko-Man-
agement des Fonds verantwortlich. Im Rahmen des Port-
folio Managements ist sie fiir die Bestimmung und Ausfiih-
rung des Anlageziels und der Anlagestrategie des Fonds
verantwortlich. Sie darf fiir Rechnung des Fonds alle Ge-
schaftsfiihrungs- und Verwaltungsmafnahmen und alle
unmittelbar und mittelbar mit dem Fondsvermogen ver-
bundenen Rechte ausiiben.

Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds nach
MaRgabe der in dem Verkaufsprospekt festgesetzten An-
lagepolitik und der Anlagebeschrankungen und im Ein-
klang mit den einschlagigen Gesetzen und Richtlinien so-
wie den Regelungen des Verkaufsprospektes und den im
Anhang enthaltenen spezifischen Bestimmungen fiir den
Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Berufshaftungsrisi-
ken durch die Bereitstellung eigener Mittel im Einklang mit
der AIFM-Richtlinie abdecken. Der Verwaltungsrat der Ge-
sellschaft hat Herrn Dr. Dr. Heimo Plossnig, Herrn Thomas
Romig, Herrn Philip Seegerer, Herrn Matthias Kunze, Herrn
Dr. Stephan Hocht und Herrn Jens Meiser zu

Geschaftsfiihrern der Verwaltungsgesellschaft bestellt und
ihnen die Gesamtheit der Geschaftsfiihrung tibertragen.

Sie kann fir die Ausfuhrung ihrer Tatigkeiten externe
Dienstleister hinzuziehen.

Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft einen beraten-
den Anlageausschuss flir den Fonds hinzuziehen.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft die Anlageverwaltung
auf einen Dritten auslagert, so darf nur ein Unternehmen
benannt werden, das fiir die Ausiibung der Vermogensver-
waltung zugelassen oder eingetragen ist und einer Auf-
sicht unterliegt.

Die Ubertragung der Aufgaben darf die Wirksamkeit der
Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft in
keiner Weise beeintrachtigen. Insbesondere darf die
Verwaltungsgesellschaft durch die Ubertragung der Auf-
gaben nicht daran gehindert werden, im Interesse der
Anleger zu handeln und dafiir zu sorgen, dass der Fonds
im besten Interesse der Anleger verwaltet wird.

Der Verwaltungsrat bildet den Verglitungsausschuss der
Assenagon Asset Management S.A. Dieses Gremium ent-
scheidet Uber die Leitsatze des Verglitungssystems sowie
deren Umsetzung.

Das innerhalb von Assenagon Asset Management S.A. an-
gewandte Vergilitungssystem orientiert sich an der Unter-
nehmensstrategie und tragt dazu bei, dass die Geschafts-
ziele erreicht werden, korrektes Verhalten belohnt sowie
Mehrwert fiir Aktionare und Investoren geschaffen und
den geltenden aufsichtsrechtlichen Empfehlungen ent-
sprochen wird. Ein Eingehen von liberhohten Risiken wird
dabei nicht belohnt sondern klar abgelehnt. Das Vergi-
tungssystem ist mit einem soliden und wirksamen Risiko-
Management vereinbar und diesem forderlich und ermu-
tigt zu keiner Ubernahme von Risiken, die mit dem Risiko-
profil oder Verwaltungsreglement des Fonds nicht verein-
bar sind. Das Verglitungssystem steht im Einklang mit Ge-
schaftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Ver-
waltungsgesellschaft, des Fonds und seiner Anleger und
umfasst MaBnahmen zur Vermeidung von Interessenkon-
flikten.

Die Zielsetzungen der Vergiitungsstruktur basieren auf
den folgenden Grundsatzen:

— Betonung der langfristigen und strategischen Unter-
nehmensziele.

— Maximierung der Leistung der Mitarbeiter und des Un-
ternehmens.

— Gewinnung und Bindung der besten Mitarbeiterpoten-
ziale.

— Einfache und transparente Vergiitungsstruktur.
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— Ausrichtung der Vergiitung an individueller Leistung
des Mitarbeiters, den Ergebnisbeitragen der Geschafts-
bereiche und dem Unternehmensergebnis.

— Beriicksichtigung verschiedener Aufgabenbereiche und
Verantwortungsebenen.

— Moglichkeit des Einsatzes variabler Verglitungselemen-
te im Falle eines positiven Unternehmensergebnisses.

Die Leitsatze des Vergilitungssystems beriicksichtigen,
dass:

— im Falle von Bonuszahlungen die Gesamtvergiitung des
Mitarbeiters in einem ausgewogenen Verhaltnis von
variablen und fixen Zahlungen steht, wobei die Vergi-
tungskomponenten und deren Hohe je Mitarbeiter und
Position variieren.

— es nurim Falle von Neueinstellung von Mitarbeitern
aus bestehenden Arbeitsverhadltnissen in Ausnahme-
fallen zur Zahlung von garantierten Boni kommen
kann.

— die variable Vergiitung fiir die Mitarbeiter ein wirk-
samer Verhaltensanreiz ist, die Geschafte im Sinne des
Unternehmens zu gestalten, es jedoch dafiir Sorge ge-
tragen wird, dass keine signifikante Abhangigkeit von
der variablen Vergiitung besteht.

Die Leitsatze des Vergiitungssystems werden mindestens
einmal jahrlich einem Review unterzogen. Die Einzelheiten
der aktuellen Vergiitungspolitik, darunter eine Beschrei-
bung, wie die Vergiitung und die sonstigen Zuwendungen
berechnet werden, sind liber die Website
www.assenagon.com/Anlegerinformationen zuganglich.
Auf Anfrage wird dem Anleger eine Papierversion dieser
Vergutungspolitik kostenlos zur Verfiigung gestellt.

2. Verwahrstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.CA. Luxembourg ("BBH") als Verwahrstelle
bestellt.

BBH ist ein Kreditinstitut, das am 9. Februar 1989 auf un-
bestimmte Dauer errichtet wurde. Es ist eine Kommandit-
gesellschaft auf Aktien nach Luxemburger Recht (société
en commandite par actions) mit Sitz unter der Anschrift
80, Route d’Esch, 1470 Luxemburg. Die Verwahrstelle hat
eine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschaften aller
Art im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 uiber den Fi-
nanzsektor (lo/ du 5 avril 1993 relative au secteur
financier)in seiner jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz
vom 5. April 1993").

Die Aufgabe der Verwahrstelle besteht in der Verwahrung
und Uberwachung der Vermdgenswerte des Fonds sowie
in der effektiven und ordnungsgeméaRen Uberwachung
seiner Barmittelstrome. Die Rechte und Pflichten der Ver-
wahrstelle ergeben sich aus dem Gesetz vom 17. Dezember
2010, dem Gesetz vom 12. Juli 2013, der Verwahrstellenver-
einbarung, dem Verwaltungsreglement und dem Verkaufs-
prospekt (einschlieBlich der verschiedenen Anhange).

Die Verwahrstelle agiert unabhangig von der Verwaltungs-
gesellschaft und im alleinigen Interesse der Anleger.

Die Verwahrstelle hat

a) sicherzustellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, die
Riicknahme und die Kiindigung von Anteilen durch den
oder im Auftrag des Fonds in Einklang mit den luxem-
burgischen Rechtsvorschriften, dem Verwaltungsregle-
ment, diesem Verkaufsprospekt und den Bedingungen
der Verwahrstellenvereinbarung erfolgen;

b) sicherzustellen, dass die Verwahrstelle bei Transaktio-
nen mit den Vermogenswerten des Fonds den entspre-
chenden Gegenwert innerhalb der iiblichen Fristen er-
halt;

¢) sicherzustellen, dass die Erlése aus den entsprechen-
den Vermdgenswerten des Fonds in Ubereinstimmung
mit den Bedingungen des Vertrags verwendet werden;

d) sicherzustellen, dass der Nettoinventarwert der Anteile
gemaR den Rechtsvorschriften und den Vertragsbe-
stimmungen berechnet wird;

e) den Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge
zu leisten, es sei denn, diese verstoRen gegen geltende
Rechtsvorschriften oder das Verwaltungsreglement.

Eine Wiederverwertung der Vermogenswerte des Fonds
durch die Verwahrstelle, ihre verbundenen Unternehmen
oder Dritte, an die Verwahrungsaufgaben delegiert sind,
ist vorbehaltlich angemessener Bedingungen und im Ein-
verstandnis mit dem AIFM grundsatzlich moglich.

GemaR den Bestimmungen der Verwahrstellenvereinba-
rung und dem Gesetz vom 12. Juli 2013 kann die Verwahr-
stelle, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, fir Zwecke
einer effektiven Ausiibung ihrer Pflichten ihre Verwahrauf-
gaben ganz oder teilweise an einen oder mehrere Zentral-
verwahrer, Korrespondenzbanken oder Dritte delegieren.
Dies gilt insbesondere fiir Vermogenswerte, die offiziell an
einer auslandischen Borse notiert sind oder anderweitig
an einem auslandischen Markt gehandelt werden, sowie
flir Wertpapiere, die fiir die Verwahrung im Rahmen eines
auslandischen Clearingsystems zugelassen sind. Eine Liste
dieser Korrespondenzbanken (und gegebenenfalls ihrer
Unterbeauftragten) ist iiber die Website
www.assenagon.com/Anlegerinformationen zugdnglich
und wird Anteilsinhabern auf Anfrage zur Verfluigung ge-
stellt. Hinsichtlich potenzieller Konflikte, die sich aus

der Beauftragung von Unterverwahrern ergeben konnen,
agiert Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ein-
zig in der Funktion als Verwahrstelle des Fonds. Brown
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. betreibt keine
Marktaktivitaten mit einem der Unterverwahrer, die mit ih-
ren Funktionen als Verwahrstelle in Konflikt stehen kénn-
ten (z. B. Prime Brokerage) und hat in diesem spezifischen
Zusammenhang keine potenziellen Konflikte identifiziert.
Was Interessenkonflikte im Allgemeinen anbelangt, ist zu
erwahnen, dass Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
S.C.A. auch als Zentralverwaltungsstelle des Fonds auftritt,
wobei sie diesbeziiglich Folgendes befolgt: Brown Brothers
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Harriman (Luxembourg) S.C.A. nimmt in Bezug auf den
Fonds oder die fiir den Fonds handelnde Verwaltungsge-
sellschaft keine Aufgaben wahr, die Interessenkonflikte
zwischen dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der Verwal-
tungsgesellschaft und ihr selbst schaffen konnten, aufRer
wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der
Ausfiihrung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren po-
tenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben gegeben ist
und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemaR
ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des
Fonds gegeniiber offengelegt werden. Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. bemiiht sich, Interessenkon-
flikte durch z. B. Chinese Walls zu vermeiden. Sollten Inte-
ressenkonflikte dennoch auftreten, helfen ablauforganisa-
torische MaRnahmen wie z. B. das 4-Augen-Prinzip oder
geeignete Eskalationsmechanismen diese Konflikte nach
Recht und Billigkeit zu behandeln.Die Verwahrstelle hat
bei der Auswahl und Bestellung einer Korrespondenzbank
mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissen-
haftigkeit gemal den Vorgaben des Gesetzes vom 12. Juli
2013 vorzugehen, um sicherzustellen, dass die Vermogens-
werte des Fonds ausschlieBlich einer Korrespondenzbank
anvertraut werden, die ein angemessenes Maf an Schutz
flir diese Vermogenswerte bieten kann.

Auf Antrag stellt die Verwaltungsgesellschaft Anlegern
Informationen auf dem neuesten Stand hinsichtlich der
Identitat der Verwahrstelle, der Beschreibung ihrer
Pflichten, der méglichen Interessenkonflikte, der von der
Verwahrstelle ausgelagerten Verwahrungsaufgaben, der
Liste der Auslagerungen und Unterauslagerungen und der
Interessenkonflikte, die sich aus der Auslagerung ergeben
konnen, zur Verfiigung.

Die nachfolgend beschriebene Haftung der Verwahrstelle
bleibt, vorbehaltlich anderslautender Angaben im Gesetz
iber Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-Gesetz)
und nur innerhalb der gemaR AIFM-Gesetz zulassigen
Grenzen, von einer solchen Ubertragung von Aufgaben
unberihrt.

Im Rahmen der Beauftragung eines Dritten mit der Ver-
wahrung von Finanzinstrumenten stellt die Verwahrstelle
sicher, dass die entsprechenden Vermogenswerte so ge-
halten werden, dass die Trennung dieser Vermogenswerte
von den diesem Dritten anvertrauten eigenen Vermogens-
werten der Verwahrstelle aus den Biichern und Aufzeich-
nungen der betreffenden Korrespondenzbank eindeutig
hervorgeht.

GemaR den Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013
haftet die Verwahrstelle gegeniiber dem Fonds oder sei-
nen Anlegern fiir den Verlust von Finanzinstrumenten, die
bei der Verwahrstelle oder einer Korrespondenzbank ver-
wahrt wurden. Die Verwahrstelle haftet gegeniiber dem
Fonds oder seinen Anlegern zudem fiir samtliche sonsti-
gen Verluste, die diese infolge einer von der Verwahrstelle
fahrlassig oder vorsatzlich verursachten Nichterfiillung ih-
rer Pflichten gemalk dem Gesetz vom 12. Juli 2013 erleiden.

Ist das Ereignis, das zu dem Verlust eines Finanzinstru-
ments gefiihrt hat, jedoch nicht auf eigene Handlungen
oder Unterlassungen der Verwahrstelle (oder ihrem Unter-
verwahrer) zuriickzufiihren, wird die Verwahrstelle von ih-
rer Haftung fiir den Verlust des Finanzinstruments befreit,
sofern sie nachweisen kann, dass sie gemaR den Bestim-
mungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 und der delegierten
Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. De-
zember 2012 zur Erganzung der AIFM-Richtlinie (die "Dele-
gierte Verordnung") das Eintreten des fiir den Verlust ver-
antwortlichen Ereignisses trotz aller VorsichtsmaBnahmen
und zumutbaren Anstrengungen nach billigem Ermessen
nicht hatte abwenden konnen.

In Fallen, in denen wie im Gesetz vom 12. Juli 2013 und in
der Delegierten Verordnung vorgesehen objektive Griinde
flir eine Befreiung von der Haftung fiir den Verlust eines
Finanzinstruments vorliegen, kann die Verwahrstelle die
Annahme eines Finanzinstruments in Verwahrung verwei-
gern, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft schliet im
Namen des Fonds eine Vereinbarung liber eine Haftungs-
befreiung der Verwahrstelle im Falle des Verlusts eines
Finanzinstruments ab. Es wird davon ausgegangen, dass
objektive Grunde seitens der Verwahrstelle fur die vertrag-
liche Festlegung einer Haftungsbefreiung vorliegen, wenn
sie keine andere Wahl hatte, als die Verwahrung auf Dritte
zu Ubertragen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn
(i) laut den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorge-
schrieben ist, dass bestimmte Finanzinstrumente von ei-
ner ortsansassigen Stelle zu verwahren sind, die Verwahr-
stelle jedoch festgestellt hat, dass weder einer wirksamen
prudenziellen Aufsicht unterliegende lokale Stellen noch
regelmaBige unabhangige Priifungen vorhanden sind, um
die Eigentumsverhaltnisse bezliglich der Finanzinstrumen-
te sicherzustellen, oder (ii) die Verwaltungsgesellschaft im
Namen des Fonds auf die Fortfiihrung oder den Aufbau ei-
ner Anlageposition in einer bestimmten Rechtsordnung
besteht, obwohl die Verwahrstelle nach Durchfiihrung ih-
rer anfanglichen oder fortlaufenden Due Diligence-Priifun-
gen nicht bzw. nicht mehr davon lberzeugt ist, dass das
bestehende Verwahrrisiko in der jeweiligen Rechtsord-
nung fiir sie tragbar ist. Die Verwaltungsgesellschaft wird
diesen Verkaufsprospekt, wenn eine solche Haftungsbe-
freiung zulassig ist, entsprechend andern.

Zum Datum dieses Verkaufsprospektes hat die Verwahr-
stelle keine Vereinbarung abgeschlossen, die eine ver-
tragliche Haftungsbefreiung oder gegebenenfalls eine
ausdriickliche Ubertragung der Haftung auf einen Unter-
verwahrer vorsieht. Dieser Verkaufsprospekt wird, wenn
eine solche Haftungsbefreiung zulassig ist, entsprechend
angepasst. Zur Klarstellung: Die jeweiligen Anleger werden
vor einer Anlage ordnungsgeman liber eine solche Befrei-
ung und die Griinde, die diese Befreiung rechtfertigen, in-
formiert.

Gemal der Verwahrstellenvereinbarung erhalt BBH eine
Gebtihr, die vom Fonds wie in Ziffer 25 naher angegeben
zu entrichten ist.
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Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft sind
beide berechtigt, die Bestellung der Verwahrstelle jeder-
zeit in Ubereinstimmung mit der Verwahrstellenvereinba-
rung zu beenden. In einem solchen Fall unternimmt die
Verwaltungsgesellschaft alle notwendigen Anstrengungen,
um mit Genehmigung der CSSF innerhalb von zwei Mona-
ten eine andere Bank als Verwahrstelle zu bestellen. Die
aktuelle Verwahrstelle ist bis zur Bestellung einer neuen
Verwahrstelle zur vollstandigen Erfiillung ihrer Aufgaben
als Verwahrstelle verpflichtet, um die Interessen der Anle-
ger zu wahren.

Die Verwaltungsgesellschaft darf die in § 84 deutsches
Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB") genannten Geschafte
nur mit Zustimmung der Verwahrstelle durchfiihren. Die
Verwahrstelle hat diesen Geschaften zuzustimmen, wenn
diese den dort genannten Anforderungen entsprechen
und mit den weiteren gesetzlichen Vorschriften und mit
dem Verwaltungsreglement libereinstimmen. Stimmt sie
einer Verfiigung zu, obwohl die Bedingungen nicht erfillt
sind, beriihrt dies nicht die Wirksamkeit der Verfiigung.
Eine Verfligung ohne Zustimmung der Verwahrstelle ist
gegeniiber den Anlegern unwirksam. Die Vorschriften
zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtbe-
rechtigten herleiten, sind entsprechend anzuwenden.

Die Verwahrstelle stellt der zustdndigen Aufsichtsbehdrde
auf Anfrage alle Informationen zur Verfligung, die sie im
Rahmen der Erfiillung ihrer Aufgaben erhalten hat und die
die zustandige Aufsichtsbehorde des Fonds oder der Ver-
waltungsgesellschaft benotigen kann.

3. Investment Manager

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Investment Manager.
Der Investment Manager bestimmt, unter Aufsicht der Ver-
waltungsgesellschaft, liber die Anlagen und Wiederanla-
gen der Vermogenswerte der Fonds, fiir die er ernannt
wurde. Der Investment Manager muss die Anlagepolitik
und Anlagegrenzen des Fonds (welche im Anhang festge-
legt sind) beachten.

4. Zahlstelle in Luxemburg

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("BBH") ist
ferner zur Zahlstelle des Fonds ernannt worden, mit der
Verpflichtung zur Auszahlung eventueller Ausschiittungen
sowie des Riicknahmepreises auf zuriickgegebene Anteile
und sonstigen Zahlungen fiir Auftrage aus Luxemburg.

5. Zentralverwaltung

Die Verwaltungsgesellschaft hat Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. ("BBH") als Register- und Transfer-
stelle sowie Verwaltungsstelle des Fonds bestellt (gemein-
schaftlich die Zentralverwaltung).

In diesem Zusammenhang wird BBH insbesondere die
Buchfiihrung einschlieRlich der Nettoinventarwertberech-

nung und die Erstellung der Jahres- und Halbjahresberich-
te fur den Fonds libernehmen, eventuelle Anteilsregister
filhren sowie die Ubertragung von Anteilen im Zusammen-
hang mit der Ausgabe und Riicknahme von Anteilen vor-
nehmen.

BBH verarbeitet zudem Zeichnungs-, Riickkauf- und Riick-
nahmeauftrage und leistet weitere Zahlungen an die An-
teilsinhaber fiir Anteile des Fonds nach MaRgabe der im
Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement und den
Jahres- und Halbjahresberichten festgelegten Vorausset-
zungen.

Des Weiteren wird BBH jeden Investor priifen, ob dieser
kein Unzuldssiger Investor ist und ggf. die weiteren Krite-
rien, wie im entsprechenden Anhang aufgefiihrt, erfiillt.

Im Zusammenhang mit dem Gesetz vom 12. November
2004 betreffend die Bekampfung der Geldwasche und der
Finanzierung des Terrorismus und den von der CSSF er-
lassenen Verordnungen ist die Verwaltungsgesellschaft
bzw. BBH als Register- und Transferstelle berechtigt und
verpflichtet, alle (potenziellen) Anteilsinhaber des Fonds
aufzufordern, notwendige Dokumente zur Feststellung
und zur Uberpriifung ihrer Identitdt vorzulegen. Die (po-
tenziellen) Anteilsinhaber sind verpflichtet, dieser Auf-
forderung vollumfanglich nachzukommen.

6. Kontakt-/Informationsstelle

Assenagon Asset Management S.A,, Luxemburg, dient als
Kontaktstelle fiir die Kommunikation mit den zustandigen
Behorden in Luxemburg und Deutschland sowie fiir Anle-
gerbeschwerden.

Die Assenagon Asset Management S.A., Zweigniederlas-
sung Miinchen, wurde als Informationsstelle ernannt.

Als Informationsstelle stellt die Assenagon Asset Manage-
ment S.A,, Zweigniederlassung Miinchen, sicher, dass fol-
gende Dokumente kostenlos erhaltlich sind:

— Der Verkaufsprospekt;
— Das Verwaltungsreglement;

— Alle unter dem Titel "Veroffentlichungen" genannten
Dokumente.

Informationen an die Anleger werden, soweit in der Bun-
desrepublik Deutschland gesetzlich erforderlich, unter
www.assenagon.com veroffentlicht. AuBerdem werden
die Ausgabe und Riicknahmepreise bérsentaglich in der
Bundesrepublik Deutschland unter www.assenagon.com
veroffentlicht und konnen bei der Informationsstelle
erfragt werden.

7. Vertriebsstellen

Die Verwaltungsgesellschaft kann eine oder mehrere Ver-
triebsstellen mit dem Vertrieb der Anteile des Fonds be-
auftragen.
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8. Untervertriebsstellen

Die Vertriebsstellen konnen eine oder mehrere Unterver-
triebsstellen ernennen. Sowohl Vertriebs- als auch Unter-
vertriebsstellen wickeln die bei ihnen eingehenden Zeich-
nungs-, Riicknahme- oder Umtauschantrage mittelbar

Fonds, Anteile, Nettoinventarwert, Besonderheiten
9. Fonds

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene In-
vestmentfonds Assenagon Balanced EquiVol ("Fonds") ist
ein nach Luxemburger Recht aufgelegtes Sondervermogen
(fonds commun de placement), dessen Vermdgensgegen-
stande im Miteigentum der Anleger stehen. Er wurde auf
unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds fallt in den Anwen-
dungsbereich des Teil Il des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 sowie des Gesetzes vom 12. Juli 2013.

Die Referenzwahrung des Fonds lautet auf Euro.

Mit dem Anteilserwerb erkennt der Investor die Vertrags-
bedingungen des Fonds an, welche in diesem Verkaufs-
prospekt und auch im Verwaltungsreglement, sowie alle
anderen Dokumente, auf Basis derer der Zeichnungs-
schein unterzeichnet wurde, enthalten sind. Die Vertrags-
bedingungen sehen keine ordentliche Generalversamm-
lung der Investoren vor.

Sofern die Bestimmungen dieses Verkaufsprospektes mit
denjenigen des Verwaltungsreglements unvereinbar sind,
haben die Bestimmungen des Verwaltungsreglements Vor-
rang.

10. Ubertragung von Anteilen

Anteile des Fonds sind frei auf Investoren, die nicht als
Unzuldssige Investoren oder als Privatanleger im Hoheits-
gebiet Luxemburg qualifizieren, libertragbar. Eine Uber-
tragung von Anteilen ist nicht wirksam, sofern der Kaufer
oder Ubertragungsempfanger sich nicht schriftlich ver-
pflichtet, die Bedingungen und Bestimmungen des Zeich-
nungsscheines einzuhalten.

Uber Anteile kann demnach nicht wirksam verfiigt werden,
wenn infolge der Verfiigung Anteile von Investoren gehal-
ten wiirden, die als Unzulassige Investoren oder als Privat-
anleger im Hoheitsgebiet Luxemburg gelten.

Des Weiteren gelten die Bestimmungen des Verwaltungs-
reglements.

11. Ausgabe und Form von Anteilen
71.1 Ausgabe von Anteilen

Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert des Fonds gemaR
Ziffer 18 des entsprechenden Bewertungstags inklusive ei-
nes allfalligen Ausgabeaufschlags und zzgl. der ggf.
anfallenden Verwasserungsschutzgebiihr, wie im Anhang
beschrieben. Die Zahlung des Ausgabepreises hat
innerhalb des im Anhang festgelegten Zeitraums nach

oder unmittelbar iiber die Zentralverwaltung ab. Dabei ist
gewahrleistet, dass die Abrechnung zu den Bedingungen
erfolgt, die gegolten hatten, wenn der jeweilige Antrag fiir
den Fonds direkt durch die Zentralverwaltung abgewickelt
worden ware.

dem einschldgigen Bewertungstag zu erfolgen. Ein
Rechenbeispiel fir die Ermittlung des Ausgabepreises
stellt sich wie folgt dar:
Nettoinventarwert pro Anteil: 100,0 EUR
+ Verwasserungsschutzgebiihr (z.B.1%) 1,0 EUR
+ Ausgabeaufschlag (z.B. 2 %): 2,0 EUR

Ausgabepreis: 103,0 EUR

Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Vertriebsstel-
len und/oder der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Eine
ggf. anfallende Verwasserungsschutzgebiihr wird
zugunsten des Fonds erhoben. Der Ausgabeaufschlag kann
sich um Gebiihren oder andere Belastungen erhéhen, die
in den jeweiligen Vertriebslandern anfallen. Falls die
Gesetze eines Landes niedrigere Ausgabeaufschldage
vorschreiben, konnen die in jenem Land beauftragten
Vertriebsstellen die Anteile mit dem dort hochstzulassigen
Ausgabeaufschlag verkaufen. Abweichend von dem im
Anhang genannten Hochst-Ausgabeaufschlag kann die
Vertriebsstelle und/oder die Verwaltungsgesellschaft
abweichende, geringere Ausgabeaufschlage erheben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit uneingeschrankt
zur Ausgabe von Anteilen befugt. Der Erstausgabetag und
ggf. die Erstzeichnungsphase fiir den Fonds wird von der
Verwaltungsgesellschaft festgelegt und im Anhang ange-
geben. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Er-
messen vor dem Auflegungstermin beschlieBen, das Ange-
bot des Fonds zuriickzuziehen. Ferner behalt sich die Ver-
waltungsgesellschaft das Recht vor, die Ausgabe und den
Verkauf von Anteilen jederzeit einzustellen oder liberma-
Big hohe Anteilszeichnungen abzulehnen, soweit diese
sich negativ auf die Einhaltung der Anlagestrategie auswir-
ken konnten und damit eine schadigende Wirkung auf be-
stehende Anleger nicht auszuschlieRen ware. In beiden
Fallen werden Investoren, die bereits einen Zeichnungs-
antrag gestellt haben, ordnungsgemaR informiert und be-
reits Uberwiesene Zeichnungsbetrage werden zuriickge-
zahlt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,
dass diese Betrage bis zur Ruckiiberweisung nicht verzinst
werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann des Weiteren
bestimmen, dass nach der Erstzeichnung keine Anteile des
Fonds mehr ausgegeben werden.

Folgezeichnungen werden nur an solchen Bewertungsta-
gen abgerechnet wie im Anhang beschrieben.
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Die Mindestanlagebetrage bei Erst- und Folgezeichnungen
konnen je nach Anteilsklasse unterschiedlich sein. Die Ver-
waltungsgesellschaft behalt sich das Recht vor, nach eige-
nem Ermessen und unter Beriicksichtigung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung von Anlegern gegebenenfalls
auf Vorschriften in Bezug auf Mindestanlagebetrage bei
Erst- und Folgezeichnungen zu verzichten.

Soweit Ausschiittungsbetrage und/oder Riicknahmepreise
unmittelbar zum Erwerb von Anteilen des Fonds oder ein-
es anderen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten
Fonds verwendet werden, kann ein von der Verwaltungs-
gesellschaft festgelegter Wiederanlagerabatt gewahrt
werden.

Der Ausgabepreis ist innerhalb einer im Anhang festgeleg-
ten Zeitspanne an die Verwahrstelle in der Wahrung des
Fonds oder der entsprechenden Anteilsklasse zahlbar.

Die Anteile werden unverziiglich nach Eingang des Aus-
gabepreises bei der Verwahrstelle in der von der Verwal-
tungsgesellschaft festgelegten und im Anhang beschrie-
benen Form ausgegeben.

Zeichnungsantrage sind gemaR den in Ziffer 13 aufge-
flihrten Bestimmungen zu entrichten.

11.2 Form der Anteile

Die Anteile konnen als Inhaber- und/oder Namensanteile
in Form von Einzelurkunden verbrieft werden.
Inhaberanteile werden durch CFF-Verfahren (Central
Facility for Funds) bei Clearstream Luxembourg
ausgegeben. Sofern Namensanteile ausgegeben werden,
werden diese von der Register- und Transferstelle in das
Anteilsregister eingetragen. In diesem Zusammenhang
werden den Anteilsinhabern Bestatigungen betreffend die
Eintragung in das Anteilsregister an die im Anteilsregister
angegebene Adresse zugessandt. Ein Anspruch auf
Auslieferung effektiver Stiicke besteht weder bei der
Ausgabe von Inhaberanteilen noch bei der Ausgabe von
Namensanteilen. Die Arten der Anteile werden im Anhang
zum Verkaufsprospekt angegeben.

Anteilsinhaber konnen im Rahmen der jeweiligen gesetzli-
chen Vorschriften Anteile des Fonds direkt oder indirekt
tiber einen Nominee zeichnen. Anteilsinhaber, die von
einem Nominee Gebrauch machen, kdnnen jederzeit be-
antragen, anstelle des Nominees selbst als Anteilsinhaber
in das Anteilsregister eingetragen zu werden.

Soweit rechtlich zulassig, wird der Nominee die Anteile in
eigenem Namen aber fiir Rechnung des Anteilsinhabers
zeichnen und halten. Der Nominee wird dem Anteilsinha-
ber eine Bestatigung liber die Zeichnung zusenden.

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tat-
sache hin, dass jeglicher Anleger seine Anlegerrechte in
ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds nur dann
geltend machen kann, wenn der Anleger selber und mit
seinem eigenen Namen in dem Anteilsinhaberregister des
Fonds eingeschrieben ist. In den Fallen, wo ein Anleger

tiber eine Zwischenstelle in den Fonds investiert hat, wel-
che die Investition in ihrem Namen aber im Auftrag des
Anlegers unternimmt, konnen nicht unbedingt alle Anle-
gerrechte unmittelbar oder vollstandig durch den Anleger
gegen den Fonds geltend gemacht werden. Anlegern wird
geraten, sich lber ihre Rechte zu informieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann eine oder mehrere An-
teilsklassen ausgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrie-
ben. Die Anteilsklassen konnen sich im Hinblick auf die
Gebiihrenstruktur, die Mindestanlagebetrage, die Aus-
schuttungspolitik, die von den Anlegern zu erfiillenden
Voraussetzungen, die Referenzwahrung oder sonstige be-
sondere Merkmale, die jeweils von der Verwaltungsgesell-
schaft bestimmt werden, unterscheiden. Der Nettoinven-
tarwert je Anteil wird fur jede ausgegebene Anteilsklasse
einzeln berechnet.

Bruchteile von Anteilen partizipieren anteilig an den et-
waigen Ausschiittungen und etwaigen Liquidationserldsen.
Anteilsbruchteile konnen mit bis zu drei Dezimalstellen
ausgegeben werden.

12. Riicknahme von Anteilen

Die Anleger sind berechtigt, an jedem Bewertungstag (wie
in Ziffer 18 definiert) die Ricknahme ihrer Anteile zu dem
festgelegten Riicknahmepreis und zu den im Anhang ange-
gebenen Bedingungen zu verlangen. Der Riicknahmepreis
kann sich um einen Riicknahmeabschlag, der fiir alle
Ricknahmeantrage, die an einem gewissen Bewertungstag
abgerechnet werden, identisch ist, und um eine ggf.
anfallende Verwasserungsschutzgebiihr verringern,
dessen/deren maximale HGhe im Anhang festgelegt ist.
Der Riicknahmeabschlag wird zu Gunsten der
Vertriebsstellen und/oder der Verwaltungsgesellschaft
erhoben. Eine ggf. anfallende Verwasserungsschutzgebiihr
wird zugunsten des Fonds erhoben.

Ein Rechenbeispiel fiir die Ermittlung des
Ricknahmepreises stellt sich wie folgt dar:

Nettoinventarwert pro Anteil: 100,0 EUR

- Verwasserungsschutzgebiihr (z.B.1%) 1,0 EUR
- Riicknahmeabschlag (z. B. 2 %): 2,0 EUR
Ricknahmepreis: 97,0 EUR

Etwaige Riicknahmeantrage gelten ausnahmslos als
rechtsverbindlich und unwiderruflich. Dem Antrag sind
alle erforderlichen Unterlagen im Hinblick auf die Riick-
nahme sowie ggf. ausgegebene Anteilsscheine beizufiigen.

Riicknahmepreis ist der Nettoinventarwert des Fonds ge-
maR Ziffer 18 des entsprechenden Bewertungstags abzilig-
lich eines allfalligen Riicknahmeabschlags und einer ggf.
anfallenden Verwasserungsschutzgebiihr. Die Zahlung des
Riicknahmepreises erfolgt innerhalb des im Anhang fest-
gelegten Zeitraums nach dem einschlagigen Bewertungs-
tag bzw. nach dem Tag, an welchem samtliche erforderli-
chen Unterlagen bei der Zentralverwaltung eingegangen
sind, je nachdem, welches der spatere Zeitpunkt ist.
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Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet,
wie keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere, von der Verwahrstelle
nicht beeinflussbare Umstande die Uberweisung des
Riicknahmepreises in das Land des Antragstellers ver-
bieten oder einschranken.

Der Riicknahmepreis wird in der Referenzwahrung des
Fonds ausgezahlt. Der Riicknahmepreis kann den zum
Zeitpunkt der Zeichnung oder des Kaufs gezahlten Preis
unter- oder iiberschreiten.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit, nach freiem
Ermessen und insbesondere unter den Voraussetzungen
der in Ziffer 15 aufgefiihrten Bestimmungen, Anteile zu-

rickkaufen. In diesem Fall ist der Anleger zur Riickgabe

verpflichtet.

Sofern die Zahl oder der gesamte Nettovermogenswert
von Anteilen, welche durch einen Anteilsinhaber gehalten
werden, nach dem Antrag auf Riicknahme unter das Min-
destnettofondsvermogen sinkt, welches von der Verwal-
tungsgesellschaft im Anhang festgelegt wurde, kann die
Verwaltungsgesellschaft bestimmen, dass dieser Antrag
als Antrag auf Riicknahme des gesamten Anteilsbesitzes
des Anteilsinhabers behandelt wird.

Die Verwaltungsgesellschaft fuhrt in Abhangigkeit von u. a.
der Anteilsinhaberstruktur, der konkreten im Fonds be-
findlichen Anlageinstrumente und der Riicknahme-Volati-
litat regelmaBig, mindestens aber monatlich, einen Test
zur Bestimmung der Liquiditat des Fonds durch. Die dabei
ermittelte Liquiditatsquote spiegelt das Verhaltnis von
liquiden Vermogenswerten zu dem gesamten Vermogen
des Fonds wider. Die von der Verwaltungsgesellschaft an-
gestrebte Liquiditatsquote fiir den Fonds betragt 20 %,
wobei diese unter auBerordentlichen Umstanden auch
niedriger sein kann. Zusatzlich fiihrt die Verwaltungsge-
sellschaft regelmaRig, mindestens aber monatlich, Li-
quiditats-Stresstests durch, um die Auswirkung verschie-
dener Szenarien auf die Liquiditat des Fonds zu analysie-
ren und bei Bedarf die vorhandene Liquiditat im Fonds
zu erhdhen.

Verlangerung der Riickgabefristen

Die Verwaltungsgesellschaft kann gemaR den gesetzlichen
und aufsichtsrechtlichen Vorgaben die Riickgabefristen fiir
Riicknahmeauftrage verlangern ("Verlangerung der Riick-
gabefristen"). Die Verlangerung umfasst ausschlieBlich
den Zeitraum zwischen Eingang und Ausflihrung eines
Rucknahmeauftrags; der Abwicklungsprozess ist nicht
eingeschlossen. Die Riicknahmefrequenz des Fonds bleibt
unberihrt.

Die MaBnahme kann aktiviert werden, wenn aufRergewohn-
liche Marktbedingungen oder ein erheblicher Riickgabe-
uberhang vorliegen oder wenn dies im Interesse der An-
leger erforderlich ist. Dauer und Umfang der Verlangerung
werden nach pflichtgemalRem Ermessen festgelegt und
konnen bei veranderten Marktbedingungen verkiirzt oder

erneut verlangert werden. Die Verlangerung kann als feste
zusatzliche Frist oder durch Festlegung eines Stichtags vor
dem Riicknahmetermin ausgestaltet werden.

Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet, ob die Verlange-
rung auch flr bereits eingereichte, jedoch noch nicht aus-
gefiihrte Riicknahmeauftrage gilt. Im Aktivierungsfall wer-
den der Verlangerungszeitraum und der neue Ausfiih-
rungszeitpunkt fiir alle Anleger auf der Internetseite der
Verwaltungsgesellschaft bekannt gemacht. Zusatzlich
werden jene Anleger, die einen Riicknahmeauftrag erteilt
haben, von der Transferstelle informiert.

Die Verlangerung der Riickgabefristen dient dem Schutz
der Anleger sowie der geordneten Liquidation von Ver-
mogenswerten und wird gemaR den internen Richtlinien
zum Liquiditdtsmanagement angewendet.

Soft Closing

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermachtigt, die Ausgabe,
die Riicknahme und den Umtausch von Anteilen des Fonds
dem Transaktionsvolumen nach zu begrenzen, wenn und
solange Umstande vorliegen, die diese Begrenzung erfor-
derlich machen, insbesondere bei mangelnder Liquiditat
auf den Finanzmarkten. Die Verwaltungsgesellschaft un-
terrichtet die Anleger ordnungsgeman liber das Soft Clos-
ing. Im Falle der Begrenzung der Ausgabe von Anteilen des
Fonds kann die Verwaltungsgesellschaft auf Wunsch der
Anleger beschlieBen, dass Anteile aus Riicknahmen von
bestehenden oder neuen Anlegern iiber einen Sekundar-
markt erworben und verkauft werden konnen. Der Preis
von am Sekundarmarkt gehandelten Anteilen hangt u. a.
von Marktangebot und -nachfrage und anderen Faktoren
wie den vorherrschenden Bedingungen fiir die Finanz-
markte und Unternehmen sowie wirtschaftlichen und po-
litischen Bedingungen ab. Dariiber hinaus konnen bei
derartigen Auftragen fiir Anteile Kosten entstehen, auf

die die Verwaltungsgesellschaft keinen Einfluss hat.

Umtausch von Anteilen

Der Anleger kann vorbehaltlich der Erfiillung der jeweili-
gen Zulassungskriterien seine Anteile am Fonds ganz oder
teilweise bei der Verwaltungsgesellschaft in Anteile einer
anderen Anteilsklasse oder eines anderen Fonds, welcher
von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, umtau-
schen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Beschrankungen
und Bedingungen hinsichtlich des Rechts auf und der Hau-
figkeit von Umwandlungen festlegen. Der Umtausch erfolgt
auf der Grundlage des Nettoinventarwertes (ggf. zuziiglich
eines etwaigen Ausgabeaufschlages und ggf. einer Verwas-
serungsschutzgebiihr) der Anteilsklasse bzw. des jeweili-
gen Fonds, welcher am nachsten Bewertungstag nach
Eingang des Umtauschantrages berechnet wird. Es kann
hierbei eine Umtauschprovision zugunsten der Vertriebs-
stelle und ggf. eine Verwasserungsschutzgebiihr zugunsten
des Fonds erhoben werden, auf die - falls vorhanden - im
Anhang hingewiesen wird.
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13. Entgegennahme von Zeichnungs- und Riicknahmeantragen

Im Rahmen der im fondsspezifischen Anhang aufgefiihr-
ten Beschrankungen und/oder Bedingungen, kénnen die
Zeichnungs- und/oder Riicknahmeantrage von der Zen-
tralverwaltung und auch von den Vertriebs- und Unterver-
triebsstellen entgegengenommen werden. Zeichnungs-
und Ricknahmeantrage werden sowohl als Stiick- als auch
Betrags-Order getatigt, es sei denn, der entsprechende
Anhang enthalt eine gegenteilige Bestimmung.

Vollstandig ausgefiillte Zeichnungs-, Umtausch- und Riick-
nahmeantrage werden entsprechend der im Anhang 1 des
Verkaufsprospektes dargestellten Order-Annahmevor-
schrift abgerechnet.

Die vollstandigen Zeichnungs- und Riicknahmebedingun-
gen sind iiber die Verwahrstelle oder die jeweiligen Ver-
triebs- oder Untervertriebsstellen erhaltlich.

Es ist sichergestellt, dass Zeichnungs- und Riicknahmean-
trage nur zu einem noch nicht bekannten Nettoinventar-
wert aufgegeben werden konnen.

Nach Bearbeitung des Zeichnungs- bzw. Riicknahmean-
trags wird von der Verwaltungsgesellschaft eine Auftrags-
bestatigung auf einem dauerhaften Datentrager erstellt
und an den Anleger libersendet, sofern dies nicht bereits
durch die Vertriebsstelle oder eine Untervertriebsstelle
erfolgt ist.

14, Ausschluss von Market Timing

Die Verwaltungsgesellschaft erlaubt keine "Market Tim-
ing"-Praktiken fiir den Fonds. Unter "Market Timing" ver-
steht man die Arbitrage-Technik, durch die ein Investor
systematisch Anteile des Fonds in einem kurzen Zeitab-
stand zeichnet und verkauft, in dem er die Zeitverschie-
bungen und/oder die Unvollkommenheiten bzw. Schwa-
chen des Bewertungssystems des Nettoinventarwertes
des Fonds ausnutzt. Dies kann die Interessen der anderen
Investoren schadigen. Bei Verdacht auf "Market Timing"-
Praktiken wird die Verwaltungsgesellschaft geeignete
MaRnahmen ergreifen, um die Gibrigen Investoren des
Fonds zu schiitzen. Die Verwaltungsgesellschaft behalt
sich daher das Recht vor, Zeichnung- oder Riicknahmean-
trage zuriickzuweisen, zu widerrufen oder auszusetzen,
sofern bei einem Investor der Verdacht auf "Market
Timing"-Praktiken besteht. Eingehende Zahlungen auf
nicht ausgefiihrte Zeichnungsantrage werden von der
Verwahrstelle unverzinst zurlickgezahlt. Dariiber hinaus
werden flir den Fonds durch klar definierte Cut-off-Zeiten
beziiglich der Aus- und Riickgabe von Anteilen "Market
Timing"-Praktiken nahezu ausgeschlossen.

15. Beschrankungen der Ausgabe von Anteilen

Die Verbreitung der in diesem Verkaufsprospekt enthalte-
nen Informationen und das Angebot von in diesem Ver-
kaufsprospekt beschriebenen Anteilen im Rahmen eines
offentlichen Vertriebs sind nur in solchen Landern zulas-
sig, in denen eine Vertriebszulassung besteht und kann

nur an Investoren gemacht werden, die nicht als Unzu-
lassige Investoren oder Privatanleger im Hoheitsgebiet
Luxemburg qualifizieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Eigentum an Antei-
len personenbezogen beschranken oder verhindern, wenn
das Eigentum nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft
dem Fonds schaden konnte oder einen VerstoB gegen lu-
xemburgische oder auslandische Gesetze oder Rechtsvor-
schriften darstellen konnte oder wenn der Fonds hier-
durch den Gesetzen (beispielsweise den Steuergesetzen)
eines anderen Staates als Luxemburg unterworfen sein
konnte.

Insbesondere sind die Anteile nicht fiir den Vertrieb in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Blirger be-
stimmt. Als in den USA steuerpflichtige natiirliche Perso-
nen werden beispielsweise diejenigen betrachtet, die

a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheits-
gebiete geboren wurden,

b) eingebliirgerte Staatsangehdrige sind (z. B. Green Card
Holder)

c) im Ausland als Kind eines Staatsangehorigen der USA
geboren wurden,

d) ohne Staatsangehdriger der USA zu sein, sich iber-
wiegend in den USA aufhalten oder

e) mit einem Staatsangehdorigen der USA verheiratet sind.

Als in den USA steuerpflichtige juristische Personen
werden bspw. betrachtet

a) Gesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter
den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des
District of Columbia gegriindet wurden,

b) eine Gesellschaft oder Personengesellschaft, die unter
einem "Act of Congress" gegriindet wurde, oder

c) ein Pensionsfonds, der als US Trust gegriindet wurde.

Dariiber hinaus sind die Anteile nicht fiir den Vertrieb an
folgende Investoren (sog. "Unzuldssige Investoren") be-
stimmt:

a) spezifizierte US-Personen (sog. "Specified US Per-
sons"),

b) nicht teilnehmende auslandische Finanzinstitute (sog.
"Non-Participating Foreign Financial Institutions" oder
"Non-Participating FFIs") und

c) passive nicht finanzielle auslandische juristische Per-
sonen mit einem oder mehreren wesentlichen ameri-
kanischen Eigentlimern (sog. "Non-Financial Foreign
Entities" oder "NFFEs" with one or more substantial US
Owners),

jeweils gemalk dem IGA zwischen Luxemburg und den USA
oder nach den FATCA-Bestimmungen.

Vertriebsstellen, die als Nominee agieren, miissen FATCA-
konform sein, z. B. als "Reporting FFI", "Non-Reporting FFI"
gemall einem Modell 11GA, "Participating FFI", "Registered
Deemed Compliant FFI", "Non-Registering Local Bank"
oder "Restricted Distributor" gemaR dem IGA oder nach
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den FATCA-Bestimmungen. Sollte sich der Status der Ver-
triebsstelle andern, hat sie dies der Verwaltungsgesell-
schaft innerhalb von 90 Tagen schriftlich mitzuteilen.

Ferner darf der Fonds im Hoheitsgebiet Luxemburg nur an
Personen vertrieben werden, wenn diese als professionel-
le Anleger gemaR Anhang Il der Richtlinie 2014/65/EU oder
als geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie
2014/65/EU und Richtlinie 2006/73/EG qualifizieren. An
Privatanleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU ("Privat-
anleger") darf der Fonds im Hoheitsgebiet Luxemburg
nicht vertrieben werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem
Ermessen einen Zeichnungsantrag entweder ganz oder
nur teilweise zurlickweisen. Des Weiteren kann die Verwal-
tungsgesellschaft jederzeit Anteile gegen Zahlung des
Rucknahmepreises zurlickkaufen, die von Anlegern gehal-
ten werden, welche vom Erwerb oder vom Besitz von An-
teilen ausgeschlossen sind.

16. Faire Behandlung der Anteilsinhaber

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass alle Anteils-
inhaber des Fonds in vergleichbaren Situationen gleich
behandelt werden. Sollte die Verwaltungsgesellschaft in
Bezug auf den Fonds besondere Absprachen mit bestimm-
ten Anteilsinhabern - soweit nach Luxemburger Recht
zuldssig - eingehen (z. B. durch Nebenabreden), werden
den Anteilsinhabern des Fonds, die sich in derselben
rechtlichen und wirtschaftlichen Situation befinden, die-
selben Vereinbarungen angeboten.

17. Sparplan

Sparplane dienen dem langfristigen Vermogensaufbau des
Anlegers. Durch regelmaRige (z. B. monatliche) Zahlungen
in Hohe eines bestimmten Betrages durch den Anleger
werden bei niedrigen Fondspreisen mehr Anteile, bei ho-
heren Fondspreisen weniger Anteile erworben. Hierdurch
konnen im Zeitablauf ggf. giinstigere Durchschnittsein-
standskurse ("Cost Average Effect") erzielt werden.

18. Bewertung von Vermogenswerten und Berechnung des
Nettoinventarwertes

a) Bewertung der Vermdgenswerte des Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft ist fiir die Bewertung der
Vermogenswerte des Fonds unter Einhaltung des Ar-
tikels 17 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 zustandig. So-
fern dies in dem fiir den Fonds geltenden Anhang vor-
gesehen ist, konnen externe Bewerter bestellt werden.

Die Wertermittlung der Vermogenswerte des Fonds ist
innerhalb der Verwaltungsgesellschaft von der Portfo-
lioverwaltung und von der Vergiitungspolitik funktional
getrennt und erfolgt unabhangig.

b) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Wert eines Anteils (der "Nettoinventarwert") wird
von der Zentralverwaltung unter der Verantwortung

der Verwaltungsgesellschaft fiir den Fonds in der be-
treffenden Fondswahrung zu jedem Bewertungstag be-
rechnet, jedoch mindestens zweimal monatlich. Die
Ermittlung des Nettoinventarwertes ist innerhalb der
Verwaltungsgesellschaft von der Portfolioverwaltung
und von der Vergltungspolitik funktional getrennt und
erfolgt unabhangig. Die Verwaltungsgesellschaft kann
auf Kosten des Fonds einen unabhangigen und qualifi-
zierten Dritten mit der Plausibilisierung des Nettoin-
ventarwertes bzw. einzelner Vermogenswerte beauf-
tragen. Bei Fehlern bei der Berechnung des Nettoin-
ventarwertes wird die Verwaltungsgesellschaft CSSF
Zirkular 24/856 anwenden.

Der Bewertungstag wird fiir den Fonds im Anhang be-
stimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach freiem
Ermessen zusatzliche Bewertungstage festlegen.

Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Anteile
des Fonds wird der Wert des zu dem Fonds gehoren-
den Vermogens abziiglich der Verbindlichkeiten des
Fonds an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die
Anzahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindli-
chen Anteile des Fonds geteilt. Der Nettoinventarwert
je Anteil kann auf Anweisung der Verwaltungsgesell-
schaft auf den nachsten vollen Betrag auf- oder abge-
rundet werden.

Das Nettofondsvermdgen wird nach folgenden Grundsat-
zen berechnet:

a) Vermogenswerte, die an einer Bérse amtlich notiert
sind, werden zum letzten verfiigbaren Kurs bewertet.
Wenn ein Vermogenswert an mehreren Borsen notiert
ist, ist der letzte verfligbare Kurs an jener Borse maR-
gebend, die der Hauptmarkt fiir diesen Vermogenswert
ist.

b) Vermdégenswerte, die nicht an einer Bérse notiert sind,
die aber an einem anderen geregelten, anerkannten,
fiir das Publikum offenen und ordnungsgemaf funktio-
nierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und
nicht hoher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung
sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft fiir den
bestmaglichen Kurs halt, zu dem die Vermogenswerte
verkauft werden konnen.

c) Sofern ein Vermogenswert nicht an einer Borse oder
auf einem anderen geregelten Markt notiert oder ge-
handelt wird oder sofern fiir Vermogenswerte, welche
an einer Borse oder auf einem anderen Markt wie vor-
erwahnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse ent-
sprechend den Regelungen in a) oder b) den tatsach-
lichen Marktwert der entsprechenden Vermégenswerte
nicht angemessen widerspiegeln, werden diese Vermo-
genswerte zum jeweiligen VerauBerungswert bewertet,
wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten von Wirtschafts-
prifern nachprifbaren Bewertungsregeln festlegt.
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Die auf Vermogenswerte entfallenden anteiligen Zin-
sen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im
Kurswert ausdriicken.

Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die
nicht an Borsen oder anderen organisierten Markten
gehandelt werden, wird gemaR den Richtlinien der Ver-
waltungsgesellschaft auf einer konsistent fiir alle ver-
schiedenen Arten von Vertragen angewandten Grund-
lage festgestellt. Der Liquidationswert von Futures
oder Optionen, welche an Borsen oder anderen organi-
sierten Markten gehandelt werden, wird auf der Grund-
lage der letzten verfiigharen Abwicklungspreise solcher
Vertrage an den Borsen oder organisierten Markten,
auf welchen diese Futures oder Optionen vom Fonds
gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, For-
ward oder eine Option an einem Tag, fiir welchen der
Nettoinventarwert bestimmt wird, nicht liquidiert wer-
den kann, wird die Bewertungsgrundlage fiir einen sol-
chen Vertrag von der Geschaftsfiihrung in angemesse-
ner und verniinftiger Weise bestimmt.

Swaps werden zum Barwert (Present Value) bewertet.

Fliissige Mittel werden zu deren Nennwert zuziiglich
anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder konnen zum je-
weiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt,
ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinsti-
tut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwal-
tungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu
jeder Zeit kiindbar sind und dass im Falle einer Kiindi-
gung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs ent-
spricht.

Anteile an Investmentstrukturen werden zum letzten
festgestellten und erhaltlichen Nettoinventarwert be-
wertet. Falls fiir Investmentanteile die Riicknahme aus-
gesetzt ist oder keine Riicknahmepreise festgelegt
werden, werden die Anteile ebenso wie alle anderen
Vermogenswerte zum jeweiligen VerauRerungswert
bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach
Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrschein-
lich errechenbaren VerauBerungswertes festlegt.

Alle nicht auf die Fondswahrung lautenden Vermo-
genswerte werden zum letzten verfligbaren Devisen-
kurs in die betreffende Fondswahrung umgerechnet.
Gewinne oder Verluste aus Devisentransaktionen wer-
den hinzugerechnet oder abgesetzt.

Samtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Ver-

mogenswerte werden zu ihrem angemessenen Verau-

Berungswert bewertet, wie dieser nach Treu und Glau-
ben von der Verwaltungsgesellschaft und nach einem

von ihr festgelegten Verfahren bestimmt wird.

Optionsrechte und Terminkontrakte, die zum Handel
an einer Borse zugelassen oder in einem anderen or-
ganisierten Markt einbezogen sind, werden mit den
jeweils zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden
Borsen oder Markte bewertet.

) OTC-Derivate werden auf Basis einer von der Verwal-
tungsgesellschaft unter Beriicksichtigung der Grund-
satze von Treu und Glauben und allgemein anerkann-
ter, von Wirtschaftspriifern nachpriifbarer, Bewer-
tungsmethoden bewertet.

m) Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermdogens-
werte, beschrankt Gibertragbare Wertpapiere und Wert-
papiere, fiir die keine Marktnotierung vorhanden ist,
werden aufgrund von Notierungen von Handlern oder
von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Kursser-
vice bewertet oder wenn solche Preise nicht erhaltlich
sind oder falls diese Preise nicht marktgerecht sind,
zum Fair Value, der in gutem Glauben entsprechend
den von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Ver-
fahren ermittelt wird, angesetzt.

Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Nettoinventar-
wertes sind im Verwaltungsreglement geregelt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann in ihrem Ermessen die
Verwendung einer anderen Bewertungsmethode gestatten,
wenn sie der Meinung ist, dass diese Bewertung den Ver-
kehrswert eines Vermogenswertes des Fonds besser re-
flektiert. Diese Methode wird dann durchgehend ange-
wendet.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass
der ermittelte Nettoinventarwert an einem bestimmten
Bewertungstag den tatsachlichen Wert der Anteile des
Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung
des Nettoinventarwertes betrachtliche Bewegungen an
den betreffenden Borsen und/oder Markten gegeben hat,
kann die Verwaltungsgesellschaft beschlieBen, den Netto-
inventarwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter
diesen Umstanden werden alle fur diesen Bewertungstag
eingegangenen Antrage auf Zeichnung und Riicknahme auf
der Grundlage des Nettoinventarwertes eingelost, der un-
ter Beriicksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glau-
ben aktualisiert worden ist.

Das Nettofondsvermogen wird gegebenenfalls um Aus-
schittungen reduziert, die an die Investoren des Fonds
gezahlt werden.

Wurden Anteilsklassen gebildet, erfolgt die daraus resul-
tierende Anteilswertberechnung nach den vorstehend auf-
gefiihrten Kriterien fuir jede Anteilsklasse getrennt. Die Zu-
sammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt jedoch
immer flir den gesamten Fonds.

19. Einstellung der Ausgabe und der Riicknahme von Anteilen

sowie Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermachtigt, die Berech-
nung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe und die
Riicknahme von Anteilen zeitweilig einzustellen, wenn und
solange Umstande vorliegen, die diese Aussetzung erfor-
derlich machen.

Dies ist inshesondere, aber nicht ausschlieBlich, der Fall

a) wahrend der Zeit, in welcher eine Borse oder ein ande-
rer geregelter, anerkannter, dem Publikum offener und
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ordnungsgemaR funktionierender Markt, an dem ein
wesentlicher Teil der Vermogenswerte des Fonds no-
tiert ist oder gehandelt wird, geschlossen ist (auBer an
gewdhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der
Handel an dieser Borse oder auf diesem Markt ausge-
setzt oder eingeschrankt wurde;

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft liber
Vermogenswerte des Fonds nicht verfiigen kann oder
es flir diese unmoglich ist, den Gegenwert der Anlage-
kaufe oder -verkaufe frei zu transferieren oder die Be-
rechnung des Nettoinventarwertes ordnungsgeman
durchzufihren;

c) wahrend einer Zeit, in welcher die gewdhnlich verwen-
deten Kommunikationsmittel oder Hilfsmittel fur die
Nettoinventarwertberechnung des Fonds oder fiir die
Kursberechnung an den Borsen oder auf den Markten,
an/auf denen ein wesentlicher Teil der Vermogenswer-
te des Fonds notiert ist/gehandelt wird, unterbrochen
sind; oder;

d) wenn die Preise fur Investitionen aus anderen Griinden
nicht umgehend oder genau zu bestimmen sind.

Allgemeine Anlagepolitik, Anlageziele, Aligemeine Risiken
20. Anlageziele und Anlagestrategie

Die Verwaltungsgesellschaft legt die jeweiligen Anlageziele
und die Anlagestrategie des Fonds fest, die detailliert im
Anhang 1 (A) Anlagepolitik dieses Verkaufsprospektes be-
schrieben werden. Die Anlageziele und die Anlagestrategie
des Fonds werden unter Einhaltung der in Ziffer 21 aufge-
flihrten Anlagegrundsatze und Anlagebeschrankungen und
nach dem Grundsatz der Risikostreuung umgesetzt. Die
spezifischen Charakteristika des Fonds werden im Anhang
und im Verwaltungsreglement des Fonds beschrieben, in
denen erganzende und abweichende Regelungen zu ein-
zelnen Bestimmungen dieses allgemeinen Teils getroffen
werden konnen. Erganzend hierzu erstellt die Verwal-
tungsgesellschaft eine Ubersicht "Assenagon Balanced
EquiVol im Uberblick", die aktuelle und spezielle Angaben
enthalt. Diese Ubersicht ist integraler Bestandteil des Ver-
kaufsprospektes. Die Verwaltungsgesellschaft hat die
Moglichkeit nach vorheriger Zustimmung durch die Auf-
sichtsbehorde die Anlagepolitik und die Anlageziele/
-strategie des Fonds zu andern. Die Anleger werden in
solch einem Fallin angemessener Weise, wie unter Punkt
"Veroffentlichungen" beschrieben, informiert.

21. Allgemeine Anlagegrundsatze und Anlagebeschrankungen

Ist eine in dieser Ziffer 21 enthaltene Bestimmung mit ei-

ner Bestimmung des Anhangs unvereinbar, so ist fiir den

Fonds die im entsprechenden Anhang enthaltene Bestim-
mung anwendbar; ansonsten gelten die in dieser Ziffer 21
aufgefiihrten allgemeinen Anlagegrundsatze und Anlage-
beschrankungen. Insbesondere kann der Fonds als Teil

Die Verwaltungsgesellschaft unterrichtet die Investoren
ordnungsgemaR lber die Aussetzung. Investoren, die ei-
nen Antrag auf Zeichnung oder Riicknahme von Anteilen
eingereicht haben, fur welche die Nettoinventarwerter-
mittlung ausgesetzt wurde, werden unverziiglich iber den
Anfang und - sofern moglich - das voraussichtliche Ende
der Aussetzungsperiode unterrichtet. Im Falle der Ausset-
zung der Ausgabe von Anteilen des Fonds kann die Verwal-
tungsgesellschaft auf Wunsch der Anleger beschlieBen,
dass Anteile aus Ricknahmen von bestehenden oder neu-
en Anlegern iiber einen Sekundarmarkt erworben und ver-
kauft werden konnen. Der Preis von am Sekundarmarkt
gehandelten Anteilen hangt u. a. von Marktangebot und
-nachfrage und anderen Faktoren wie den vorherrschen-
den Bedingungen fiir die Finanzmarkte und Unternehmen
sowie wirtschaftlichen und politischen Bedingungen ab.
Dariiber hinaus konnen bei derartigen Auftragen fiir
Anteile Kosten entstehen, auf die die Verwaltungsgesell-
schaft keinen Einfluss hat.

seiner Anlagepolitik auch in Sonstige Techniken und Ins-
trumente sowie Total Return Swaps investieren. In Ziffer 21
und Ziffer 22 des vorliegenden Verkaufsprospektes sind
Angaben des Abschnitts B des Anhangs zur Wertpapierfi-
nanzierungsverordnung EU 2015/2365 enthalten. Detail-
lierte und zusatzliche Informationen, die gegeniiber An-
legern gemaR Wertpapierfinanzierungsverordnung offen-
zulegen sind, werden dem Anleger auf Anfrage kostenlos
zur Verfugung gestellt.

21.1 Anlagen des Fonds kénnen aus folgenden Vermogenswerten
bestehen

a) Wertpapiere,

1. die an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Euro-
paischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens liber den Europdischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem
dieser Staaten an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

2. die ausschlieBlich an einer Borse aufRerhalb der
Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder au-
Rerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens lber den Europaischen Wirtschaftsraum zum
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten
an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl
dieser Borse oder dieses organisierten Marktes von
der CSSF oder der Bundesanstalt fiir Finanzdienst-
leistungsaufsicht zugelassen ist,
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deren Zulassung an einer Borse in einem Mitglied-
staat der Europdischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens tber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum zum Handel oder deren
Zulassung an einem organisierten Markt oder deren
Einbeziehung in diesen Markt in einem Mitglied-
staat der Europaischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens liber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedin-
gungen zu beantragen ist, sofern die Zulassung
oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb
eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

deren Zulassung an einer Borse zum Handel oder
deren Zulassung an einem organisierten Markt oder
die Einbeziehung in diesen Markt auRerhalb der
Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder au-
Berhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens lber den Europaischen Wirtschaftsraum nach
den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern
die Wahl dieser Borse oder dieses organisierten
Marktes von der CSSF oder der Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen ist und
die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapie-
re innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe er-

folgt,

in Form von Aktien, die dem Fonds bei einer Kapi-
talerhohung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

die in Ausiibung von Bezugsrechten, welche zum
Vermogen des Fonds gehoren, erworben werden,

Wertpapiere in Form von Anteilen an geschlosse-
nen Fonds, die die in Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe a
und b der Richtlinie 2007/16/EG genannten Krite-
rien erfiillen.

b) Geldmarktinstrumente, wenn sie

1.

an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens iiber den Europaischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem
dieser Staaten an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

ausschlieBlich an einer Borse aulRerhalb der Mit-
gliedstaaten der Europaischen Union oder auBer-
halb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens
liber den Europadischen Wirtschaftsraum zum Han-
del zugelassen oder dort an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind, sofern die Wahl dieser Borse oder dieses
organisierten Marktes von der CSSF oder der Bun-
desanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht zuge-
lassen ist,

von der Europdischen Union, der Bundesrepublik
Deutschland, einem Sondervermogen der Bundes-
republik Deutschland, einem Land der Bundesre-
publik Deutschland, einem anderen Mitgliedstaat
oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen

oder lokalen Gebietskorperschaft oder der Zentral-
bank eines Mitgliedstaates der Europaischen Union,
der Europaischen Zentralbank oder der Europai-
schen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, so-
fern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat
dieses Bundesstaates oder von einer internationa-
len offentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindes-
tens ein Mitgliedstaat der Europaischen Union an-
gehort, begeben oder garantiert werden,

4, von einem Unternehmen begeben werden, dessen
Wertpapiere auf den unter den vorgenannten Num-
mern (1) und (2) bezeichneten Markten gehandelt
werden,

a) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht
der Europaischen Union festgelegten Kriterien
einer Aufsicht unterstellt ist, begeben oder ga-
rantiert werden, oder

b) von einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestim-
mungen, die nach Auffassung der CSSF oder der
Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
denjenigen des Rechts der Europaischen Union
gleichwertig sind, unterliegt und diese einhalt,
begeben oder garantiert werden,

6. von anderen Emittenten begeben werden und es
sich bei dem jeweiligen Emittenten

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital
von mindestens 10 Millionen Euro handelt, das
seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften
der Richtlinie 2013/34/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates erstellt und verof-
fentlicht,

b) um einen Rechtstrager handelt, der innerhalb
einer Unternehmensgruppe, die eine oder meh-
rere borsennotierte Gesellschaften umfasst, fiir
die Finanzierung dieser Gruppe zustandig ist,
oder

c) um einen Rechtstrager handelt, der die wertpa-
piermaBige Unterlegung von Verbindlichkeiten
durch Nutzung einer von der Bank eingeraum-
ten Kreditlinie finanzieren soll; fiir die wertpa-
piermaRige Unterlegung und die von einer Bank
eingeraumte Kreditlinie gilt Artikel 7 der Richt-
linie 2007/16/EG.

Die unter Ziffer 21.1.b) genannten Geldmarktinstrumente
diirfen nur erworben werden, wenn sie die Voraussetzun-
gen des Artikels 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2007/16/EG
erfiillen. Fiir Geldmarktinstrumente gemaR vorgenannter
Ziffer 21.1.b) (1) und (2) gilt Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie
2007/16/EG.

Die unter Ziffer 21.1.b) (3) bis (6) genannten Geldmarktins-
trumente dirfen nur erworben werden, wenn die Emission
oder der Emittent dieser Instrumente Vorschriften iiber
den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt und zu-
satzlich die Kriterien des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie
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2007/16/EG erfiillt sind. Fiir den Erwerb von Geldmarkt-
instrumenten, die nach Ziffer 21.1.b) (3) von einer regiona-
len oder lokalen Gebietskorperschaft eines Mitgliedstaa-
tes der Europaischen Union oder von einer internationa-
len 6ffentlich-rechtlichen Einrichtung im Sinne der Ziffer
21.1.b) (3) begeben werden, aber weder von diesem Mit-
gliedstaat oder, wenn dieser ein Bundesstaat ist, einem
Gliedstaat dieses Bundesstaates garantiert werden und
fiir den Erwerb von Geldmarktinstrumenten nach Ziffer
21.1.b) (4) und (6) gilt Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie
2007/16/EG;fiir den Erwerb aller anderen Geldmarktinstru-
mente nach Ziffer 21.1.b) (3) auRer Geldmarktinstrumenten,
die von der Europaischen Zentralbank oder der Zentral-
bank eines Mitglied- staates der Europaischen Union be-
geben oder garantiert wurden, gilt Artikel 5 Absatz 4 dieser
Richtlinie. Fiir den Erwerb von Geldmarktinstrumente nach
Ziffer 21.1.b) (5) gelten Artikel 5 Absatz 3 und, wenn es sich
um Geldmarktinstrumente handelt, die von einem Kredit-
institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung
der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht den-
jenigen des Rechts der Europaischen Union gleichwertig
sind, unterliegt und diese einhalt, begeben oder garantiert
werden, Artikel 6 der Richtlinie 2007/16/EG.

Die oben unter Ziffer 21.1.a) (1) bis (4) genannten Wertpa-
piere und die unter Ziffer 21.1.b) (1), (2) und (4) genannten
Geldmarktinstrumente werden nur erworben, wenn sie
zum Handel an Borsen zugelassen oder dort an einem or-
ganisierten Markt zugelassen oder einbezogen sind, der
sich innerhalb von Nordamerika, Sidamerika, Australien
(einschlieRlich Ozeanien), Afrika, Asien und/oder Europa
befindet, sofern die Wahl dieser Borse oder dieses organi-
sierten Marktes von der CSSF oder der Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen ist.

c) Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen mit einer Lauf-
zeit von hochstens 12 Monaten konnen bei Kreditinsti-
tuten getatigt werden, sofern das betreffende Kredit-
institut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europa-
ischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens liber den Europadischen Wirtschaftsraum
hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts in einem
Drittstaat liegt, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt,
die nach Auffassung der CSSF oder der Bundesanstalt
flir Finanzdienstleistungsaufsicht denen des Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind.

d) Abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") wie z. B.
Optionen und Futures sowie Swap-Geschafte, ein-
schlieBlich gleichwertiger bar abgerechneter Instru-
mente, die an einem der unter Ziffer 21.1.a) (1) oder (2)
bezeichneten geregelten Markte gehandelt werden,
und/oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht
an einer Borse gehandelt werden ("OTC-Derivaten"),
sofern

— essich bei den Basiswerten um Wertpapiere, Geld-
marktinstrumente, Investmentanteile oder um Fi-

nanzindizes, Zinssatze, Wechselkurse oder Wah-
rungen handelt, in die der Fonds nach seinen An-
lagebedingungen investieren darf;

— die Gegenparteien bei Geschaften mit OTC-Deri-
vaten einer behordlichen Aufsicht unterliegende
Institute der Kategorien sind, die von der CSSF
zugelassen wurden und

— die OTC-Derivate einer zuverlassigen und Uberpriif-
baren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und
jederzeit auf Initiative des Fonds zum angemesse-
nen Zeitwert verauBert, liquidiert oder durch ein
Gegengeschaft glattgestellt werden konnen.

e) vorgenannte abgeleitete Finanzinstrumente ("Deriva-
te"), bei deren Basiswert es sich nicht um einen unter
Ziffer 21.1.d) genannten Basiswert handelt, wie z. B.
Edelmetalle, Rohstoffe oder Indizes, bei denen es sich
nicht um einen Finanzindex handelt,

f) sonstige Anlageinstrumente im Sinne des § 198 KAGB,

g) Investmentanteile folgender Arten von Investment-
fonds und/oder Investmentgesellschaften

1. in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Son-
dervermogen und/oder Investmentaktiengesell-
schaften, die die Voraussetzungen der Richtlinie
2009/65/EG erfiillen und/oder auslandische Invest-
mentvermogen, die die Voraussetzungen der Richt-
linie 2009/65/EG entsprechend erfiillen,

2. andere Investmentvermogen,

— diein ihrem Sitzland nach Rechtsvorschriften
zugelassen wurden, die sie einer wirksamen
offentlichen Aufsicht zum Schutz der Anleger
unterstellen, und ausreichende Gewabhr fiir eine
befriedigende Zusammenarbeit zwischen der
Aufsichtsbehorde in deren jeweiligem Sitzland
und der CSSF bzw. der Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht besteht, und

— bei denen das Schutzniveau des Anlegers dem
Schutzniveau eines Anlegers in ein Investment-
vermogen, das der Richtlinie 2009/65/EG ent-
spricht, gleichwertig ist und bei denen insbe-
sondere die Vorschriften fiir die getrennte Ver-
wahrung der Vermogensgegenstande, die Kre-
ditaufnahme, die Kreditgewdahrung und die
Leerverkaufe von Wertpapieren und Geldmarkt-
instrumenten bestehen, die den Anforderungen
der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, und

— bei denen die Geschaftstatigkeit Gegenstand
von Jahres- und Halbjahresberichten ist, die
es erlauben, sich ein Urteil Giber das Vermogen
und die Verbindlichkeiten, die Ertrage und die
Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden,
und

— bei denen die Anteile ohne eine Begrenzung der
Zahl der Anteile angeboten werden und die An-
leger das Recht zur Riickgabe der Anteile haben.
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3. in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte In-
vestmentvermdégen im Sinne des § 218 KAGB ("Ge-
mischte Investmentvermégen") und/oder EU-In-
vestmentvermogen und/oder auslandische Invest-
mentvermogen, die die Voraussetzungen fiir "Ge-
mischte Investmentvermogen" entsprechend er-
fiillen,

(insgesamt die "Zielfonds" genannt).

21.2 Anlagegrenzen

Fur den Fonds gelten die nachfolgend angefiihrten Anlage-
grenzen unter Beriicksichtigung vom ehemaligen CSSF-
Zirkular 02/80. Bei der Korrektur der Folgen, die sich aus
der Nichteinhaltung der Anlagerestriktionen ergeben, wird
die Verwaltungsgesellschaft CSSF-Zirkular 24/856
anwenden.

a) Bei der Anlage in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente
und OTC-Derivate:

1. Es werden mehr als 25 % des Nettofondsvermo-
gens in Aktien und ahnliche Kapitalbeteiligungen
bzw. Zielfonds mit Aktien und ahnlichen Kapital-
beteiligungen investiert;

2. Esdiirfen bis zu 49 % des Nettofondsvermogens in
Geldmarktinstrumente angelegt werden;

3. Esdurfen nach dem Grundsatz der Risikostreuung
bis zu 100 % des Nettofondsvermogens in Wertpa-
pieren verschiedener Emissionen angelegt werden,
die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Ge-
bietskorperschaften, von einem Mitgliedstaat der
OECD oder von internationalen Organismen 6ffent-
lich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehre-
re EU-Mitgliedstaaten angehdren, oder von ande-
ren von der CSSF anerkannten Staaten (Brasilien,
Singapur, Russland, Indonesien oder Siidafrika)
begeben oder garantiert werden, sofern diese
Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs
verschiedenen Emissionen begeben worden sind,
wobei die Wertpapiere aus ein und derselben
Emission 30 % des Nettofondsvermogens des Fonds
nicht tiberschreiten diirfen.

4. Es dirfen maximal 20 % des Nettofondsvermogens
in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ein und
desselben Emittenten angelegt werden;

5. Es dirfen nicht mehr als 20 % der verbrieften Rech-
te derselben Art ein und desselben Emittenten er-
worben werden.

6. Das Ausfallrisiko bei Geschaften des Fonds mit
OTC-Derivaten darf folgende Satze nicht iiber-
schreiten:

— 20 % des Fondsvermogens, wenn die Gegenpar-
tei ein Kreditinstitut ist, das seinen Sitz in ei-
nem EU-Mitgliedsstaat hat oder Aufsichtsbe-
stimmungen unterliegt, die nach Auffassung der

CSSF oder der Bundesanstalt fiir Finanzdienst-
leistungsaufsicht den Anforderungen des Ge-
meinschaftsrechts gleichwertig sind,;

— 10 % des Fondsvermdgens in allen anderen
Fallen.

7. Der Anteil der fiir Rechnung des Fonds gehaltenen
Derivate darf 30 Prozent des Wertes des Fonds
nicht ibersteigen, wobei Derivate nach Ziffer 21.1.d)
auf diese Grenze nicht angerechnet werden. Deriva-
tive Instrumente konnen sowohl zu Absicherungs-
als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

8. Mindestens 25 % des Aktivvermdgens (die Hohe des
Aktivvermogens bestimmt sich nach dem Wert der
Vermogensgegenstande des Fonds ohne Berlick-
sichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds wer-
den in solche Kapitalbeteiligungeni.S. d. § 2 Abs. 8
Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesem
Verwaltungsreglement fiir das Fondsvermaogen er-
worben werden konnen. Dabei konnen die tatsach-
lichen Kapitalbeteiligungsquo-ten von Zielfonds
berlicksichtigt werden.

Die in den vorstehenden Punkten (4) und (5) aufgefiihrten
Beschrankungen sind nicht auf verbriefte Rechte gemaR
des vorstehenden Punktes (3) anwendbar.

b) Bankguthaben

c)

Der Fonds kann fliissige Mittel im Sinne von Ziffer
21.1.b) und c) in HShe von bis zu 49 % seines Netto-
fondsvermogens halten. Der Fonds wird keinen be-
stimmten Mindestanteil seines Vermogens in Bankgut-
haben, Geldmarktinstrumenten und anderen liquiden
Mitteln halten.

Die fliissigen Mittel konnen auch auf eine andere Wah-
rung als die des Fonds lauten.

Bei der Verwahrstelle und gegebenenfalls anderen

Kreditinstituten kénnen jeweils nicht mehr als 20 %
des Wertes des Fondsvermaogens als Bankguthaben
gehalten werden.

In sonstige Anlageinstrumente im Sinne des §198 KAGB
darf maximal 20 % des Wertes des Fonds angelegt wer-
den.

d) Zielfonds

1. Der Fonds darf bis zu 100 % des Nettofondsvermo-
gens in unter vorstehender Ziffer 21.1.g) (1) aufge-
fiihrten Zielfonds ("OGAW") anlegen. In einen ein-
zelnen OGAW darf der Fonds maximal 80 % des
Nettofondsvermogens anlegen.

2. Der Fonds darf maximal 20 % seines Vermogens
in einen einzelnen der unter vorstehender Ziffer
21.1.8) (2) oder (3) aufgefiihrten Zielfonds anlegen.
Handelt es sich bei einem solchen Zielfonds um
einen Umbrella-Fonds, darf der Fonds mehr als
50 % des Zielfonds nur dann erwerben, wenn diese
Investition weniger als 50 % des Wertes des Vermo-
gens des gegenstandlichen Fonds betragt.
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Fur den Fonds diirfen Anteile an Zielfonds, die vor-
stehend unter 21.1.g) (1) und (2) aufgefiihrt sind, nur
dann erworben werden, wenn jeder dieser Ziel-
fonds nach seinen Anlagebedingungen, der Satzung
bzw. des Gesellschaftsvertrags seinerseits insge-
samt hochstens 10 % des Wertes seines Vermogens
in Anteilen an anderen Zielfonds anlegen darf.

Fur den Fonds diirfen Anteile an Zielfonds, die vor-
stehend unter 21.1.g) (3) aufgefiihrt sind, nur dann
erworben werden, wenn jeder dieser Zielfonds nach
seinen Anlagebedingungen, der Satzung bzw. des
Gesellschaftsvertrags nicht in Anteile oder Aktien
an anderen Investmentvermogen anlegen darf. Dies
gilt nicht fiir unter 8.1.g) (3) aufgefiihrte Zielfonds,
die die Anforderungen des § 219 Absatz 3 KAGB
erfillen.

Generell kann es bei dem Erwerb von Anteilen an
Zielfonds zur Erhebung einer Verwaltungsvergiitung
oder sonstiger Geblihren auf der Ebene der Ziel-
fonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Ziel-
fonds anlegen, die einer Verwaltungsvergiitung von
mehr als 2,5 % unterliegen.

Erwirbt der Fonds Anteile an Zielfonds, die unmit-
telbar oder mittelbar von derselben Verwaltungs-
gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft ver-
waltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft
durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherr-
schung oder durch eine wesentliche direkte oder
indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Ver-
waltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft
fir die Zeichnung oder den Riickkauf von Anteilen
der Zielfonds durch den Fonds keine Ausgabeauf-
schlage und Riicknahmeaufschlage berechnen.

Der Jahresbericht und der Halbjahresbericht ent-
halten Angaben liber den Betrag der Ausgabeauf-
schlage und Rucknahmeabschlage, die dem Fonds-
vermogen im Berichtszeitraum fiir den Erwerb und
die Riicknahme von Anteilen an Zielfonds berech-
net worden sind sowie iiber die Hohe der Vergii-
tung, die dem Fondsvermogen von der Verwal-
tungsgesellschaft selbst oder einer anderen Ver-
waltungsgesellschaft oder einer anderen Gesell-
schaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch
eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Bet-
eiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergiitung
fur die im Fondsvermogen gehaltenen Zielfonds-
Anteile berechnet wurde.

. Jeder Teilfonds eines Zielfonds mit mehreren Teil-
fonds ist als eigenstandiger Zielfonds anzusehen,
unter der Bedingung, dass diese Teilfonds Dritten
gegeniiber nicht gesamtschuldnerisch fur Verpflich-
tungen der verschiedenen Teilfonds haften.

Es kann bei der Investition in Anteile von Zielfonds
auch in Investmentvermaogen investiert werden, bei
denen die Riicknahme der Anteile Beschrankungen
unterliegt.

21.3 Anlagebeschrankungen

a)

b)

d)

e)

f)

g

Fiir den Fonds dirfen keine Anteile von Venture Capi-
tal-, Infrastruktur- und Private Equity-Fonds sowie von
Hedge-Fonds und Immobilienfonds erworben werden.

Der Fonds investiert nicht direkt in illiquide Finanzan-
lagen wie z. B. Rohstoffe und Immobilien.

Fiir den Fonds diirfen keine Anteile von in der Bundes-
republik Deutschland aufgelegten Investmentvermo-
gen im Sinne des § 220 KAGB ("Sonstige Investmentver-
mogen") und/oder EU-Investmentvermogen und/oder
auslandische Investmentvermogen, die die Vorausset-
zungen flir Sonstige Investmentvermogen entspre-
chend erfiillen, erworben werden.

Fiir den Fonds diirfen keine physischen Edelmetalle
oder Zertifikate hieriiber oder unverbriefte Darlehens-
forderungen erworben werden.

Zu Lasten des Fonds diirfen weder Kredite gewahrt
noch flr Dritte Burgschaftsverpflichtungen eingegan-
gen werden.

Physische Leerverkaufe von Wertpapieren, Geldmarkt-
instrumenten und Anteilen von Investmentanteilen
diirfen nicht getatigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverstandnis
der Verwahrstelle weitere Anlagebeschrankungen vor-
nehmen, um den Bedingungen in jenen Landern zu
entsprechen, in denen Aktien vertrieben werden bzw.
vertrieben werden sollen.

Der Fonds nimmt kein Fremdkapital zu Hebelzwecken
auf. Lediglich zur Zwischenfinanzierung von kurzfristi-
gen Liquiditatsengpdssen in Hohe von max. 20 % des
Nettoinventarwertes kann Fremdkapital bei Drittban-
ken erstklassiger Bonitat, die auf diese Art Geschaft
spezialisiert sind, oder bei der Verwahrstelle aufge-
nommen werden, wenn die Bedingungen der Kredit-
aufnahme marktiiblich sind. Da es sich nur um kurz-
fristige Kredite handeln darf, sind die damit verbunde-
nen Risiken jedoch gering. Soweit es sich nicht um eine
valutarische Uberziehung handelt bedarf die Kreditauf-
nahme der Zustimmung der Verwahrstelle zu den Dar-
lehensbedingungen. Die Verwahrstelle hat der Kredit-
aufnahme zuzustimmen, wenn diese den genannten
Anforderungen entspricht und mit den einschlagigen
Gesetzesvorschriften und mit dem Verwaltungsregle-
ment libereinstimmt.

Die zum Fonds gehorenden Vermogensgegenstande
dirfen nicht verpfandet oder sonst belastet, zur Siche-
rung libereignet oder zur Sicherung abgetreten wer-
den, es sei denn, es werden Kredite im Sinne des vor-
stehenden Buchstaben (h) aufgenommen, einem Drit-
ten Optionsrechte eingeraumt oder
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps
oder ahnliche Geschafte abgeschlossen.

Weitere Anlagebeschrankungen des Fonds werden im
Anhang beschrieben.
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Wenn die vorstehenden prozentualen Beschrankungen
auf andere Weise als durch Anlageentscheidungen
tiberschritten werden, muss es vornehmliches Ziel des
Fonds sein, diese Situation unter Beruicksichtigung der
Interessen der Investoren zu beseitigen.

21.4 Sonstige Techniken und Instrumente

a)

b)

)

Allgemeine Bestimmungen

Zur effizienten Verwaltung des Fondsvermogens oder
zum Laufzeiten- oder Risiko-Management des Fonds-
vermogens kann der Fonds Derivate sowie sonstige
Techniken und Instrumente verwenden.

Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung
von Derivaten, so miissen die Bedingungen und Gren-
zen der Anlagepolitik des Fonds eingehalten werden.
Die Verwaltungsgesellschaft handelt OTC-Derivate nur
mit Kreditinstituten oder Anlagegesellschaften, die
einer behordlichen Aufsicht unterliegende Institute der
Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden
und die die Verwaltungsgesellschaft gemaR ihres Risi-
ko-Management-Verfahrens fiir geeignet halt. Insbe-
sondere mussen die Gegenparteien ihren Sitz in einem
Mitgliedsstaat der Europdischen Union oder einem Mit-
gliedsstaat der OECD haben, und ein Investment Grade
Rating einer anerkannten Rating-Agentur vorweisen.
Mit Gegenparteien ohne Rating kann gehandelt werden
wenn deren Bonitat von der Verwaltungsgesellschaft
entsprechend eingestuft wurde. Informationen zu den
verwendeten Gegenparteien kdnnen jederzeit bei der
Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Des Weiteren
sind die Bestimmungen unter Ziffer 21.5 betreffend Ri-
siko-Management-Verfahren bei Derivaten zu berlick-
sichtigen. Derivate kdnnen zu Absicherungs- und/oder
Anlagezwecke genutzt werden, wie im betreffenden An-
hang weiter beschrieben.

Unter keinen Umstanden darf der Fonds bei den mit
Derivaten sowie sonstigen Techniken und Instrumen-
ten verbundenen Transaktionen von den im Anhang
genannten Anlagezielen abweichen.

Wertpapierdarlehen, Wertpapierpensionsgeschafte

Der Fonds wird keine Wertpapierleih-, Pensions- und
Riickkaufgeschafte tatigen.

Sicherheitenverwaltung

Der Fonds akzeptiert in Zusammenhang mit OTC-

Derivaten folgende Sicherheiten mit den dazu gehori-
gen maximalen Anrechnungsbetragen:

Collateral Typ Erlaubte Anrech-
Wahrung nungsbetra
g
(hochstens)
Geldbetrage EUR, USD, 100 %
GBP
Staatsanleihen, die von Mitglie- EUR, USD, 99,5 %
dern der Eurozone sowie von GBP, CAD,
Schweden, Australien, Kanada, AUD
USA, UK begeben wurden.
Long-Term Rating (S&P) mindes-
tens AA- oder dquivalent, Clear-
stream-fahig, Restlaufzeit kleiner
als 1 Jahr
Staatsanleihen, die von Mitglie- EUR, USD, 98 %
dern der Eurozone sowie von GBP, CAD,
Schweden, Australien, Kanada, AUD
USA, UK begeben wurden.
Long-Term Rating (S&P) mindes-
tens AA- oder aquivalent, Clear-
stream-fahig, Restlaufzeit zwi-
schen 1 Jahren und 5 Jahren
Staatsanleihen, die von Mitglie- EUR, USD, 96 %

dern der Eurozone sowie von GBP, CAD,
Schweden, Australien, Kanada, AUD
USA, UK begeben wurden.

Long-Term Rating (S&P) mindes-

tens AA- oder aquivalent, Clear-

stream-fahig, Restlaufzeit groRer

als 5 Jahre

Die Verwaltungsgesellschaft hat fiir den Fonds eine
Collateral Policy implementiert, die auf alle als Sicher-
heiten entgegengenommene Arten von Vermogensge-
genstanden abgestimmt ist und nachstehende Krite-
rien erfullt:

a) Liquiditat: Alle entgegengenommenen Sicherheiten,
die keine Barmittel sind, sollten hochliquide sein
und zu einem transparenten Preis auf einem regu-
lierten Markt oder innerhalb eines multilateralen
Handelssystems gehandelt werden, damit sie kurz-
fristig zu einem Preis verauBert werden konnen, der
nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewer-
tung liegt.

b) Bewertung: Entgegengenommene Sicherheiten soll-
ten mindestens borsentaglich anhand von Markt-
preisen gemal den in Abschnitt "Berechnung des
Nettoinventarwertes" aufgefiihrten Grundsatzen
bewertet werden. Vermogenswerte, die eine hohe
Preisvolatilitat aufweisen, sollten nur als Sicherheit
akzeptiert werden, wenn geeignete konservative
Bewertungsabschlage (Haircuts) angewandt wer-
den.

¢) Bonitat des Emittenten: Der Emittent der Sicherhei-
ten, die entgegengenommen werden, sollte eine
hohe Bonitat aufweisen.

d) Korrelation: Die vom Fonds entgegengenommenen
Sicherheiten sollten von einem Rechtstrager ausge-
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geben werden, der von der Gegenpartei unabhan-
gig ist und keine hohe Korrelation mit der Entwick-
lung der Gegenpartei aufweist.

Diversifizierung der Sicherheiten (Anlagekonzentra-
tion): Bei den Sicherheiten ist auf eine angemesse-
ne Diversifizierung in Bezug auf Lander, Markte und
Emittenten zu achten. Das Kriterium der angemes-
senen Diversifizierung im Hinblick auf die Emitten-
tenkonzentration wird als erfiillt betrachtet, wenn
der Fonds von einer Gegenpartei bei der effizienten
Portfolioverwaltung oder bei Geschaften mit OTC-
Derivaten einen Sicherheitenkorb (Collateral Bas-
ket) erhalt, bei dem das maximale Exposure gegen-
liber einem bestimmten Emittenten 30 % des Net-
toinventarwertes entspricht. Wenn ein Fonds unter-
schiedliche Gegenparteien hat, sollten die ver-
schiedenen Sicherheitenkorbe aggregiert werden,
um die 30 %-Grenze fiir das Exposure gegeniiber
einem einzelnen Emittenten zu berechnen. Abwei-
chend von diesem Unterpunkt kann der Fonds voll-
standig durch verschiedene Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente besichert werden, die von einem
oben in der Tabelle genannten Mitgliedstaat, einer
oder mehrerer seiner Gebietskorperschaften, ei-
nem Drittstaat oder einer internationalen Einrich-
tung offentlich-rechtlichen Charakters, der mindes-
tens ein Mitgliedstaat angehort, begeben oder ga-
rantiert werden. In diesem Fall soll der Fonds Wert-
papiere halten, die im Rahmen von mindestens
sechs verschiedenen Emissionen begeben worden
sind, wobei die Wertpapiere aus einer einzigen
Emission 30 % des Nettoinventarwertes des Fonds
nicht tiberschreiten sollten.

Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenver-
waltung, z. B. operationelle und rechtliche Risiken,
sind durch das Risiko-Management zu ermitteln, zu
steuern und zu mindern.

Entgegengenommene Sicherheiten sollten in Fallen
von Rechtslibertragungen von der Verwahrstelle
des Fonds verwahrt werden. Fir andere Arten von
Sicherheitsvereinbarungen konnen die Sicherheiten
von einem Dritten verwahrt werden, der einer Auf-
sicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in
keinerlei Verbindung steht.

Falls Vermbgensgegenstande im Zusammenhang
mit Derivaten an Dritte ibertragen werden, steht es
im Ermessen des Dritten, wie dieser die
Vermogensgegenstande verwahrt.

Der Fonds sollte die Moglichkeit haben, entgegen-
genommene Sicherheiten jederzeit ohne Bezugnah-
me auf die Gegenpartei oder Genehmigung seitens
der Gegenpartei zu verwerten.

Entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-

cash Collateral) sollten nicht verduRert, neu an-
gelegt oder verpfandet werden.

d)

e)

Erhaltenes Collateral sowie neu angelegte Barsicher-
heiten miissen angemessen diversifiziert sein. Die all-
gemeinen Risikohinweise beziiglich Markt-, Kredit-,
Kontrahenten- und Liquiditatsrisiko beziehen sich glei-
chermalien auf wiederangelegte Barsicherheiten.

Total Return Swaps

Total Return Swaps konnen die Entwicklung einzelner
Wertpapiere oder einzelner Indizes oder von Korben
von Wertpapieren oder Indizes 1:1 abbilden. Alle Arten
von Vermogensgegenstanden des Fonds konnen Ge-
genstand von Total Return Swaps sein. Die maximale
Hebelwirkung aus dem Einsatz von Total Return Swaps
und die erwartete tatsachliche Hebelwirkung aus dem
Einsatz von Total Return Swaps ist dem fondspezifi-
schen Anhang zu entnehmen. Die Zusammensetzung
der den Total Return Swaps unterliegenden Baskets
wird ausschlieBlich von der Verwaltungsgesellschaft
bestimmt und kann jederzeit bei der Verwaltungsge-
sellschaft erfragt werden.

Bei Total Return Swap-Transaktionen, die immer unter
Berlicksichtigung der Best Execution Policy des Fonds
abgeschlossen werden, konnen dem Fonds direkte und
indirekte Kosten entstehen, z. B. Handelskosten. Diese
Kosten werden durch den Fonds getragen und an den
jeweiligen, von dem Fonds und Assenagon unabhangi-
gen, Kontrahenten gezahlt. Die verbleibenden Ertrage
flieRen vollstandig dem Fonds zu.

Finanzindizes

Informationen zu den jeweils aktuell verwendeten Fi-
nanzindizes, deren Konstituenten, Berechnung und
Umgewichtungsfrequenz sowie ggf. durch die Umge-
wichtung innerhalb der Indizes entstehenden Kosten
konnen jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft
angefragt werden.

Der Fonds kann, sofern und soweit dies im fondsspezi-
fischen Anhang benannt ist, auf unterschiedliche Weise
(i) von der Wertentwicklung eines Index als Referenz-

wert profitieren, oder (ii) derartige Indizes als Grundla-
ge zur Messung der Wertentwicklung des Fonds nutzen.

In diesem Zusammenhang wird die Verwaltungsgesell-
schaft stets dafiir Sorge tragen, dass sie im Rahmen
des fondsspezifischen Anhangs nur solche Indizes oder
Referenzwerte verwenden wird, die

(i) im Sinne der Vorgaben des Artikel 3 der Bench-
mark-Verordnung (EU/2016/1011, die "Benchmark-
Verordnung") als Index bzw. als Referenzwert gel-
ten und

(ii) von einem Administrator im Sinne der Bench-
mark-Verordnung bereitgestellt werden, der auf
der von der ESMA im Sinne des Artikel 36 der
Benchmark-Verordnung gefiihrten Liste der Ad-
ministratoren und Referenzwerte registriert ist:
https:/ /registers.esma.europa.eu/publication/;

oder
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(iii)Indizes oder Referenzwerte,

a) die nicht in den Anwendungsbereich der
Benchmark-Verordnung fallen und bspw. nur
flir interne Zwecke, wie zur Berechnung des
relativen VaR im Rahmen des Risiko-Manage-
ments eines Fonds, verwendet werden; oder

b) die von einer Ausnahmeregelung der Bench-
mark-Verordnung Gebrauch machen konnen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen schriftlichen Plan
aufgestellt, in dem die zu ergreifenden MaBnahmen darge-
legt werden, wenn ein Referenzwert sich wesentlich andert
oder nicht mehr bereitgestellt wird. Dieser Plan wird den
Investoren auf Anfrage kostenlos zur Verfiigung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft bestatigt, dass der Fonds
stets auch im Rahmen der Nachbildung eines Index eine
eigenstandige Anlagepolitik verfolgen wird, in der die Ver-
waltungsgesellschaft oder ein ggf. fiir den Fonds bestellter
Investment Manager in der Lage ist, im Interesse der Anle-
ger des Fonds von der allzu engen Nachbildung des jewei-
ligen Indizes oder Referenzwertes abzuweichen, so dass
es sich nicht um ein so genanntes "closet-tracking" oder
"Indexschmusen" im Sinne der Aussage der ESMA vom

2. Februar 2016 "Supervisory work on potential closet
index tracking" (vgl. auch das Communiqué der CSSF vom
28. Juli 2017 hierzu), handelt.

21.5 Risiko-Management-Verfahren

Im Rahmen des Fonds wird ein Risiko-Management-Ver-
fahren eingesetzt, welches es der Verwaltungsgesellschaft
ermoglicht, das mit den Anlagepositionen des Fonds ver-
bundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtri-
sikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu iiberwachen
und zu messen. Im Hinblick auf OTC-Derivate ("Over-the-
Counter"-Derivate) wird in diesem Zusammenhang ein
Verfahren eingesetzt, welches eine prazise und unabhan-
gige Bewertung des Wertes der OTC-Derivate ermoglicht.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt fiir den Fonds sicher,
dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Ge-
samtnettowert des Fondsportfolios nicht Giberschreitet.
Bei der Berechnung dieses Risikos werden der Marktwert
der jeweiligen Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpar-
tei, kiinftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist
der Positionen beriicksichtigt.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt das Gesamtrisiko
des Fonds gemaR dem CSSF-Rundschreiben 11/512 vom
30. Mai 2011 und den ESMA Leitlinien 10-788 vom 28. Juli
2010. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Bestimmung
des Gesamtrisikos auf der Grundlage der Methode des
Ansatzes fiir Verbindlichkeiten, des Ansatzes des relativen
Value at Risk (VaR) oder des Ansatzes des absoluten VaR
ermitteln. Die fiir den Fonds angewendete Methode wird
im Anhang aufgefiihrt.

Wenn fiir den Fonds das Gesamtrisiko nach der Methode
des Ansatzes des relativen oder des absoluten VaR be-
stimmt wird, wird das erwartete Ausmal der Hebelwirkung

sowie die Moglichkeit eines hoheren AusmaRBes an Hebel-
wirkung im Anhang angegeben. Das erwartete Ausmaf der
Hebelwirkung wird gemaR den Anforderungen des CSSF-
Rundschreibens 11/512 bestimmt und die jeweilige Metho-
de, welche zur Bestimmung der Hebelwirkung verwendet
wird, im Anhang aufgefiihrt.

Wenn der Fonds den Ansatz des relativen VaR als Methode
verwendet, werden im Anhang zusatzlich die Informatio-
nen tiber das Referenzportfolio erlautert.

22. Allgemeine Risikohinweise

Potenzielle Investoren sollten sich der allgemeinen Risi-
ken von Kursschwankungen bewusst sein. Auf Grund die-
ser Kursschwankungen kann der Anteilpreis steigen oder
fallen.

Die Anlage in den Fonds ist nur fiir solche Anleger geeig-
net, die den Sachverstand, die Erfahrung und Kenntnisse
besitzen, um auf angemessene Weise eine Anlage in einen
Teil Il Investmentfonds einschadtzen zu kénnen und das Ri-
siko des Verlusts eines wesentlichen Teils oder eines voll-
standigen Verlusts ihrer Anlage auf sich nehmen konnen.

Es wird nicht zugesichert, dass die Ziele der Anlagestrate-
gie tatsachlich erreicht werden. Anleger miissen beriick-
sichtigen, dass Vermogensanlagen neben den Chancen auf
Ertrage auch Risiken beinhalten. VerauBert der Anteilsin-
haber Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem
die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermogensge-
genstande gegeniiber dem Zeitpunkt seines Erwerbs von
Anteilen gefallen sind, so hat dies zur Folge, dass er das
von ihm investierte Kapital nicht oder nicht vollstandig
zuriickerhalt.

22.1 Allgemeine Risiken
22.1.1  Marktrisiken

Die vom Fonds erworbenen Vermogenswerte unterliegen
grundsatzlich einem Kursanderungsrisiko. Das Risiko von
Wertverlusten ist — ebenso wie die Chance von Wertsteige-
rungen - bei Fonds, die in Aktien investieren, grofRer als
bei Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere oder Geld-
marktinstrumente investieren, da Aktien erfahrungsgemaf
starkeren Kursschwankungen unterliegen als Rentenpa-
piere und Geldmarktinstrumente.

22.1.2  Zinsanderungsrisiko

Soweit der Fonds in verzinsliche Wertpapiere investiert,
ist er einem Zinsanderungsrisiko ausgesetzt. Steigt das
Marktzinsniveau, kann der Kurswert der zum Fonds ge-
hérenden verzinslichen Wertpapiere erheblich sinken.
Dies gilt in erhohtem MaRe, soweit der Fonds auch ver-
zinsliche Wertpapiere mit langerer Restlaufzeit und nied-
rigerer Nominalverzinsung halt.
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22.1.3  Bonitatsrisiko

Die Bonitat (Zahlungsfahigkeit und -willigkeit) der Emit-
tenten der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann
nachtraglich sinken. Dies fuhrt in der Regel zu Kursriick-
gangen, die liber die allgemeinen Marktschwankungen
hinausgehen.

22.14  Unternehmensspezifisches Risiko

Die Kursentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien,
Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente ist
daneben auch von unternehmensspezifischen Faktoren
abhangig, beispielsweise von der betriebswirtschaftlichen
Situation des Emittenten. Verschlechtern sich die unter-
nehmensspezifischen Faktoren, kann der Kurswert des
spezifischen Papiers deutlich und dauerhaft sinken, ggf.
auch ungeachtet einer sonst allgemein positiven Borsen-
entwicklung.

21.1.5  Ausfallrisiko

Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Wertpapiers
bzw. der Schuldner einer zum Fonds gehdrenden Forde-
rung kann zahlungsunfahig werden. Die entsprechenden
Vermogenswerte des Fonds kénnen hierdurch wirtschaft-
lich wertlos werden. Alle mit einer spezifischen Anleihe
verbundenen Kreditrisiken sind detailliert im Emissions-
prospekt beschrieben.

22.1.6  Wahrungsrisiko

Halt der Fonds Vermdgenswerte in einer Fremdwahrung,
so sind sie (soweit Fremdwéahrungspositionen nicht abge-
sichert werden) einem Wahrungsrisiko ausgesetzt. Eine
eventuelle Abwertung der Fremdwahrung gegeniiber der
Basiswahrung des Fonds flihrt dazu, dass der Wert der auf
Fremdwahrung lautenden Vermogenswerte sinkt.

22.1.7 Wahrungsgesicherte Anteilsklassen

Die Verwaltungsgesellschaft versucht, das unerwiinschte
Wechselkursrisiko zwischen der Referenzwahrung einer
Anteilsklasse, die mit Wahrungssicherung angeboten wird,
und der Referenzwahrung des Fonds durch den Einsatz
von Devisentermingeschaften abzusichern. Die Verwal-
tungsgesellschaft kann diese Funktion auf einen Dritten
auslagern. Die Anteilsklassen, bei denen eine solche Absi-
cherung zum Einsatz kommt, sind dem Abschnitt "der
Fonds im Uberblick" in Anhang des Verkaufsprospektes zu
entnehmen. Erfolgt eine Absicherung, spiegeln sich die
Auswirkungen derselben im Nettoinventarwert und damit
in der Performance der Anteilsklasse(n) wider. Gleicher-
maBen werden jegliche Aufwendungen, die sich aus sol-
chen Absicherungsgeschéften ergeben, von der (den) Klas-
se(n) getragen, beziiglich derer sie entstanden sind. Es
sollte beachtet werden, dass Absicherungsgeschafte bei
wahrungsgesicherten Anteilsklassen geschlossen werden

kénnen, gleich ob die Referenzwahrung des Fonds gegen-
liber anderen Wahrungen im Wert fallt oder steigt. Wenn
eine solche Absicherung erfolgt, so kann dies die Anleger
der betreffenden Klasse(n) erheblich vor einer Abwertung
der Referenzwahrung des Fonds gegeniiber der Referenz-
wahrung der Anteilsklasse schiitzen, es kann die Anleger
aber auch von den Vorteilen einer Steigerung der Refe-
renzwahrung des Fonds ausschlieRen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angewandte
Wahrungsabsicherung das Wechselkursrisiko gegeniiber
den Wahrungen der zugrunde liegenden Anlagen vollstan-
dig eliminieren kann, u. a. weil mehr (maximal 105 %) oder
weniger (mindestens 95 %) der zugrunde liegenden Anla-
gen abgesichert sein konnen. Die Absicherung zwischen
der Referenzwahrung der betreffenden Anteilsklassen und
der Referenzwahrung des Fonds muss nicht die Absiche-
rung sonstiger Fremdwahrungsrisiken beinhalten, denen
der Fonds ausgesetzt ist; die Absicherung dieser Fremd-
wahrungsrisiken erfolgt unter den o. a. Bedingungen ins-
besondere bei jenen Anteilsklassen, bei denen die Refe-
renzwdhrung einer Anteilsklasse mit der Referenzwahrung
des Fonds identisch ist und die Wahrungssicherung aus-
driicklich angegeben wird.

22.1.8  Branchenrisiko

Bei Branchenanlagen kann auf Grund der Spezifikation des
Anlageziels eine Aufteilung des Risikos auf verschiedene
Branchen von vornherein nicht betrieben werden. Bran-
chenanlagen sind in besonderem Male von der Entwick-
lung der Unternehmensgewinne in einer einzelnen oder
miteinander verwandten Branchen abhangig.

22.1.9  Lander- und Transferrisiko

Eintretende wirtschaftliche oder politische Instabilitat in
Landern, in denen der Fonds investiert, kann dazu fiihren,
dass der Fonds ihm zustehende Gelder trotz Zahlungsfa-
higkeit des Emittenten des jeweiligen Wertpapiers nicht
oder nicht in vollem Umfang erhalt. MaRgeblich hierfiir
kénnen beispielsweise Devisen- oder Transferbeschran-
kungen und sonstige Rechtsanderungen sein.

22.1.10  Liguiditatsrisiko

Fiir diesen Fonds diirfen Vermogensgegenstande erwor-
ben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Borse
zugelassen sind oder in einen organisierten Markt einbe-
zogen sind wie z. B. OTC-Derivate, Private Placements, An-
teile anderer Fonds, und Rohstoffe-Indizes. Liquiditatsrisi-
ken entstehen durch Probleme bei der VerauBerung von
Wertpapieren oder anderen Vermogenswerten. Ist z. B. ei-
ne Position besonders umfangreich oder der betreffende
Markt illiquide, so kann moéglicherweise eine Transaktion
nicht initiiert oder eine Position nicht zu einem vorteilhaf-
ten Preis oder gar nicht verauRert werden. Daher kann
nicht garantiert werden, dass Antrage auf Ricknahmen
tatsachlich taglich vollstandig ausgefiihrt werden kénnen.
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Zur Wahrung der Interessen aller Anleger kann es zu vo-
ribergehenden Aussetzungen der Anteilsriicknahmen, zur
stufenweise Ausfiihrung und im duRersten Fall zur Liqui-
dation des Fonds kommen.

22.1.11  Risiken verbunden mit dem Investment in Rohstoffe

Rohstoffe konnen lber rohstoffgebundene Derivate ge-
handelt werden, z. B. liber Rohstoff-Futures. Die Perfor-
mance von Rohstoffen und den entsprechend Derivaten
wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, wie z. B.
Angebot und Nachfrage, Liquiditat, Wetter und Naturka-
tastrophen, Investitions-, Lager- und Transportkosten,
Landerrisiken bzgl. der Herkunfts- bzw. Forderlander der
Rohstoffe sowie Anderungen in relevanten Steuergesetz-
gebungen. Rohstoffpreise sind volatiler als Preise anderer
Asset-Klassen.

22.1.12  Operationelle und Verwahrrisiken

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminel-
len Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missver-
standnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungs-
gesellschaft, externer Dritter und durch die Insolvenz ei-
nes Verwahrers oder Unterverwahrers erleiden. Weiterhin
kann der Fonds durch auBere Ereignisse wie z. B. Naturka-
tastrophen geschadigt werden.

22.1.13  Politisches Risiko/Regulatorisches Risiko

Fur das Sondervermogen dirfen Anlagen im Ausland geta-
tigt werden. Damit geht das Risiko nachteiliger internatio-
naler politischer Entwicklungen, Anderungen der Regie-
rungspolitik, der Besteuerung und anderer rechtlicher Ent-
wicklungen einher. Befindet sich der Gerichtsstand im
Ausland, kann die Durchsetzung von Rechten vor aus-
landischen Gerichten oder die Vollstreckung von Ge-
richtsentscheidungen erschwert oder mit erheblichen
Kosten verbunden sein.

22.1.14  Abwicklungsrisiko

Bei einer Investition in nicht notierte Wertpapiere besteht
das Risiko, dass die Abwicklung durch ein Transfersystem
aufgrund einer verzogerten oder nicht vereinbarungsge-
maRen Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgeman
ausgefiihrt wird.

22.1.175 Kontrahentenrisiko

Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei
eines gegenseitigen Vertrages mit der eigenen Forderung
vollstandig oder teilweise auszufallen. Der Fonds kann

bei Abschluss von auBerborslichen OTC-Geschaften
("Over-the-Counter") Risiken in Bezug auf die Bonitat der
Kontrahenten und deren Fahigkeit zur Vertragserfiillung
ausgesetzt sein. Derartige Risiken konnen dem Fonds
durch Abschluss von beispielsweise Options-, Termin- und

Swapgeschaften entstehen, wenn der Kontrahent seine
Verpflichtungen nicht oder nur teilweise erbringen kann.

22.1.16  Besonderer Risikohinweis in Bezug auf strukturierte
Produkte
Der Marktwert der eingesetzten derivativen Instrumente
(Swaps und Optionen) wird wahrend der Laufzeit nicht nur
von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basis-
wertes (z. B. Aktie, Index, Aktienkorb, Wahrung) beeinflusst,
sondern auch von anderen Faktoren. Zu diesen Einfluss-
groRen zahlen u. a. die Laufzeit, die Intensitat der erwarte-
ten Kursschwankungen des Basiswertes (Volatilitat), er-
wartete Dividendenzahlungen des Basiswertes und das
Zinsniveau und die Zinsstrukturkurve. Selbst wenn der
Kurs des Basiswertes wahrend der Laufzeit steigt, kann
eine Wertminderung des derivativen Instruments aufgrund
der weiteren wertbestimmenden Faktoren eintreten, die
ein Vielfaches der Veranderung des Basiswertes ausma-
chen konnen. Basiswerte, die in Fremdwahrungen notie-
ren, beinhalten ein zusatzliches Wahrungsrisiko.

22.1.17  Wertpapierleih-, Pensions- und Riickkaufgeschafte

Der Fonds wird keine Wertpapierleih-, Pensions- und
Riickkaufgeschafte tatigen.

22.1.18  Collateral Management

Zur Begrenzung des Kontrahentenrisikos aus Derivaten
muss der Fonds Sicherheiten ab dem gesetzlich vorge-
schriebenen Niveau akzeptieren. Umgekehrt kann der
Fonds verpflichtet werden, Sicherheiten an die jeweiligen
Kontrahenten zu stellen, damit diese sich gegen das Kre-
ditrisiko des Fonds absichern konnen. Dieses Sicherhei-
ten-Management ist mit Risiken verbunden. Erhaltene Si-
cherheiten unterliegen den gleichen Verwahrrisiken wie
andere Vermogensgegenstande des Fonds. Zudem tragt
der Fonds das Risiko, dass reinvestierte Barsicherheiten
an Wert verlieren (z. B. wegen Marktbewegungen oder
Kontrahentenausfallen). Da der Fonds den urspriinglich
erhaltenen Sicherheitenwert an den Sicherheitengeber
zuriickzahlen muss, ist die Differenz aus dem urspriingli-
chen Wert der erhaltenen Sicherheit und dem Wert nach
Realisierung des Verlustes durch den Fonds zu tragen.
Desweiteren konnen dem Fonds zusatzliche Verluste im
Falle eines Kontrahentenausfalls entstehen, falls der Wert
der gestellten Sicherheiten den Marktwert der abgesicher-
ten Transaktionen liberschreitet. Die Verwaltungsgesell-
schaft strebt daher einen taglichen Sicherheitenausgleich
an, wobei allerdings z. B. auRergewohnliche Umstande
oder vertragliche Vereinbarungen einen taglichen Sicher-
heitenausgleich unmaglich machen konnen.

22.1.19  Risiken im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen

Die Verwaltungsgesellschaft darf flir Rechnung des Fonds
in begrenztem Umfang Kredite aufnehmen (siehe "Anlage-
beschrankungen"). Da es sich nur um kurzfristige Kredite
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handeln darf, ist eine Steigerung des Investitionsgrades
des Fonds (Leverage) und die damit verbundenen Risiken
jedoch regelmaRig ausgeschlossen.

22.1.20  Nachhaltigkeitsrisiken

Als Nachhaltigkeitsrisiken zahlen okologische Risiken,
soziale Risiken und Risiken, die sich aus einer Unterneh-
mens- oder Staatenfiihrung ergeben (sogenannte ESG-
Risiken). Dies sind Ereignisse oder Bedingungen aus den
Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfiihrung,
deren Eintreten, tatsachlich oder potenziell, negative Aus-
wirkungen auf Vermogens-, Finanz- und Ertragslage sowie
auf die Reputation eines Unternehmens oder Staates ha-
ben kénnen.

Insbesondere kdnnen VerstoRRe gegen internationale Kon-
ventionen, die Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderar-
beit, Zwangsarbeit, Umweltabkommen oder Korruption
betreffen, zu Nachhaltigkeitsrisiken fiihren. Nachhaltig-
keitsrisiken konnen andere Risiken wie Marktrisiken, Kon-
trahentenrisiken und Reputationsrisiken bedingen und
sollten in deren Zusammenhang betrachtet werden.

22.2 Risiken in Zusammenhang mit Derivaten
Derivate

Der Fonds kann zu Absicherungszwecken als auch als Be-
standteil der Anlagestrategie Derivate nutzen. Die deriva-
tiven Finanzinstrumente konnen unter anderem herkomm-
liche oder exotische Optionen, Forward-Kontrakte auf Fi-
nanzinstrumente und herkommliche oder exotische Optio-
nen auf derartige Kontrakte sowie Swap-Kontrakte, insbe-
sondere Total Return Swaps, auf jegliche Art von Finanz-
instrumenten beinhalten.

Der Handel mit Derivaten wird im Rahmen der Anlagegren-
zen eingesetzt und dient der effizienten Verwaltung des
Fondsvermogens sowie dem Laufzeiten- und Risiko-Man-
agement der Anlagen. Dabei konnen die erworbenen be-
fristeten Rechte wertlos verfallen oder eine Wertminde-
rung erleiden.

Der Einsatz von Derivaten kann zu einem erhohten Hebel
im Fonds und somit zu einer erhohten Schwankungsbreite
des NAVs fiihren.

Der Einsatz von Derivaten kann gegebenenfalls zu einem
Totalverlust des Fondsvermogens fiihren.

OTC-Derivate

Der Fonds darf im Rahmen der Anlagegrundsatze Derivate
auf Zinsen, Wahrungen, Aktien, Indizes und auf andere Fi-
nanzinstrumente abschlieRen. Sofern fiir die oben ge-
nannten Derivat-Geschafte kein Marktpreis erhaltlich ist,
wird der Preis im Zeitpunkt des Geschaftsabschlusses so-
wie an jedem Tag, an dem der Anteilpreis berechnet wird,
anhand von anerkannten Bewertungsmodellen aufgrund
des Verkehrswertes der Basiswerte ermittelt. Geschaftsab-
schluss und Preisbestimmungen werden dokumentiert.

OTC-Derivate sind nicht borsennotierte Finanzinstrumen-
te. Daher tragen sie ein erhohtes Liquiditats- und Kontra-
hentenrisiko im Vergleich zu borsengehandelten Deriva-
ten. Die Preise von OTC-Derivaten konnen sehr volatil sein
oder wertlos verfallen. Die International Swap and Deri-
vatives Association ("ISDA") und die im Zentralen Kredit-
ausschuss organisierten Spitzenverbande der deutschen
Kreditwirtschaft haben jeweils unter dem Dach ihres
Rahmenvertrages, des ISDA Master Agreement bzw. des
Deutschen Rahmenvertrages fiir Finanztermingeschafte
("DRV"), eine standardisierte Dokumentation flir diese Art
von Transaktionen verfasst. Desweiteren regelt ISDA die
Abwicklung von CDS-Kontrakten im Falle eines Credit
Events.

Borsengehandelte Derivate

Im Vergleich zu OTC-Derivaten weisen borsengehandelte
Derivate eine weitaus hohere Liquiditat auf. Das Kontra-
hentenrisiko wird zumeist von einem Clearinghaus getra-
gen. Auch die Preise von bdorsengehandelten Derivaten
konnen sehr volatil sein oder wertlos verfallen.

22.3 Interessenkonflikte

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die gesetzli-
chen Bestimmungen hinsichtlich Interessenkonflikte auf
Fondsebene eingehalten werden.

Die Verwaltungsgesellschaft und ihre verbundenen Unter-
nehmen konnen fiir andere Fonds sowie fir Dritte als Ver-
walter, Investment Manager, Anlageberater, Reprasentant
oder in einer ahnlichen Dienstleisterfunktion agieren. Da-
bei kann es vorkommen, dass die Ziele und Anlagestrate-
gie des Fonds im Kontrast zu denen anderer Fonds und
Mandate stehen.

Die Ziele und Anlagestrategien, welche die Verwaltungsge-
sellschaft und ihre verbundenen Unternehmen im Rahmen
anderen Fonds und Mandate umsetzt, konnten mit den
Zielen und der Anlagestrategie dieses Fonds in Konflikt
geraten und die Preise und Verfiigbarkeit von Wertpapie-
ren und Anlageinstrumenten, in welche der Fonds inves-
tiert, beeinflussen. Umgekehrt kann die Beteiligung an be-
stimmten Investitionsmaoglichkeiten bisweilen auch analog
zur Umsetzung der Anlagestrategie anderer Fonds und
Mandate erfolgen. In einem solchen Fall wird die Beteili-
gung an den betroffenen Investitionsmoglichkeiten auf ge-
rechter Grundlage und unter Berlicksichtigung von Fakto-
ren wie den relativen Kapitalbetragen, die fiir neue Inves-
titionen zur Verfligung stehen, der Vereinbarkeit der Ziele
und Anlagestrategien im Hinblick auf kurzfristige Markt-
trends, sowie unter Berlicksichtigung des derzeitigen Port-
folios allokiert. Eine solche Betrachtung konnte jedoch
auch zur Folge haben, dass Allokationen in bestimmte Po-
sitionen nicht gleichmaRig auf die Fonds und Mandate
verteilt werden.

Die Direktoren und Angestellte der Verwaltungsgesell-
schaft werden dem Fonds angemessen Zeit widmen. Es
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soll der Verwaltungsgesellschaft und ihren verbundenen
Unternehmen weder verboten sein weitere Fonds aufzule-
gen, noch andere Investment-Management-Beziehungen
einzugehen oder sich an anderen Geschaftsaktivitaten zu
beteiligen, selbst wenn solche Aktivitaten im Wettbewerb
mit diesem Fonds stehen und/oder einen wesentlichen
Zeitaufwand seitens der Verwaltungsgesellschaft oder
ihrer verbundenen Unternehmen erfordern wird. Ebenso
ist es den Mitarbeitern gestattet, sich in ahnlichen Aktivi-
taten zu engagieren, beispielsweise als Investment Mana-
ger oder in einer ahnlichen Position, selbst wenn dies im
Wettbewerb zum Fonds steht.

GemaR interner Compliance Richtlinien und im Sinne der
Mitarbeitergeschafte-Regelung konnen sich die Direktoren
und Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft bisweilen
persénlich am Handel mit Wertpapieren und anderen Ins-
trumenten beteiligen.

Den Mitarbeitern ist es gestattet an Investorenkonferen-
zen und -veranstaltungen teilzunehmen und dort ggf. auch
vorzutragen. Diese Veranstaltungen konnen der Verwal-
tungsgesellschaft und ihren verbundenen Unternehmen
Moglichkeiten bieten, in Kontakt mit potenziellen Investo-
ren fiir den Fonds sowie flir andere Fonds und Mandate zu
kommen.

Die Liste oben genannter Interessenkonflikte umfasst
nicht zwangslaufig alle vorhandenen Interessenkonflikte.
Sollten weitere Interessenkonflikte auftreten, wird die Ver-
waltungsgesellschaft bestrebt sein sicherzustellen, dass
diese angemessen gelost werden.

22.4 Verwdsserungsschutzgebiihr

Anleger sollten beachten, dass unter bestimmten Umstan-
den eine Verwdsserungsschutzgebiihr auf ihren Kauf,

Umtausch oder ihre Riicknahme von Anteilen erhoben
wird. Wird eine Verwasserungsschutzgebiihr erhoben,
reduziert dies den Betrag der durch den Anleger gezeich-
neten Anteile in dem Fonds beziehungsweise einer An-
teilsklasse oder reduziert den Betrag des Riicknahme-
erloses, der aus einer Riicknahme von Anteilen im Fonds
beziehungsweise einer Anteilsklasse erzielt wird.

Wird keine Verwasserungsschutzgebiihr erhoben, kann es
zu einer Verwasserung des Fonds beziehungsweise der
Anteilsklasse kommen, die das Kapitalwachstum beein-
trachtigen kann. Die Anleger sollten jedoch beachten, dass
auch in Fallen, in denen eine Verwasserungsschutzgebiihr
erhoben wird, der Nettoinventarwert des Fonds bezie-
hungsweise einer Anteilsklasse weiterhin von der Ver-
wasserung betroffen sein kann.

22.5 Verldangerung der Riickgabefristen

Die Verlangerung der Riickgabefrist dient dem Liquiditats-
management und soll sicherstellen, dass Rickgaben ge-
ordnet und im Interesse aller Anleger abgewickelt werden
konnen. Anleger sollten jedoch beachten, dass dieses Ins-
trument mit spezifischen Risiken verbunden ist. Insbeson-
dere werden Riicknahmeauftrage nicht wie urspriinglich
erwartet ausgefiihrt und investiertes Kapital ist daher erst
zu einem spateren Zeitpunkt verfiigbar. Dariiber hinaus
kann es in Marktphasen mit hoher Volatilitat oder einge-
schrankter Marktliquiditat zu Abweichungen zwischen dem
erwarteten und dem tatsachlich realisierten Riicknahme-
preis kommen.
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Allgemeine Hinweise, Kosten, Rechnungsjahr, Steuern
23. Steuern des Fonds

GemaR Art. 174 ff des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 un-
terliegt das Fondsvermdgen im GroBherzogtum Luxemburg
einer Steuer ("Taxe d'abonnement") von 0,05 % p. a., die
vierteljahrlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewie-
sene Nettofondsvermogen zahlbar ist. In Bezug auf Teil-
fonds bzw. Anteilsklassen, die institutionellen Investoren
vorbehalten sind, betragt die Taxe d'abonnement 0,01 %
p. a.

Die Einkiinfte der Fonds unterliegen in Luxemburg weder
der Einkommensteuer noch der Gewerbesteuer oder Ver-
mogensteuer. Allerdings kdnnen diese Einkiinfte in Lan-
dern, in denen das Fondsvermogen angelegt ist, der Quel-
lensteuer unterliegen. In solchen Fallen sind weder Ver-
wahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung
von Steuerbescheinigungen verpflichtet. Der Fonds sollte
zudem keiner Stempelsteuer unterliegen. Etwaige Aus-
schiittungen an Investoren des Fonds unterliegen in Lu-
xemburg nicht der Quellensteuer.

CRS

Der Common Reporting Standard (CRS) wurde am 13. Fe-
bruar 2014 von der OECD veroffentlicht. Ziel der Initiative
ist es, Steuerhinterziehung durch Auslandskonten einzu-
dammen und die Besteuerung auslandischer Kapitalertra-
ge inlandischer Steuerpflichtiger mittels eines automati-
schen, internationalen Steuerdatenaustauschs effektiv
sicherzustellen.

Der CRS wurde von der OECD auf Initiative und unter Mit-
wirkung der G20-Staaten und der EU erarbeitet. Konzep-
tuell ist er dem Model 1 des "Intergovernmental Agree-
ment" (IGA), das eine Vielzahl von Staaten (darunter auch
Luxemburg) mit den USA abgeschlossen hat, entlehnt.

Der Standard beschreibt den Umfang der auszutauschen-
den Informationen liber Finanzkonten, welche Finanzinsti-
tute zum Report verpflichtet sind und welche Art von Kon-
ten und Steuerpflichtigen gemeldet werden miissen.

Der Anwendungsbereich des CRS ist weiter gefasst als der
der EU-Zinsrichtlinie und erstreckt sich neben Zinszahlun-
gen lber samtliche Arten von Kapitalertragen natirlicher
sowie juristischer Personen (z. B. Dividenden, Einkiinfte
aus bestimmten Versicherungsvertragen und ahnliche Er-
trage) sowie Kontenguthaben und Erlése aus der VerauRe-
rung von Finanzvermogen. Als meldepflichtiges Finanzins-
titut konnen nicht nur Banken und Verwahrstellen, son-
dern auch andere Finanzinstitute wie Makler, Organismen
fiir gemeinsame Anlagen (OGA) sowie bestimmte Versiche-
rungsgesellschaften klassifiziert werden. Darliber hinaus
beschreibt der CRS die einhergehenden Sorgfaltspflichten,
die bei der Identifikation meldepflichtiger Finanzkonten
einzuhalten sind.

Mit der EU-Richtlinie 2014/107/EG vom 9. Dezember 2014

setzt die EU die Regelungen des CRS um. Luxemburg hat
sich verpflichtet, ab dem 1. Januar 2016 den automatischen

Informationsaustausch gemal des Standards durchzufiih-
ren.

Demnach sind luxemburgische, meldepflichtige Finanzins-
titute angehalten, die Anforderungen des CRS in das Sys-
tem der Bestandskundenanalyse und des Neukundenan-
nahmeprozesses zu integrieren.

Insbesondere, um die meldepflichtigen Anleger zu ermit-
teln und diese im Rahmen des automatischen Austau-
sches von Steuerinformationen jahrlich an die zustandi-
gen Finanzbehorden zu melden, werden Finanzinstitute im
Rahmen von CRS verpflichtet besondere Sorgfaltspflichten
einzuhalten. Luxemburg hat sich verpflichtet, von den in
seinem Gebiet ansassigen Finanzinstituten - zu denen
auch der Fonds gehort — Informationen uber in anderen
Vertragsstaaten steuerpflichtige Personen zu erheben und
diese den anderen Vertragsstaaten zur Verfugung zu stel-
len. Da der Fonds als solcher keine Rechtspersonlichkeit
besitzt, werden diese Tatigkeiten durch die Verwaltungs-
gesellschaft geleistet.

Es handelt sich hierbei insbesondere um die Mitteilung
von:

— Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer, Ansas-
sigkeitsstaaten sowie Geburtsdatum und -ort jeder
meldepflichtigen Person,

— Konto- bzw. Anteilsregisternummer,
— Wert der Anteile

— Gutgeschriebene Kapitalertrage, einschlieBlich Verau-
Berungserlosen.

Die Anteilsinhaber sind in diesem Zusammenhang ver-
pflichtet, der Verwaltungsgesellschaft die erforderlichen
Informationen und Dokumente vorzulegen und erlauben
der Verwaltungsgesellschaft, diese Informationen und
Nachweise, soweit erforderlich, an die Luxemburger Fi-
nanzbehorden weiterzuleiten, die wiederum die Daten an
die Finanzbehdrden anderer Vertragsstaaten weiterleiten.

Anteilsinhaber, die den vorstehenden Verpflichtungen
nicht nachkommen, haben die hieraus resultierenden
Kosten zu tragen und den Fonds von etwaigen Belastun-
gen und Verpflichtungen freizustellen. Zudem kann die
Verwaltungsgesellschaft beschlieBen, von diesen Anle-
gern den zwangsweisen Riickkauf ihrer Anteile zu ver-
langen.

Der Anleger ist verpflichtet, der Gesellschaft jegliche An-
derung der Begebenheiten, welche seine steuerliche An-
sassigkeit beeinflussen, und/oder andern, unverziiglich
mitzuteilen, damit die Gesellschaft ihren gesetzlichen
Meldeverpflichtungen vollumfanglich nachkommen kann.

Die vorliegenden Auskiinfte basieren auf der derzeitigen
Gesetzgebung und Verwaltungspraxis und konnen mogli-
chen Anderungen unterliegen.

Dem Anleger wird empfohlen, sich iiber etwaige gesetzli-

che oder steuerliche Folgen (auch beziiglich der Anwen-
dung der CRS- und FATCA-Regelwerke) nach dem Recht
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des Landes seiner Staatsangehorigkeit, seines Wohnsitzes
oder seines gewohnlichen Aufenthaltes zu informieren,
die fiir die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Riicknah-
me oder die Ubertragung der Anteile von Bedeutung sein
konnten und, falls angebracht, beraten zu lassen.

24, FATCA

Am 18. Marz 2010 ist der "Foreign Account Tax Compliance
Act" ("FATCA" oder "FATCA-Bestimmungen") als Teil des
"Hiring Incentives to Restore Employment Act" ("Hire Act")
in Kraft getreten, um die Steuerehrlichkeit von US-Steuer-
pflichtigen in Bezug auf deren Auslandskonten zu fordern
und die Steuerflucht von US-Steuerpflichtigen zu bekamp-
fen.

Die FATCA-Bestimmungen sehen eine US-Quellensteuer
von 30 % auf bestimmte Zahlungen aus US-Quellen oder
bestimmte weitergeleitete Zahlungen ("Passthru Pay-
ments" im Sinne der FATCA-Bestimmungen) an Personen
vor, die bestimmten Bescheinigungs- oder Meldepflichten
nicht nachkommen. Um diese US-Quellensteuer zu ver-
meiden, miissen nicht in den USA ansassige Finanzinsti-
tute, wie zum Beispiel der Fonds, vertreten durch seine
Verwaltungsgesellschaft, entweder (i) Vertrage mit der US-
Bundessteuerbehdrde IRS abschlieen, sofern sie nicht
von den FATCA-Bestimmungen befreit sind, oder (ii) lokale
Rechtsvorschriften beachten, die der Umsetzung eines
zwischenstaatlichen Abkommens in Bezug auf die FATCA-
Bestimmungen ("Zwischenstaatliches Abkommen" oder
"|GA") dienen. IGAs sind Abkommen zwischen den USA und
anderen Staaten zur Umsetzung der FATCA-Bestimmungen.

Luxemburg und die USA haben im Marz 2014 ein Model 1-
IGA unterzeichnet. Auf Basis des IGA hat der Fonds be-
stimmte Informations- und Meldeverpflichtungen zu erfiil-
len und bestimmte Informationen und Nachweise der zu-
standigen Luxemburger Finanzbehorde zu melden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, dass der
Fonds als sog. "Restricted Fund" und somit als "Non-
Reporting Financial Institution" im Sinne des IGA quali-
fizieren soll.

Im Zusammenhang mit FATCA ist die Verwaltungsgesell-
schaft daher berechtigt alle Anteilsinhaber des Fonds auf-
zufordern, notwendige Dokumente zum Nachweis ihrer
Steueransassigkeit vorzulegen, um auf dieser Grundlage
zu priifen, ob sie als spezifizierte US-Personen (sog.
"Specified US Person"), nicht teilnehmende auslandische
Finanzinstitute (sog. "Non-Participating Foreign Financial
Institutions") oder passive nicht finanzielle auslandische
juristische Personen mit einem oder mehreren wesentli-
chen amerikanischen Eigentiimern (sog. "Non-Financial
Foreign Entities" with one or more substantial US Owners)
gemal dem IGA zwischen Luxemburg und den USA oder
nach den FATCA-Bestimmungen (zusammen "Unzuldssige
Investoren") einzustufen sind. Die Anteilsinhaber sind in
diesem Zusammenhang verpflichtet, der Verwaltungsge-
sellschaft die erforderlichen Informationen und Dokumen-
te vorzulegen und erlauben der Verwaltungsgesellschaft,
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diese Informationen und Nachweise nach dem IGA zwi-
schen Luxemburg und den USA, soweit erforderlich, an die
Luxemburger Finanzbehorden weiterzuleiten, die wiede-
rum die Daten an die Bundessteuerbehdrde der USA (In-
ternal Revenue Service) weiterleiten. Anteilsinhaber, die
den vorstehenden Verpflichtungen nicht nachkommen,
haben die hieraus resultierenden Kosten zu tragen und
den Fonds von etwaigen Belastungen und Verpflichtungen
freizustellen. Zudem kann die Verwaltungsgesellschaft be-
schlieRen, von diesen Anlegern den zwangsweisen Riick-
kauf ihrer Anteile zu verlangen.

Anteilsinhaber sollten beachten, dass Anteile des Fonds
fur Rechnung von Unzuladssigen Investoren weder direkt
angeboten noch verkauft werden und spatere Ubertragun-
gen von Anteilen auf Unzulassige Investoren untersagt
sind. Sofern Anteile von einer Person, die als Unzuldssiger
Investor qualifiziert, gehalten werden, kann die Verwal-
tungsgesellschaft alle oder einen Teil seiner Anteile von
einem solchen Anteilsinhaber gemaf den Bestimmungen
von Ziffer 15 dieses Verkaufsprospektes zwangsweise zu-
riickkaufen.

Vertriebsstellen, die als Nominee agieren, miissen FATCA-
konform sein, z. B. als "Reporting FFI", "Non-Reporting FFI"
gemall einem Modell 11GA, "Participating FFI", "Registered
Deemed Compliant FFI", "Non-Registering Local Bank"
oder "Restricted Distributor" gemaR dem IGA oder nach
den FATCA-Bestimmungen. Sollte sich der Status der Ver-
triebsstelle andern, hat sie dies der Verwaltungsgesell-
schaft innerhalb von 90 Tagen schriftlich mitzuteilen.

Dem Anleger wird empfohlen, sich liber etwaige gesetzli-
che oder steuerliche Folgen im Zusammenhang mit FATCA
zu informieren und, falls angebracht, beraten zu lassen.

25. Kosten des Fonds

Fiir die Verwaltung des Fonds erhalt die Verwaltungsge-
sellschaft ein Entgelt, dessen konkrete Héhe im Anhang
ersichtlich ist.

Dariiber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft fiir die

Verwaltung des Fondsvermaogens ein taglich berechnetes
und jahrlich bezahltes erfolgsbezogenes Entgelt erhalten.
Sofern einschlagig findet dies Erwdhnung im Anhang.

Diese Honorare werden grundsatzlich auf der Grundlage
des Nettofondsvermogens taglich abgegrenzt und be-
rechnet und rlickwirkend ausbezahlt. AuBerdem werden
dem Fonds entstandene Auslagen und Spesen in Rech-
nung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds folgende
Kosten belasten:

a) alle Steuern, die auf Vermogenswerte, Ertrdge und
Aufwendungen des Fonds erhoben werden;

b) das Entgelt fiir die Verwaltungsgesellschaft sowie
ein etwaiges erfolgsbezogenes Entgelt;
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das Entgelt der Verwahrstelle, Zentralverwaltung, der
Zahlstelle und etwaiger sonstiger Dienstleister sowie
deren Bearbeitungsgebiihren und bankiibliche Spesen;

Uibliche Courtage und Bankgebiihren insbesondere Ef-
fektenprovisionen, die fiir Geschafte mit Wertpapieren
und sonstigen Vermogenswerten des Fondsvermégens
sowie mit Wahrungs- und Wertpapiersicherungsge-
schaften anfallen oder eine Index Management Fee;

die Kosten des Rechnungswesens, der Buchfiihrung
und der Errechnung des Nettoinventarwertes sowie
dessen Veroffentlichung;

die Kosten fiir Beratung, die der Verwaltungsgesell-
schaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im
Interesse der Investoren des Fonds handeln;

die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit
der Griindung des Fonds, Errichtungskosten, an etwai-
gen Lizenzinhaber oder Berechnungsagenten zu ent-
richtende Gebuhren, die Kosten einer etwaigen Bor-
sennotierung oder -registrierung im In- und Ausland
sowie Versicherungspramien, Zinsen und Maklerkos-
ten;

samtliche Druckkosten fiir eventuelle Anteilsscheine
(Mantel und Bogen);

die Honorare des Wirtschaftspriifers sowie die Kosten
der steuerlichen Priifung und des steuerlichen Report-
ings des Fonds;

die Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung und
Veroffentlichung des Verwaltungsreglements sowie
anderer Dokumente, die den Fonds betreffen, ein-
schlieBlich etwaigen Anmeldungen zur Registrierung,
Prospekte oder schriftliche Erlauterungen bei samtli-
chen Registrierungsbehdrden und Borsen (einschlieB-
lich ortlicher Wertpapierhandlervereinigungen), welche
im Zusammenhang mit dem Fonds oder dem Anbieten
der Anteile vorgenommen werden miissen;

die Druck- und Vertriebskosten der Rechenschafts-
und Jahresberichte sowie die Kosten eines etwaigen
Reportings flir die Investoren in allen notwendigen
Sprachen sowie Druck- und Vertriebskosten von
samtlichen weiteren Berichten und Dokumenten,
welche gemal den anwendbaren Gesetzen oder
Verordnungen der genannten Behorden notwendig
sind;

Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit re-
gulatorischen Aufwendungen, wie z. B. AIFMD Report-
ing, FATCA, EMIR, Solvency II, VAG Reporting, CRD, MiFID
Il (beispielsweise Beauftragung Dritter zur Bereitstel-
lung vertriebsrelevanter Daten), Geldwasche- und
Steuervorschriften;

m) die Kosten des Collateral Managements, die im Rah-

men des OTC-Derivatehandels anfallen sowie sonstige
Kosten, die im Rahmen
des OTC-Derivatehandels anfallen;

n)

r

s)

t)

y)

z)

die Kosten der fiir die Investoren bestimmten Verof-
fentlichungen;

die Gebuhren der etwaigen Reprasentanten des Fonds
im Ausland,;

die Kosten fiir Organisation und Abhalten von Anlage-
ausschusssitzungen;

einen angemessenen Anteil an Kosten, die fiir das An-
bieten und den Verkauf von Anteilen anfallen sowie et-
waigen Vergltungen an die mit dem Anbieten der An-
teile beauftragten Dienstleister;

Kosten und Service Gebiihren fiir das Listing auf
Fondsplattformen;

Kosten fiir die Bereitstellung von Analysematerial oder
-dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder
mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermogens-
werte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziel-
len Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem
Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder
einen bestimmten Markt bis zu einer Hohe von 0,1 %
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des
Fondsvermogens in der Abrechnungsperiode, der aus
den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet
wird;

Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem
Halten und der VerauRerung von Vermogensgegen-
standen entstehen, insbesondere Due-Diligence-Auf-
wendungen im Zusammenhang mit potenziellen Inves-
titionen, bankubliche Spesen fiir Transaktionen in
Wertpapieren und sonstigen Vermogenswerten und
Rechten des Fonds und deren Verwahrung, die bank-
iblichen Kosten fiir die Verwahrung von auslandischen
Wertpapieren im Ausland;

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewertung des
Fondsvermogens entstehen;

die Transaktionskosten der Ausgabe und gegebenen-
falls Riicknahme von Anteilen;

alle regelmaRig anfallenden Verwaltungskosten des
Fonds, insbesondere die Kosten fiir die Einberufung
und Durchfiihrung der Versammlungen der Anteilsin-
haber, falls anwendbar, des Anlageausschusses, an-
derer Gremien des Fonds;

die Auslagen fiir Barmittelverwaltung sowie Werbungs-
und Versicherungskosten, Zinsen, Bankgebiihren, Devi-
senumtauschkosten und Porto-, Telefon-, Fax, und Te-
lexgebihren;

etwaige Kosten fiir die Beurteilung des Fonds durch
national und international anerkannte Rating-Agen-
turen.

Proxy-Voting-Kosten und sonstige im Zusammenhang

mit Abstimmungen an Hauptversammlungen entste-
hende Kosten;

aa)Sowie samtliche anderen Verwaltungsgebiihren und

-kosten und dem Fonds entstandene Auslagen und
Spesen.
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Alle Gebiihren und Kosten verstehen sich zuziiglich ggf.
anfallender Mehrwertsteuer.

Alle Kosten und Entgelte werden zuerst den laufenden Er-
tragen, dann den Netto-Kapitalgewinnen und zuletzt dem
Nettofondsvermogen angerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich jedoch vor, einige
der vorgenannten Kosten nicht dem Fonds zu belasten,
sondern direkt aus dem Vermogen der Verwaltungsgesell-
schaft zu tragen. Nahere Regelungen hierzu finden sich im
Anhang.

Die Kosten, Vergiitungen, Abgaben und auBerordentlichen
Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit einer be-
stimmten Anteilsklasse entstehen, werden der entspre-
chenden Anteilsklasse zugeordnet.

Die Kosten, Vergiitungen, Abgaben und auBerordentliche
Aufwendungen, welche nicht einer bestimmten Anteils-
klasse zuzuordnen sind, werden der entsprechenden An-
teilsklasse im Verhaltnis des Nettovermogens der entspre-
chenden Anteilsklassen belastet.

Die Kosten fiir die Griindung des Fonds und die Erstaus-
gabe von Anteilen konnen liber einen Zeitraum von hochs-
tens fiinf Jahren abgeschrieben werden. Wurde die Abnah-
me von Anteilen fiir einen mehrjahrigen Zeitraum im Sinne
von § 304 KAGB vereinbart, so wird von jeder der fiir das
erste Jahr vereinbarten Zahlungen hochstens ein Drittel
flir die Deckung von Kosten verwendet werden, die rest-
lichen Kosten werden auf alle spateren Zahlungen gleich-
maRig verteilt.

Fiir jede Aktienklasse des Fonds wird eine Gesamtkosten-
quote berechnet, die auf Zahlen des vorangegangenen Ge-
schaftsjahres basiert. In dieser Gesamtkostenquote sind
Kosten, Gebiihren und Aufwendungen enthalten; eine et-
waige erfolgsabhangige Vergiitung sowie die anfallenden
Transaktionskosten — mit Ausnahme der Transaktionskos-
ten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl nicht beriick-
sichtigt.

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt keine Riickvergiitungen
aus den an die Verwahrstelle oder Dritten aus dem Fonds-
vermogen gezahlten Verglitungen oder Aufwandserstat-
tungen. Ein wesentlicher Teil der Vergiitungen, welche aus
dem Fondsvermogen an die Verwaltungsgesellschaft ge-
leistet werden, wird fiir Vergiitungen an Vermittler auf den
Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.

Neben den vorstehenden Verglitungen zur Verwaltung des
Fonds werden weitere Verwaltungsvergiitungen fiir die im
Fonds gehaltenen Anteile an Zielfonds berechnet. Die vor-
stehenden Kosten, Geblihren Steuern und sonstigen Aus-
gaben, die dem Fonds belastet werden oder dem Anleger
beim Erwerb von Anteilen am Fonds entstehen, fallen auch
beim Erwerb von Anteilen an Zielfonds durch den Fonds
an und sind mittelbar oder unmittelbar auch von den
Anlegern des Fonds zu tragen.

26. Verwasserungsschutzgebiihr

Unter bestimmten Umstanden konnen Ausgaben, Riick-
nahmen und Umtdusche im Fonds beziehungsweise einer
Anteilsklasse negative Auswirkungen auf den Nettoinven-
tarwert pro Anteil haben. Wenn Ausgaben, Riicknahmen
und Umtausche im Fonds die Verwaltungsgesellschaft
veranlassen, zugrundeliegende Anlagen dieses Fonds

zu kaufen und/oder zu verkaufen, kann der Wert dieser
Anlagen durch implizite Transaktionskosten wie z. B.
Geld-/Briefspannen und Marktpreiswirkungen oder ex-
plizite Transaktionskosten wie z. B. Handelskosten und
damit verbundene Aufwendungen einschlieflich Trans-
aktionsgebiihren, Brokergebiihren und Steuern beeinflusst
werden. Diese Investitionstatigkeit kann sich negativ auf
den Nettoinventarwert pro Anteil auswirken, der als "Ver-
wasserung" bezeichnet wird. Um bestehende oder verblei-
bende Anteilsinhaber vor den Auswirkungen einer Ver-
wasserung zu schiitzen, wird die Verwaltungsgesellschaft
eine Verwasserungsschutzgebiihr anwenden.

Die Notwendigkeit, die Verwasserungsschutzgebiihr zu er-
heben, hangt vom Volumen der Netto-Ausgabe, -Riicknah-
me oder Umtausch von Anteilen ab. Die eine Verwasse-
rungsschutzgebiihr auslosenden Parameter wurden von
der Verwaltungsgesellschaft in einer internen Policy
festgelegt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei der Ausgabe, Riick-
nahme oder Umtausch von Anteilen eine Verwasserungs-
schutzgeblihr erheben, wenn die bestehenden Anteilsin-
haber (bei Ausgaben und Umtausch) oder die verbleiben-
den Anteilsinhaber (bei Riicknahmen und Umtausch)
nachteilig beeintrachtigt werden. Die maximale Hohe wird
in Prozent des Nettoinventarwertes der betreffenden
Anteile im Uberblick des Fonds ausgewiesen.

Falls erhoben, wird die Verwasserungsschutzgebiihr zu-
satzlich zum (aber nicht als Teil vom) Preis der Anteile bei
deren Ausgabe oder als Abzug bei deren Riicknahme aus-
gewiesen. Die Verwasserungsschutzgebiihr wird entweder
im Falle einer Ausgabe oder Umwandlung von Anteilen im
Fonds/Anteilsklasse eingezahlt oder im Falle einer Riick-
nahme oder Umwandlung von Anteilen im Fonds/Anteils-
klasse einbehalten.

Die Verwasserungsschutzgebiihr wird nach pflichtgema-
RBem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft und auf
Grundlage der in der internen Policy festgelegten Kriterien
ohne Haftung, wohl aber im besten Interesse der Anteils-
inhaber und mit dem Ziel der Gleichbehandlung, erhoben.

Der Prozentsatz der Verwdsserungsschutzgebiihr (falls er-
hoben) wird fiir alle Anleger, die am selben Bewertungstag
Anteile des Fonds/einer Anteilsklasse kaufen/verkaufen/
umwandeln, gleich angesetzt.

Da ein Umtausch von Anteilen vom Fonds in Anteile eines
anderen Fonds praktisch eine Riicknahme vom urspriing-
lichen Fonds und eine Ausgabe von Anteilen des neuen
Fonds ist, wird der Umtausch in die oben genannten Net-
toausgaben und Nettoriicknahmen einbezogen. Daher ist
es moglich, dass sowohl auf die Riickzahlung des
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urspriinglichen Fonds als auch auf die Anlage in den
neuen Fonds eine Verwasserungsschutzgebiihr erhoben
wird. Der Prozentsatz der Verwasserungsschutzgebiihr ist
gleich fiir alle Anteilsinhaber, die Anteile eines Fonds am
selben Bewertungstag umtauschen.

27. Ausschiittungspolitik

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt fiir den Fonds bzw.
die jeweilige Anteilsklasse, ob aus dem Fondsvermogen
grundsatzlich Ausschittungen an die Investoren vorge-
nommen werden oder eine Thesaurierung erfolgt. Dies fin-
det Erwahnung im Anhang.

Im Falle von ausschiuttenden Anteilen beabsichtigt die
Verwaltungsgesellschaft, Ausschiittungen auch tatsachlich
vorzunehmen. Die Ausschiittung erfolgt in den von der
Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit bestimmten
Abstanden. Zur Ausschittung konnen die ordentlichen
Ertrage aus Zinsen, Dividenden und/oder Termingeschaf-
ten abziiglich Kosten ("ordentliche Nettoertrage") sowie
netto realisierte Kursgewinne kommen. Ferner kénnen die
nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur
Ausschittung gelangen, sofern das Nettofondsvermogen
auf Grund der Ausschiittung nicht unter die vom Gesetz
vom 17. Dezember 2010 vorgesehene Mindestgrenze, die
zum Zeitpunkt dieses Prospektes EUR 1,25 Millionen be-
tragt, sinkt. Auf Ertrage entfallende Teile des Ausgabeprei-
ses flr ausgegebene Anteile konnen zur Ausschiittung
herangezogen werden (Ertragsausgleichsverfahren).

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermachtigt Zwischenaus-
schiittungen vorzunehmen.

Im Falle einer Ausschuttung in Form von Gratisanteilen
konnen eventuell verbleibende Bruchteile in bar ausbe-
zahlt oder gutgeschrieben werden. Ausschiittungsbetrage,
die fiinf Jahre nach Verdéffentlichung einer Ausschiittungs-
erklarung nicht geltend gemacht wurden, verfallen zu
Gunsten des Fondsvermogens.

Es liegt jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft,
auch nach Ablauf von funf Jahren Ausschiittungsbetrage zu
Lasten des Fonds einzuldsen.

Im Falle der Bildung von zwei oder mehreren Anteilsklas-
sen mit unterschiedlicher Ausschiittungspolitik ist die spe-
zifische Ausschiittungspolitik der jeweiligen Anteilsklasse
im Anhang festgelegt.

28. Rechnungsjahr und Wirtschaftspriifer

Das Rechnungsjahr des Fonds endet jahrlich zum 30. Sep-
tember, erstmals zum 30. September 2021. Das erste Jahr

ist ein kurzes Rechnungsjahr vom Erstausgabetag bis zum
30. September 2021.

Die Biicher der Verwaltungsgesellschaft und des Fondsver-
mogens werden durch einen unabhangigen, in Luxemburg
zugelassenen Wirtschaftspriifer kontrolliert, der von der
Verwaltungsgesellschaft bestellt wird.

29. Laufzeit des Fonds

Die Laufzeit des Fonds wird im Anhang beschrieben. So-
weit der Fonds eine unbegrenzte Laufzeit aufweist, kann
dieser unter den im Verwaltungsreglement sowie in den
Anhdngen naher beschriebenen Bedingungen aufgeldst
werden.

30. Auflosung und Verschmelzung des Fonds
30.1 Auflosung des Fonds

Der Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesell-
schaft aufgelost werden, wobei die Verwaltungsgesell-
schaft grundsatzlich als Liquidator fungiert. Eine Auflosung
erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fallen
und im Falle der Auflosung der Verwaltungsgesellschaft.
Sie wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
von der Verwaltungsgesellschaft im Recueil Electronique
des Sociétés et Associations und mindestens zwei Tages-
zeitungen veroffentlicht. Eine dieser Tageszeitungen muss
in Luxemburg herausgegeben werden. Wenn ein Tatbe-
stand eintritt, der zur Liquidation des Fonds fiihrt, wird die
Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Riicknahme von An-
teilen des Fonds bleibt weiter moglich, wenn dabei die
Gleichbehandlung der Investoren gewahrleistet ist.

Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlds, abziiglich
der Liquidationskosten und -honorare, auf Anweisung der
Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr
oder der Verwahrstelle im Einvernehmen mit der Auf-
sichtsbehorde ernannten Liquidatoren an die Investoren
im Verhaltnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Liquida-
tionserlose, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens
von Investoren nicht eingefordert worden sind, werden,
soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet
und von der Verwahrstelle fiir Rechnung der berechtigten
Anteilsinhaber nach Abschluss des Liquidationsverfahrens
bei der Caisse des Consignations in Luxemburg gemaR Ar-
tikel 146 des Gesetzes von 17. Dezember 2010 hinterlegt.
Diese Betrage verfallen, wenn sie nicht innerhalb der ge-
setzlichen Frist dort angefordert werden.

30.2 Verschmelzung des Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des
Verwaltungsrates unter Beachtung der gesetzlichen Be-
stimmungen beschlieBen, den Fonds in einen anderen
Fonds, welcher von der gleichen oder einer anderen Ver-
waltungsgesellschaft verwaltet wird, zu verschmelzen. Die
Verschmelzung kann u. a. in folgenden Fallen beschlossen
werden:

a) sofern das Nettofondsvermdgen an einem Bewertungs-
tag unter das im Anhang genannte Mindestnettofonds-
vermogen fallt, da dann eine wirtschaftliche Verwal-
tung des Fonds nicht mehr gewahrleistet ist; oder

b) sofern es wegen einer wesentlichen Anderung im wirt-
schaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursa-
chen wirtschaftlicher Rentabilitat nicht als 6konomisch
sinnvoll erscheint, den Fonds weiter zu verwalten.
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Die Durchfiihrung der Verschmelzung vollzieht sich wie ei-
ne Auflosung des einzubringenden Fonds und eine gleich-
zeitige Ubernahme samtlicher Vermogensgegenstande
durch den aufnehmenden Fonds.

Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmel-
zung des Fonds wird den betroffenen Anteilsinhabern ge-

maR den Bestimmungen des Verwaltungsreglements mit-

geteilt.

Die Investoren des einzubringenden Fonds haben wahrend
eines Monats das Recht, ohne Kosten die Riicknahme aller
oder eines Teils ihrer Anteile zum einschldgigen Nettoin-
ventarwert zu verlangen. Die Anteile der Investoren, wel-
che die Riicknahme ihrer Anteile nicht verlangt haben,
werden auf der Grundlage des Nettoinventarwertes an
dem Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung durch An-
teile des aufnehmenden Fonds ersetzt. Gegebenenfalls
erhalten die Investoren einen Spitzenausgleich.

31. Inkrafttreten und Anderungen des Verwaltungsreglements

Das aktuellste Verwaltungsreglement des Fonds, welches
den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
sowie des Gesetzes vom 12. Juli 2013 entspricht, trat am 27.
Februar 2026 in Kraft.

Ein Hinweis auf dessen Hinterlegung beim Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg wurde am 27. Februar
2026 im Recueil Electronique des Sociétés et Associations
veroffentlicht.

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsregle-
ment des Fonds jederzeit ganz oder teilweise andern.

Die Anderungen des Verwaltungsreglements des Fonds
treten nach Genehmigung durch die CSSF am Tag ihrer
Unterzeichnung in Kraft, sofern nicht anderes bestimmt
ist. Anderungen des Verwaltungsreglements werden beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinter-
legt. Des Weiteren wird ein Hinweis auf die jeweilige Hin-
terlegung im Recueil Electronique des Sociétés et
Associations veroffentlicht.

32. Veroffentlichungen

Der Ausgabepreis und der etwaige Ricknahmepreis der
Fondsanteile, die bisherige Wertentwicklung, das Verwal-
tungsreglement sowie der Verkaufsprospekt und die we-
sentlichen Anlegerinformationen sind jeweils bei der Ver-
waltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den mit
dem Anbieten der Anteile beauftragten Dienstleister ver-
fugbar sowie unter www.assenagon.com abrufbar. Der
Ausgabepreis und der Riicknahmepreis des Fonds werden,
falls gesetzlich erforderlich oder von der Verwaltungsge-
sellschaft so bestimmt, jeweils in einer von der Verwal-
tungsgesellschaft bestimmten Tageszeitung jener Lander
veroffentlicht, in denen die Anteile 6ffentlich vertrieben
werden.

Informationen iiber die Anlagegrenzen, das Risiko-Ma-
nagement, die Risiko-Management-Methoden und die

jiingsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der
wichtigsten Kategorien von Vermogensgegenstanden des
Fonds sind bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos
elektronisch sowie in Papierform erhaltlich.

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung des Fonds,
sofern bereits verflighar, konnen den entsprechenden
"Wesentlichen Anlegerinformationen" entnommen wer-
den. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator fiir
die zukiinftige Wertentwicklung.

Information liber den prozentualen Anteil an den Vermo-
genswerten des Fonds, die schwer zu liquidieren sind,
werden im aktuellen Jahresbericht und Halbjahresbericht
veroffentlicht.

Informationen liber die Gesamthohe der Hebelfinanzie-
rung des Fonds werden im aktuellen Jahresbericht ver-
offentlicht.

Spatestens sechs Monate nach Abschluss eines jeden Ge-
schaftsjahres des Fonds wird die Verwaltungsgesellschaft
einen gepriiften Rechenschaftsbericht in Lux GAAP zur
Verfligung stellen, der Auskunft liber das Fondsvermogen,
dessen Verwaltung und die erzielten Resultate gibt. Der
erste gepriifte Rechenschaftsbericht wird zum 30. Sep-
tember 2021 erstellt und bis spatestens 31. Marz 2022
veroffentlicht.

Spatestens zwei Monate nach Ende der ersten Halfte eines
jeden Geschaftsjahres des Fonds stellt die Verwaltungsge-
sellschaft einen ungepriiften Halbjahresbericht in Lux
GAAP zur Verfuigung, der Auskunft Giber das Nettofondsver-
mogen und dessen Verwaltung wahrend des entsprechen-
den Halbjahres gibt. Der erste ungepriifte Halbjahresbe-
richt wird zum 31. Marz 2021 erstellt und bis spatestens

31. Mai 2021 veroffentlicht.

Der Rechenschaftsbericht und alle Halbjahresberichte
des Fonds sind flir die Anleger bei der Verwaltungsgesell-
schaft, der Verwahrstelle und jeder Zahlstelle kostenlos
erhaltlich und unter www.assenagon.com abrufbar.

Der Jahresbericht und Halbjahresbericht, die auf Grund-
lage der allgemein anerkannten luxemburgischen Rech-
nungslegungsvorschriften erstellt werden, werden im Ub-
rigen gemal Artikel 20 und Artikel 21 des Gesetzes vom
12. Juli 2013 u. a. folgende Informationen beinhalten:

a) den prozentualen Anteil an den Vermogenswerte des
Fonds, der schwer zu liquidieren ist, und fiir den somit
besondere Regelungen gelten;

b) jegliche neuen Regelungen zur Verwaltung der Liqui-
ditdt des Fonds;

c) das aktuelle Risikoprofil des Fonds und die von der
Verwaltungsgesellschaft zur Steuerung dieser Risiken
eingesetzten Risiko-Management-Systeme;

d) soweit zutreffend, die Gesamthdhe der Hebelfinanzie-
rung des Fonds; und

e) alle Anderungen zum maximalen Umfang, in dem die
Verwaltungsgesellschaft fir Rechnung des Fonds He-
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belfinanzierungen einsetzen kann, sowie etwaige Rech-
te zur Wiederverwendung von Sicherheiten oder sons-
tige Garantien, die im Rahmen der Hebelfinanzierung
gewahrt werden.

Dariiber hinaus liegen die nachstehend aufgefiihrten Un-
terlagen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft wahrend der
normalen Geschaftszeiten zur Einsicht vor:

a) die Satzung der Verwaltungsgesellschaft;

b) der Zentralverwaltungsvertrag ("Administration Agree-
ment" mit dem "Registrar and Transfer Agency
Schedule");

c) der Verwahrstellen- und Zahlstellenvertrag
("Depositary Agreement" mit den "Funds Transfer
Services Terms and Conditions").

Sofern die Verwaltungsgesellschaft einzelnen Anlegern
weitere Informationen Uliber z. B. die Zusammensetzung
des Fondsportfolios oder dessen Wertentwicklung iiber-
mittelt, wird sie diese Informationen grundsatzlich zeit-
gleich allen Anlegern des Fonds zur Verfiigung stellen.
Voraussetzung ist, dass ein Anleger bei der Verwaltungsge-
sellschaft eine Ubermittlung dieser Daten beantragt, seine
Anteilsinhaberschaft nachweist und eine Vertraulichkeits-
vereinbarung abschlief3t.

Mitteilungen an die Investoren werden, sofern gesetzlich
erforderlich, in Luxemburg in mindestens einer liberregio-
nalen Tageszeitung veroffentlicht, ansonsten unter
www.assenagon.com. Mitteilungen an die Investoren von
Anteilen, die in anderen Landern offentlich vertrieben
werden, werden unter www.assenagon.com oder gemaf
den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben fiir diese
Lander veroffentlicht.

Die Informationen gemal § 300 Absatz 4 KAGB werden den
Anlegern per dauerhaftem Datentrager ibermittelt. Die

AIF-Verwaltungsgesellschaft veroffentlicht auf
www.assenagon.com die Anderungen, die sich in Bezug auf
die Haftung der Verwahrstelle ergeben.

Die Verwaltungsgesellschaft wird den Anteilsinhabern, be-
vor diese eine Investition in den Fonds tatigen, die in Arti-
kel 21 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 beschriebenen Infor-
mationen, sowie alle wesentlichen Anderungen dieser In-
formationen, zur Verfiigung stellen.

33. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

In diesem Verkaufsprospekt abgegebene Erklarungen ba-
sieren auf den im GroBherzogtum Luxemburg zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Verkaufsprospektes geltenden
Gesetzen und der gegenwartigen Rechtspraxis und unter-
liegen Anderungen dieser Gesetze und Gepflogenheiten.

Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt dem lu-
xemburgischen Recht. Rechtsstreitigkeiten, welche zwi-
schen Investoren, der Verwaltungsgesellschaft und der
Verwahrstelle im Zusammenhang mit dem Verkaufspros-
pekt, dem Verwaltungsreglement des Fonds oder dem
Zeichnungsschein entstehen kdnnen unterliegen der Ge-
richtsbarkeit des sachlich zustandigen Gerichts des Be-
zirks Luxemburg-Stadt.

Allein die deutsche Fassung des Verkaufsprospektes und
des Verwaltungsreglements ist maBgebend und im Fall
einer etwaigen Unstimmigkeit mit einer Ubersetzung aus-
schlaggebend. Die Verwaltungsgesellschaft und die Ver-
wahrstelle konnen im Hinblick auf Anteile, die an Investo-
ren in dem jeweiligen Land verkauft wurden, fiir sich
selbst und den Fonds Ubersetzungen in Sprachen solcher
Lander als verbindlich erklaren, in welchen solche Anteile
verkauft werden.

Von Assenagon Asset Management S.A. verwaltete Sondervermogen

Name des Investmentvermogens

Name des Investmentvermogens

Assenagon Alpha Premium
Assenagon Alpha Volatility
Assenagon Balanced EquiVol
Assenagon Credit Selection ESG

Assenagon Credit SubDebt and CoCo

Assenagon Funds Value Size Global
Assenagon | Multi Asset Conservative
Assenagon | Multi Asset Balanced

Assenagon M.I. Infrastructure Debt Fund
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Zusatzliche Informationen fiir Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

A) Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb der Aktien ist nach §320 KAGB der Bundes-
anstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt wor-
den.

Sowohl der Fonds als auch seine Verwaltungsgesellschaft
unterliegen nicht der staatlichen Aufsicht durch die Bun-
desanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht.

Der Verkaufsprospekt (nebst Anhangen) ist nur giiltig in
Verbindung mit dem jeweils letzten veroffentlichten Jah-
resbericht dessen Stichtag nicht langer als sechzehn Mo-
nate zuriickliegen darf. Wenn der Stichtag des Jahresbe-
richtes langer als acht Monate zuriickliegt, ist dem Kaufer
zusatzlich der Halbjahresbericht zur Verfiigung zu stellen.

B) Informations-, Kontakt-, Zahl- und Vertriebsstelle

Als Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland
gemal § 306a Abs. 1Nr.2,4und 5
Kapitalanlagegesetzbuch wurde die

Assenagon Asset Management S.A.
Zweigniederlassung Miinchen
Landsberger Stralle 346

80687 Miinchen

Deutschland

Telefon +49 89 519966-0
Telefax +49 89 519966-311
E-Mail: office@assenagon.com

www.assenagon.com

(die "Informationsstelle") bestellt.
Als Zahlstelle gemaR § 306a Abs. 1 Nr. 1
Kapitalanlagegesetzbuch wurde

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80 route d'Esch, BP.403

1470 Luxemburg

Luxemburg

(die "zahlstelle") bestellt.

Antrage auf Zeichnung, Zahlung, Riicknahme und Um-

tausch von Anteilen konnen bei der Zahlstelle eingereicht
werden. Anleger konnen die Auszahlung des auf den Anteil
entfallenden Vermogensteils bei der Zahlstelle verlangen.

Riicknahmeerlose, etwaige Ausschiittungen und Zahlungen
von und an die Anleger werden iber die Zahlstelle gelei-
tet.

Die folgenden Dokumente und Informationen sind bei der
obigen Informationsstelle kostenlos in Papierform und
elektronisch erhaltlich:

— Verkaufsprospekt;

— Wesentliche Anlegerinformationen;

— Verwaltungsreglement;

— Aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und
— Ausgabe-, Riicknahme- und Umtauschpreise.

Die unter der Uberschrift "Veréffentlichungen" genannten
Vertrage konnen bei der obigen Informationsstelle einge-
sehen werden.

Der Ausgabepreis und der Riicknahmepreis der Fonds-
anteile sind unter www.assenagon.com abrufbar.

Kontaktstelle gemal § 306a Abs. 1 Nr. 3 und 6 Kapitalan-
lagegesetzbuch ist die Verwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Anleger sind berechtigt, bei Unzufriedenheit iiber die
Erbringung einer Wertpapierdienstleistung durch die
Verwaltungsgesellschaft, Beschwerde einzureichen. Eine
Beschwerde kann an folgende Stellen gerichtet werden:

1) Verwaltungsgesellschaft

a. Website:
http://www.assenagon.com/kontakt
b. Telefon:
Investor Complaint Manager: +352 27049-100
c. E-Mail: LegalCompliance@assenagon.com
d. Brief:
Assenagon Asset Management S.A. Aerogolf Center,
1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg
e. Fax:
+352 27049-222
Zu Handen Investor Complaints Manager

2) Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), Luxemburg

a. Website (Online Beschwerdeformular)
https://www.cssf.lu/de/kundenbeschwerden/

b. Post: Commission de Surveillance du Secteur
Financier, Département Juridique CC, 283, route
d'Arlon, L-2991 Luxembourg

c. Fax: +352 26 25 1-2601;

d. E-Mail: reclamation@cssf.lu

Weitere Informationen zu Beschwerden und Beschwer-
demoglichkeiten sind in der Complaints Handling Policy
enthalten, die unter www.assenagon.com/anlegerrechte
einsehbar ist.

Als Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland
wurde die Assenagon Asset Management S.A., Zweignie-
derlassung Miinchen, Landsberger StraRBe 346

80687 Miinchen, bestellt. Die Vertriebsstelle ist nicht
berechtigt, Bargeld oder Verrechnungsschecks von
Anlegern entgegenzunehmen.
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C) Mitteilungen an die Anleger in Deutschland

Samtliche Mitteilungen an die Anleger werden auf

der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft
www.assenagon.com verdffentlicht. Samtliche Mitteilun-
gen an die Anleger werden, soweit eine Mitteilung gesetz-
lich vorgeschrieben ist, in der Bundesrepublik Deutsch-
land zusatzlich in der Borsen-Zeitung veroffentlicht. Die
Ausgabe- und Riicknahmepreise sowie der Nettoinventar-
wert je Anteil werden an jedem Bewertungstag auf der
Internetseite www.assenagon.com veroffentlicht. Ferner
werden in der Bundesrepublik Deutschland samtliche
inhaltlichen Anderungen und Erganzungen des Verkaufs-
prospektes (nebst Anhangen) und des Verwaltungsregle-
ments und die jeweils geltende Fassung der Wesentlichen
Anlegerinformationen auf der Homepage der Verwaltungs-
gesellschaft www.assenagon.com verdoffentlicht. Zudem
werden der Jahresbericht spatestens sechs Monate nach
Geschaftsjahresende sowie der Halbjahresbericht spates-
tens zwei Monate nach dem Stichtag im elektronischen
Bundesanzeiger veroffentlicht.

Die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland werden
zudem mittels dauerhaften Datentrager informiert tiber:

— Anderungen, die im Verwaltungsreglement vorgenom-
men werden, die mit den bisherigen Anlagegrundsat-
zen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte
beriihren oder die Vergiitungen und Aufwandserstat-
tungen betreffen, die aus dem Fondsvermogen ent-
nommen werden konnen, einschlieflich der Hinter-
griinde der Anderungen sowie der Rechte der Anleger
in einer verstandlichen Art und Weise; dabei ist mitzu-
teilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen
hierzu erlangt werden konnen;

— die Aussetzung der Riicknahme der Anteile des Fonds;

— die Kiindigung der Verwaltung des Fonds oder dessen
Abwicklung;

— die Verschmelzung des Fonds in Form von Verschmel-
zungsinformationen, die gemaR Artikel 43 der Richtli-
nie 2009/65/EG zu erstellen sind;

— die Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder
die Anderung eines Masterfonds in Form von Informa-
tionen, die gemaR Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG
zu erstellen sind.

D) Hinweise zur Besteuerung von Anlegern in der Bundes-
republik Deutschland

Die folgenden Hinweise bieten einen allgemeinen Uber-
blick liber die steuerlichen Konsequenzen aus dem Erwerb
von Anteilen am Investmentfonds fiir in Deutschland un-
beschrankt steuerpflichtige Anleger, konnen jedoch eine
einzelfallbezogene Beratung durch einen Steuerberater
nicht ersetzen.

Die nachfolgenden steuerlichen Hinweise sind nicht da-
rauf gerichtet, verbindlichen steuerlichen Rechtsrat zu
erteilen oder zu ersetzen und erheben nicht den Anspruch,

alle etwa relevanten steuerlichen Aspekte zu behandeln,
die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder
der VerauRerung von Anteilen am Investmentfonds gege-
benenfalls bedeutsam sein konnen. Die Ausfiihrungen sind
weder erschépfend, noch beriicksichtigen sie etwaige indi-
viduelle Umstande bestimmter Anleger oder Anlegergrup-
pen.

Die nachfolgenden allgemeinen steuerlichen Ausfiihrun-
gen flr in Deutschland unbeschrankt steuerpflichtige An-
leger basieren auf der steuerlichen Rechtslage nach dem
Inkrafttreten des neuen Investmentsteuergesetztes (ab
Januar 2018). Sie beriicksichtigen die Besteuerung privater
und betrieblicher Kapitaleinkiinfte unter dem System der
Abgeltungsteuer, welches grundsatzlich fiir zuflieBende
Kapitalertrage, Vorabpauschalen und realisierte Riick-
nahme- und VeraufRerungsgewinne anzuwenden ist.

Grundlagen der Investmentfondsbesteuerung

Einkunfte aus Kapitalvermogen unterliegen grundsatzlich
einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuziiglich Solidaritats-
zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Ein-
kiinften aus Kapitalvermogen gehoren auch die Ertrage
aus Investmentfonds (Investmentertrage), d. h. die Aus-
schittungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die
Gewinne aus der VerauBerung der Anteile.

1. Steuerliche Behandlung der Ertrage bei Privatanlegern
1.1 Abgeltungsteuer auf Einkiinfte aus Kapitalvermégen
1.1.7 Einheitlicher Steuersatz mit ejgenen Regeln

Im System der Abgeltungsteuer unterliegen Einkiinfte aus
Kapitalvermogen ungeachtet des personlichen Einkom-
menssteuersatzes des Anlegers grundsatzlich einem be-
sonderen Steuersatz von 25 % zzgl. des Solidaritatszu-
schlags i. H. v. 5,5 % und ggf. der Kirchensteuer. Ist der
personliche Steuersatz des Anlegers jedoch geringer, so
besteht liber eine Veranlagung grundsatzlich die Moglich-
keit, die Kapitalertrage mit diesem Steuersatz zu versteu-
ern (Veranlagungsoption). Tatsachliche Werbungskosten
im Zusammenhang mit der Kapitalanlage kann der Anleger
steuerlich nicht geltend machen. Als pauschaler Ausgleich
kommt der Sparer-Pauschbetrag i. H. v. EUR 1.000 (EUR
2.000 bei Zusammenveranlagung) zur Anwendung, wenn er
durch den Anleger liber einen Freistellungsauftrag deut-
schen Kreditinstituten mitgeteilt wird. Ohne Freistellungs-
auftrag kann der Sparer-Pauschbetrag auf dem Veranla-
gungswege geltend gemacht werden. Bei Vorlage einer
Nichtveranlagungsbescheinigung, die vom Finanzamt fiir
die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, erhalt der
Anleger die gesamte Ausschittung ungekiirzt gutgeschrie-
ben.

Verluste und negative Einkiinfte aus Kapitalvermogen kon-
nen nicht mit Einkiinften aus anderen Einkunftsarten ver-
rechnet werden. Sie sind nur mit positiven Kapitalertragen
und Gewinnen im selben oder in nachfolgenden Jahren
verrechenbar. Zum Zweck der Verlustverrechnung fiihren
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deutsche Kreditinstitute personenbezogen sogenannte
Verlusttopfe.

Die Abgeltungsteuer wird grundsatzlich als Quellensteuer
direkt von dem deutschen Kreditinstitut einbehalten, wel-
ches die Kapitalertrage auszahlt bzw. die Riickgabe oder
VerauBerung der Anteile durchfiihrt. Der Steuerabzug un-
terbleibt, soweit dem deutschen Kreditinstitut ein ent-
sprechender Freistellungsauftrag erteilt wurde und der
Sparer-Pauschbetrag noch nicht ausgeschopft ist. Die
Kirchensteuer wird automatisch einbehalten und abge-
flihrt solange dem nicht widersprochen wird.

1.1.2 Grundsatzlich abgeltende Wirkung

Der Steuerabzug an der Quelle hat fiir Privatanleger
grundsatzlich abgeltenden Charakter, d. h. die Besteue-
rung ist mit dem Einbehalt der Abgeltungssteuer abge-
schlossen. Eine Deklarierung dieser Kapitalertrage in der
personlichen Einkommensteuererklarung ist daher grund-
satzlich nicht erforderlich.

Eine Verpflichtung zur Deklaration und Veranlagung der
Einkilinfte aus Kapitalvermdgen besteht jedoch dann, wenn
diese zuvor nicht der Abgeltungsteuer unterlegen haben.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Fondsantei-
le in einem Depot bei einem Kreditinstitut auBerhalb
Deutschlands gefiihrt werden. Eine Veranlagungspflicht
flir Fondsertrage besteht unabhangig vom Ort der Depot-
verwahrung ferner bei Anlegern, die einer kirchensteuer-
pflichtigen Religionsgemeinschaft angehdren, wenn noch
keine Kirchensteuer abgefiihrt wurde.

1.2 Steuerliche Behandlung der Fondsertrige

Ausschittungen, Vorabpauschalen und VerauBerungsge-
winne des Fonds sind grundsatzlich steuerpflichtig. Der
Fonds Assenagon Balanced EquiVol strebt an, die steuer-
lichen Voraussetzungen fiir einen Mischfonds zu erfiillen.
Daher sollten 15 Prozent der Ausschiittungen, Vorabpau-
schalen und VerauBerungsgewinne steuerfrei sein.

Sofern die Anteile in einem inldndischen Depot verwahrt
werden, nimmt die depotfiihrende Stelle den Steuerabzug
unter Beriicksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor.
Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust
veraulert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Ein-
kiinften aus Kapitalvermogen verrechenbar. Sofern die
Anteile in einem inldandischen Depot verwahrt werden und
bei derselben depotfiihrenden Stelle im selben Kalender-
jahr positive Einkiinfte aus Kapitalvermogen erzielt wur-
den, nimmt die depotfiihrende Stelle die Verlustverrech-
nung vor.

1.2.1 Ausschiittungen

Die steuerpflichtigen Ausschiittungen unterliegen i. d. R.
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuziiglich Solidaritats-
zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

1.2.2 Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschiit-
tungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Ba-
sisertrag flir dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Ba-
sisertrag wird durch Multiplikation des Riicknahmepreises
des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent
des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite
offentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basis-
ertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten
Riicknahmepreis zuziiglich der Ausschiittungen innerhalb
des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile
vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwoélftel fiir
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs voran-
geht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des fol-
genden Kalenderjahres als zugeflossen.

Verwahrt der inlandische Anleger die Anteile in einem in-
landischen Depot, so nimmt die depotfiihrende Stelle als
Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem
Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Hohe ausgestellter
Freistellungsauftrag vorliegt. Andernfalls hat der Anleger
der inlandischen depotfiihrenden Stelle den Betrag der
abzufiihrenden Steuer zur Verfligung zu stellen. Zu diesem
Zweck darf die depotfiihrende Stelle den Betrag der abzu-
fihrenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf
den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilli-
gung des Anlegers und ggf. iiber die Hohe des Guthabens
hinaus einziehen. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung,
den Betrag der abzufiihrenden Steuer der inlandischen
depotfiihrenden Stelle zur Verfiigung zu stellen, nicht
nachkommt, hat die depotfiihrende Stelle dies dem fiir sie
zustandigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in
diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkom-
mensteuererklarung angeben.

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i. d. R.
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuziiglich Solidaritats-
zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

1.2.3 VerauBBerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds verauRert, unterliegt der
VerdauBerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent.

Bei der Ermittlung des VerdauBerungsgewinns ist der Ge-
winn um die wahrend der Besitzzeit angesetzten Vorab-
pauschalen zu mindern.

2. Steuerliche Behandlung der Ertrage bei Anlegern, bei denen
die Anteile im Betriebsvermogen gehalten werden

2.1 Steuerliche Behandlung der Fondsertrige

Ausschittungen, Vorabpauschalen und VerauRerungsge-
winne des Fonds sind grundsatzlich einkommen- bzw. kor-
perschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. Sie unterlie-
gen bei betrieblichen Anlegern in der Regel auch einem
Steuerabzug in Hohe von 25 % zzgl. Solidaritatszuschlag,
der jedoch - anders als im Bereich der privaten Kapitalan-
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lage - keine abgeltende Wirkung hat, sondern als Voraus-
zahlung auf die spatere Einkommen- oder Korperschaft-
steuer anzurechnen ist. Werden die Fondsanteile in einem
Depot bei einem Kreditinstitut auerhalb Deutschlands
gefiihrt, wird kein Steuerabzug vorgenommen, so dass die
Besteuerung im Rahmen der Steuererklarung des Anlegers
erfolgen muss.

Der Fonds Assenagon Balanced EquiVol strebt an, die
steuerlichen Voraussetzungen fiir einen Mischfonds zu er-
fillen. Daher sollten 30 Prozent der Ausschiittungen, Vor-
abpauschalen und VerauBerungsgewinne steuerfrei fiir
Zwecke der Einkommensteuer sein und 15 Prozent fiir
Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natiirli-
chen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Fiir
steuerpflichtige Korperschaften sollten generell 40 Pro-
zent der Ausschiittungen, Vorabpauschalen und VeraulRe-
rungsgewinne steuerfrei flir Zwecke der Korperschaftsteu-
er sein und 20 Prozent fiir Zwecke der Gewerbesteuer. Da-
bei wird die fiir Privatanleger geltende Teilfreistellung im
Steuerabzugsverfahren angewendet. Hohere Teilfreistel-
lungssatze fir betriebliche Anleger miissen im Rahmen
der Steuererklarung des Anlegers geltend gemacht wer-
den. Fiir Korperschaften, die Lebens- oder Krankenversi-
cherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den
Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute
sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzu-
rechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristi-
gen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wur-
den, sollten 15 Prozent der Ausschittungen, Vorabpau-
schalen und VerauBerungsgewinne steuerfrei fiir Zwecke
der Korperschaftsteuer sein und 7,5 Prozent fiir Zwecke
der Gewerbesteuer.

2.1.1 Ausschiittungen

Die steuerpflichtigen Ausschiittungen unterliegen i. d. R.
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuziiglich Solidaritats-
zuschlag).

2.1.2 Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschiit-
tungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Ba-
sisertrag fiir dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Ba-
sisertrag wird durch Multiplikation des Riicknahmepreises
des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent
des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite
offentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basis-
ertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten
Rucknahmepreis zuziiglich der Ausschittungen innerhalb
des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile
vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwolftel fur
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs voran-
geht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des fol-
genden Kalenderjahres als zugeflossen.

Die Vorabpauschalen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug
von 25 Prozent (zuziiglich Solidaritatszuschlag).

2.1.3 VerauBBerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der VerduBerung der Anteile unterliegen
grundsatzlich der Einkommen- bzw. Korperschaftsteuer
und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des VerauBe-
rungsgewinns ist der Gewinn um die wahrend der Besitz-
zeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

E) Widerrufsrecht

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch miindliche
Verhandlungen auBerhalb der standigen Geschaftsraume
desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf ver-
mittelt hat, so kann der Kaufer seine Erklarung iiber den
Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der EU-Verwal-
tungsgesellschaft gegeniiber in Textform widerrufen (Wi-
derrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine stan-
digen Geschaftsraume hat. Handelt es sich um einen Fern-
absatzvertragi. S. d. § 312c des Biirgerlichen Gesetzbuchs
(BGB), so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen,
deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unter-
liegt, die wahrend der Widerrufsfrist auftreten konnen
und auf die die EU-Verwaltungsgesellschaft keinen Ein-
fluss hat (§ 305 Abs. 1S. 2 Kapitalanlagegesetzbuch in Ver-
bindung mit § 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 8 BGB), ein Widerruf aus-
geschlossen.

Zur Wahrung der Frist geniigt die rechtzeitige Absendung
der Widerrufserklarung. Der Widerruf ist gegeniiber der
Geschaftsleitung der EU-Verwaltungsgesellschaft Assena-
gon Asset Management S.A., Aerogolf Center, 1B, Heien-
haff, 1736 Senningerberg, Luxemburg in Textform unter
Angabe der Person des Erklarenden zu erklaren, wobei
eine Begriindung nicht erforderlich ist.

Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durch-
schrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Kaufer
ausgehandigt oder ihm eine Kaufabrechnung iibersandt
worden ist und darin eine Belehrung iiber das Widerrufs-
recht wie die vorliegende enthalten ist.

Ist der Fristbeginn strittig, trifft die Beweislast den Ver-
kaufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkaufer
nachweist, dass entweder der Kaufer die Anteile im Rah-
men seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den
Kaufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile
gefiihrt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung ge-
maR § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Kaufer bereits Zahlun-
gen geleistet, so ist die EU-Verwaltungsgesellschaft ver-
pflichtet, dem Kaufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen
Riickiibertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten
Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der
bezahlten Anteile am Tag nach dem Eingang der Wider-
rufserklarung entspricht.
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Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausfiihrungen geltend fiir den Verkauf
von Anteilen durch den Kaufer entsprechend.

F) Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland

Gerichtsstand fur Klagen gegen den Fonds, die Verwal-
tungsgesellschaft oder die Vertriebsstelle, die zum Ver-
trieb der Anteile an dem Fonds an Privatanleger in der
Bundesrepublik Deutschland Bezug haben, ist der Sitz der
Vertriebsstelle in Miinchen. Die Klageschrift sowie alle
sonstigen Schriftstiicke kdnnen der Vertriebsstelle in der
Bundesrepublik Deutschland zugestellt werden. Urteile,
die von deutschen Gerichten in Zivil- und Handelssachen
erlassen wurden, werden in Luxemburg grundsatzlich
entsprechend den Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 1215/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2012 {iber die gerichtliche Zustandigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen (EuGVV0O) anerkannt und
vollstreckt.

G) MaRgeblichkeit des deutschen Wortlauts

Der deutsche Wortlaut des Verkaufsprospektes (nebst An-
hdngen), des Verwaltungsreglements und sonstiger Unter-
lagen und Veroffentlichungen ist maBgeblich.
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Zusatzliche Informationen fiir Anleger in der Schweiz

Der Fonds kann nur an Qualifizierte Anleger in der Schweiz

vertrieben werden.

Vertreter in der Schweiz

Reyl & Cie S.A.
4, rue du Rhone
1204 Genf
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Reyl & Cie S.A.
4, rue du Rhone
1204 Genf
Schweiz

Bezugsort der mafigeblichen Dokumente

Der Prospekt, das Verwaltungsreglement, das
Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahres-
bericht des Fonds konnen kostenlos beim Vertreter bezo-
gen werden.

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

1. Retrozessionen
Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte
konnen Retrozessionen zahlen. Bei Retrozessionen
handelt es sich um Zahlungen und andere geldwerte
Vorteile (Soft Commissions), die von der Verwaltungs-
gesellschaft und ihren Beauftragten an berechtigte

unaufgefordert und kostenlos liber die Hohe der Ver-
gutung, die sie fiir Vertriebsdienstleistungen erhalten
kénnen, informieren. Auf Anfrage miissen die Empfan-
ger die Hohe der Vergiitungen, die sie tatsachlich fir
den Vertrieb der von dem betreffenden Anleger gehal-
tenen kollektiven Kapitalanlagen erhalten, offenlegen.

2. Rabatte

Rabatte werden als direkte Zahlungen der Verwal-
tungsgesellschaft und ihrer Beauftragten an die An-
leger in der Schweiz definiert, die aus der kollektiven
Kapitalanlage belasteten Gebiihren oder Kosten er-
folgen, wodurch die besagten Gebiihren oder Kosten
auf einen vereinbarten Betrag reduziert werden.

Rabatte sind zulassig, sofern (i) die Verwaltungsgesell-
schaft die Rabatte aus Gebiihren zahlt, die an die Ver-
waltungsgesellschaft zahlbar sind (und nicht zusatzlich
den Vermdgenswerten der kollektiven Kapitalanlage
belastet), (ii) die Rabatte auf Grundlage objektiver Kri-
terien gewahrt werden, und (iii) allen Anlegern, die die-
se objektiven Kriterien in derselben Zeitspanne erful-
len und Rabatte beantragen, diese Rabatte im selben
Umfang gewahrt werden.

Die objektiven Kriterien der Verwaltungsgesellschaft
in Bezug auf die Gewahrung von Rabatten lauten wie

folgt:
— Anlegerkategorie
— Anlagevolumen

— Anlagedauer

Dritte fiir die Erbringung von Vertriebsdienstleistungen
von Fondsanteilen in der Schweiz und von der Schweiz
aus gezahlt werden. Mit diesen Zahlungen vergiitet die

— Umfang der investierten Produkte

— Die vom Anleger verursachten Gebiihren und Kom-
missionen

Verwaltungsgesellschaft die betreffenden Dritten fiir

alle Dienstleistungen, welche direkt oder indirekt den
Erwerb von Anteilen durch einen Anleger bezwecken,

wie beispielsweise, aber nicht abschlieBend:

— Verkaufsforderung
— Organisation von Roadshows oder Fondsmessen

— Arrangieren von Terminen mit potenziellen Anle-
gern

— Die Unterstiitzung von Anlegern bei Zeichnungen,
Riucknahmen und Umwandlungen

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, selbst
wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die
Anleger weitergeleitet werden.

Empfanger von Retrozessionen miissen eine transpa-
rente Offenlegung gewahrleisten. Sie miissen Anleger

— Die Bereitschaft des Anlegers zur Unterstiitzung des
Fonds in der Startphase

Auf Anfrage der Anleger miissen die Verwaltungsgesell-
schaft und ihre Beauftragten die jeweilige Hohe der
Rabatte kostenlos offenlegen.

Der Vertreter ist der Ansicht, dass das Recht im Domi-
zilstaat des Fonds in Bezug auf die Gewdhrung von Re-
trozessionen und Rabatten (wie vorstehend definiert)
in und von der Schweiz aus keine strengeren Regeln
als das schweizerische Recht vorsieht.

Erfiillungsort und Gerichtsstand

Fiir die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebe-
nen Anteile sind am Sitz des Vertreters Erfiillungsort und
Gerichtsstand begriindet.
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Verkaufsprospekt - Besonderer Teil

Anhang 1
Fonds Assenagon Balanced EquiVol

Dieser Anhang ist nur im Zusammenhang mit dem ak-
tuellen Verkaufsprospekt giiltig.

(A) Anlagepolitik
Anlageziel

Der Fonds strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch
Investitionen am Aktien- und am Volatilitatsmarkt an. Der
Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Bench-
mark gebunden. Der Fonds bewirbt 6kologische und so-
ziale Merkmale.

Anlagestrategie

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine
Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatili-
tatsstrategie. Mittelfristig wird eine ausgewogene Gewich-
tung zwischen Aktien- und Volatilitatsstrategie angestrebt.
Die Integration von ESG-Kriterien und die Berlicksichti-
gung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorga-
ben fiir eine nachhaltige Geldanlage zu erfiillen.

a) Aktienstrategie

Als Ausgangsuniversum zur Auswahl von Aktien dienen
liquide Titel des globalen Aktienmarktes. Zur Erreichung
seines Anlageziels selektiert der Fonds Aktientitel basie-
rend auf einer Kombination aus quantitativen und quali-
tativen Analysen, die ausdriicklich auch ESG-Kriterien
umfassen.

Das Ziel des Aktien-Investment-Prozesses ist die Zusam-
menstellung eines globalen Aktienportfolios, dass lang-
fristig ein attraktives Rendite-/Risikoprofil aufweist. Durch
den Einbezug einer umfangreichen Anzahl von Kenngro-
Ben in den Investmentprozess strebt die Verwaltungsge-
sellschaft an, relative Risiken der Aktienstrategie im Ver-
gleich zum globalen Aktienmarkt zu kontrollieren. Im von
der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden fiir
die Auswahl und Gewichtung der Aktien verschiedene Kri-
terien wie z. B. Marktkapitalisierung, Volatilitat, Bewertung,
Nachhaltigkeitskriterien, Verschuldung sowie Kapitalstruk-
tur, Dividendenrendite oder Profitabilitat herangezogen
und im Vergleich zum globalen Aktienmarkt gesetzt.

Das Portfolio Management Team bezieht im Rahmen sei-
nes Due Diligence-Prozesses (Sorgfaltspriifungsverfahren)
nicht nur finanzielle Risiken in seine Anlageentscheidung
mit ein und bewertet diese; vielmehr werden auch die
okologischen und sozialen Beitrage eines Unternehmens,
Aspekte der guten Unternehmensfiihrung sowie weitere
maRgebliche Nachhaltigkeitsrisiken, von denen erwartet
werden kann, dass diese nennenswerte Auswirkungen auf
die Rendite einer Investition haben konnen, liberprift. Die

Nachhaltigkeitskriterien beziehen sich dabei auf Direktin-
vestitionen in Aktientitel.

Die Priifung erfolgt anhand verschiedener quantitativer
und qualitativer Kriterien. Dazu zahlen spezielle, ordinal-
skalierte Nachhaltigkeits-Ratings und -Scores von aner-
kannten externen Dienstleistern, die eine Rangstufe aus-
driicken und daher einen unmittelbaren Vergleich der
aggregierten Nachhaltigkeit selbst unterschiedlichster
Firmen ermoglichen. Auch zahlenmaRig nicht bewertbare,
aber fiir die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer Firma
bedeutsame Faktoren wie etwa die Achtung der Men-
schenrechte, angemessene Berlicksichtigung der Arbeit-
nehmerbelange oder die Bekampfung von Korruption und
Bestechung, gehen in die Analyse ein.

Der Hauptaspekt der nachhaltigen Ausrichtung ergibt sich
liber Verbesserungen auf Ebene des Aktienportfolios im
Vergleich zum Ausgangsuniversum. Dazu wird einerseits
eine signifikante Verbesserung im ESG-Score sowie eine
deutliche Reduktion der Treibhausgas-Emissionsintensitat
angestrebt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass sich die
Sektoraufteilung des Aktienportfolios an der des Aus-
gangsuniversums orientiert, entsprechend wird ein sek-
torspezifischer ESG Best-In-Class-Ansatz verfolgt.

Darliber hinaus kommen Ausschlusskriterien zur Anwen-
dung. Grundlage hierfir sind die Anforderungen, die sich
aus internationalen Ubereinkommen zu gedchteten Waf-
fen ergeben, sowie die Prinzipien des UN Global Compact.
Zu den turnusmaBigen Portfolioumschichtungen gilt daher
eine Null-Toleranz-Schwelle fur Emittenten mit Bezug zu
geachteten Waffen und es diirfen keine besonders schwer-
wiegenden Kontroversen vorliegen, um zu gewahrleisten,
dass in Bezug auf das Unternehmen keine schweren nega-
tiven Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Unterneh-
mensfiihrung bestehen. Dies beinhaltet bestehende an-
wendbare Gesetze, wie auch allgemein akzeptierte inter-
nationale Normen wie beispielsweise die Prinzipien des
UN Global Compact. Auch fiir Emittenten-Umsatze aus
konventionellen Waffen, Tabak sowie Gliicksspielaktivi-
taten gelten Grenzwerte. Zur Forderung der Energiewende
gelten flir Energieversorger und Minengesellschaften
Grenzwerte fiir die Umsatzanteile aus Kohleforderung und
-verstromung. Zudem ist fiir den Bereich unkonventionel-
les Ol und Gas ein Grenzwert festgesetzt. Bei Auftreten
neuer Informationen, die zu einem Ausschluss bestehen-
der Investments fiihren wiirden, wird das Portfolio Man-
agement-Team die entsprechenden Instrumente inte-
ressewahrend spatestens zur kommenden turnusmaBigen
Portfolioumschichtung verauBern. Der Investmentprozess
strebt das sogenannte "Do no significant harm"-Prinzip fiir
Direktinvestitionen in Aktientitel an.

Das Portfolio Management Team partizipiert aktiv an so-
genannten Collaborative Engagements, im Rahmen derer
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verschiedene globale Asset Manager gemeinsam Nachhal-
tigkeitsthemen bei einer Vielzahl an Unternehmen adres-
sieren. Nachhaltigkeitsrisiken kénnen die Wertentwicklung
des Fonds signifikant beeinflussen.

Detaillierte Informationen iiber die 6kologischen
oder sozialen Merkmale sind im Abschnitt "Assenagon
Balanced EquiVol - Informationen iiber die Nachhal-
tigkeit" enthalten.

Die Allokation des Aktienportfolios wird regelmaRig neu
bestimmt und an sich verandernde Situationen an den
Finanzmarkten angepasst. Dabei wird angestrebt, die An-
zahl der Portfolioumschichtungen gering zu halten und die
Transaktionskosten entsprechend zu minimieren. Um eine
breite Diversifizierung zu erreichen und das Marktrisiko
einzelner Aktien bzw. Sektoren/Branchen/Faktoren zu be-
grenzen, unterliegt die Aktien-Anlagestrategie zusatzli-
chen, marktabhangigen Bedingungen beziiglich der Ge-
wichtung von Einzelaktien und Sektoren, wie z. B. den
oben genannten Kriterien. Die Umsetzung der Aktienstra-
tegie kann sowohl durch physische Aktieninvestments,
Derivate als auch OGAWs erfolgen.

b) Volatilititsstrategie

Als MaRstab der Schwankungsintensitat von Preis- und
Renditebewegungen hat sich die Kennzahl Volatilitat nicht
nur in der Performance- und Risikoanalyse etabliert, son-
dern bietet auch die Chance, kontinuierlich als Rendite-
quelle genutzt zu werden. Neben der tatsachlich realisier-
ten Volatilitat kommt dabei insbesondere der impliziten
Volatilitat eine entscheidende Rolle zu. Die implizite Vola-
tilitat eines Finanzinstruments driickt die am Markt erwar-
tete zukiinftige Schwankungsbreite der Preise des zugrun-
deliegenden Finanzinstrumentes fiir einen bestimmten
zukiinftigen Zeitraum aus. Sie kann aus den Preisen von
Optionen abgeleitet werden, die auf das jeweilige Instru-
ment verweisen. Implizite Volatilitat ist auf verschiedene
Weisen handelbar: Da der Preis einer Option wesentlich
von der impliziten Volatilitat abhangt, kann durch Kauf
bzw. Verkauf von Optionen unter Absicherung anderer
Marktrisiken die implizite Volatilitat eines Finanzinstru-
ments investierbar gemacht werden. Des Weiteren exis-
tieren mit Volatilitats-Swaps und Varianz Swaps Derivate,
welche die Differenz aus impliziter und realisierter Volati-
litat bzw. Varianz (dem Quadrat der Volatilitat) abbilden.
Dariiber hinaus werden fiir viele Markte sogenannte Vola-
tilitatsindizes veroffentlicht, welche die am Markt gemes-
sene implizite Volatilitat anzeigen. Auf diese Indizes hat
sich ein aktiver Derivatemarkt entwickelt, liber den sich
ebenfalls Investmentpositionen aufbauen lassen, welche
die implizite Volatilitat referenzieren. Das Portfolio Ma-
nagement nutzt Volatilitat-Strategien, die insbesondere in
Marktphasen mit erhohter Volatilitat einen positiven Wert-
zuwachs erwarten lassen. Das Portfolio Management setzt
dazu auch Zielfonds ein, die von der Fondsgesellschaft
selbst verwaltet werden, z. B. den Assenagon Alpha Vola-
tility. Daruber hinaus konnen sowohl andere Assenagon-

und/oder Dritt-Zielfonds als auch Derivate als Anlageins-
trumente genutzt werden. Die Allokation der Volatilitats-
strategie wird regelmaRig neu bestimmt und an sich ver-
andernde Situationen an den Finanzmarkten angepasst.

c) Anlageinstrumente

Folgende Instrumente konnen zur Umsetzung der Anlage-
strategie im Einzelnen erworben werden:

— Aktien und adhnliche Kapitalbeteiligungen global
— Futures, Forwards und Total Return Futures

— Optionen, sowohl borsengehandelte Optionen als auch
OTC-Kontrakte (Over-the-Counter-Kontrakte) und Flex-
Kontrakte (Flex-Produkte sind individuell vereinbarte
Kontrakte, die iber die Borse gehandelt werden, an
der auch das Clearing erfolgt)

— Swaps (wie z. B. Excess Return Swaps, Volatility Swaps
und Forward Swaps)

— Schuldverschreibungen, die zumindest ein Rating von
BBB- nach Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3
nach Moody's aufweisen oder ein vergleichbares Rat-
ing einer anerkannten Ratingagentur aufweisen oder
deren Sicherheit von der Verwaltungsgesellschaft ent-
sprechend beurteilt worden ist. Mégliche sind z. B.
fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Staatsan-
leihen, Pfandbriefe, Genussscheine, Unternehmensan-
leihen, Anleihen von Finanzinstituten, Zero-Bonds,
Wandel- und Optionsanleihen, Inflation Linked Bonds
etc.

— Termingelder und Sichteinlagen mit einer Laufzeit
von hochstens zwolf Monaten.

— Wahrungskassa- und Wahrungstermingeschafte.

— Anteile anderer OGAW, auch mit mehr als 20 % seines
Nettofondsvermogens.

Je nach Einsatz konnen Kurs- und Zinsrisiken, Basiswert-
risiken und Volatilitatsrisiken der vorstehenden Instru-
mente abgesichert werden. Zudem konnen Kreditrisiken
durch den Einsatz von Kreditderivaten abgesichert wer-
den. Sofern es sich um Optionsanleihen oder Wandel-
schuldverschreibungen handelt, konnen auch die inha-
renten Aktienrisiken abgesichert werden. Wahrungsrisiken
gegeniiber der Referenzwahrung konnen je nach Anteils-
klasse abgesichert werden. Hierzu kommen in der Regel
Wahrungsswaps oder Devisentermingeschafte zum Einsatz.

Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds direkt in
die 0. g. Instrumente investieren oder indirekt iiber Anteile
anderer OGA und OGAW oder ein oder mehrere derivative
Instrumente abschlieBen, die die o. g. Anlagestrategie
oder Einzelinstrumente daraus tiber ihren Basiswert abbil-
den. Ziel dieser derivativen Instrumente ist es, die Wert-
entwicklung der oben beschriebenen Anlagestrategie oder
von Einzelinstrumenten analog eines Direktinvestments in
den Fonds zu libertragen. Derivative Instrumente konnen
sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken
eingesetzt werden.
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Derivative Instrumente (wie z. B. Optionen, Forwards, Fu-
tures und Swaps) diirfen im Fonds nur gehandelt werden,
wenn die entsprechenden Basiswerte auf Aktien, Dividen-
den, Zinsen, Renten, Devisen, Rohstoffe, Wahrungen oder
daraus abgeleiteten GroBen (wie z. B. Volatilitat, Varianz,
Korrelation, Dividendenrendite, Inflation) sowie auf aner-
kannte Finanzindizes lauten. Der Einsatz dieser Derivate
erfolgt nur unter Einhaltung der im Verwaltungsreglement
aufgefiihrten Anlagegrundsatze und -beschrankungen. Die
Verwaltungsgesellschaft kann Kontrahentenrisiken bei
OTC-Derivatetransaktionen reduzieren, indem sie die OTC-
Vertragsparteien verpflichtet, liquide Sicherheiten zu stel-
len. Darunter sind insbesondere Barmittel, Wertpapiere
oder erstklassige Staatsanleihen zu verstehen. Fiir diese
Sicherheiten wird taglich ein Marktwert ermittelt. Die Hohe
der zu stellenden Sicherheiten muss mindestens dem
Wert entsprechen, um den die im Verwaltungsreglement
unter Artikel 8 ausgewiesenen Grenzwerte der aufgefiihr-
ten Anlagegrundsatze und -beschrankungen iiberschritten
werden, ggf. multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor.
Die Sicherheiten konnen von der Verwaltungsgesellschaft
verwertet werden. Fiir die im Portfolio des Fonds befindli-
chen Swaps kann ein Barausgleich stattfinden, es kann je-
doch auch zu einer effektiven Lieferung von Wertpapieren
kommen.

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds fortlaufend
mehr als 25 % des Nettofondsvermogens in Aktien und
ahnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien
und ahnlichen Kapitalbeteiligungen investieren. Das 6ko-
nomische Exposure aus diesen Aktieninvestments kann
durch gegenlaufige Positionen abgesichert sein. Die Er-
mittlung der Aktienquote basiert bei Zielfonds auf den
Angaben des Zielfondsprospektes bzw. den Datenliefe-
rungen des Zielfonds.

Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu

100 % des Nettofondsvermogens in Anteile anderer OGAW
investieren. Dabei darf der Fonds nicht mehr als 80 % sei-
nes Nettofondsvermogens in einen einzelnen OGAW inves-
tieren.

Im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten
Anlagebeschrankungen kann der Fonds in sonstige zulas-
sige Vermogenswerte investieren, insbesondere in fliissige
Mittel, in Geldmarktpapiere, in Geldmarkt- bzw. geldmarkt-
nahe Fonds.

Grundsatzlich ausgeschlossen sind Anlagen in Contingent
convertible bonds (CoCos), Total-Return-Swaps und struk-
turierte Kreditprodukte wie Asset-Backed Securities (ABS),
Collateralised Debt Obligations (CDOs) oder Collateralised
Loan Obligations (CLOs).

Der Fonds wird keine Wertpapierleih-, Pensions- und
Ruckkaufgeschafte tatigen.

Die Verwaltungsgesellschaft darf nach dem Grundsatz der
Risikostreuung bis zu 100 % des Nettofondsvermogens in
Wertpapieren verschiedener Emissionen anlegen, die von
einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskorperschaf-

ten, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von interna-
tionalen Organismen o6ffentlich-rechtlichen Charakters,
denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehéren,
begeben oder garantiert werden, sofern diese
Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschie-
denen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wert-
papiere aus ein und derselben Emission 30 % des Netto-
fondsvermogens des Fonds nicht iiberschreiten diirfen;
die aktuell giiltigen Sanktionslisten sind dabei zu
beriicksichtigen.

d) Besondere Risikohinweise
Einsatz von Derivaten

Anleger werden ausdriicklich darauf hingewiesen, dass
durch den Einsatz von Derivaten die Risikostruktur des
Fonds nachhaltig beeinflusst werden kann.

Kontrahentenrisiken

Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko des Fonds,
dass die Gegenpartei eines Vertrages eine aus diesem er-
wachsene Forderung nicht oder nur teilweise erfiillt. Der
Fonds kann bei Abschluss von auBerborslichen OTC-Ge-
schiften ("Over-The-Counter") Risiken in Bezug auf die
Bonitat der Kontrahenten und deren Fahigkeit zur Ver-
tragserfiillung ausgesetzt sein. Derartige Risiken konnen
dem Fonds durch Abschluss von beispielsweise Options-,
Termin- und Swap-Geschaften entstehen, wenn der Kon-
trahent seine Verpflichtungen nicht oder nur teilweise
erbringen kann.

Fremadwaéhrungsrisiken

Anlageinstrumente im Fonds konnen in verschiedenen
Wahrungen notieren. Das Fonds-Management kann die
sich daraus ergebenden Wechselkursrisiken absichern.
Nicht abgesicherte bzw. im Rahmen der Anlagestrategie
eingegangene Fremdwahrungspositionen kénnen die
Wertentwicklung des Fonds nachhaltig beeinflussen.

Ist die Referenzwahrung einer Anteilsklasse in einer an-
deren Wahrung als EUR und ist die Anteilsklasse nicht
wahrungsgesichert, ergeben sich weitere Wechselkurs-
risiken fiir Investoren einer solchen Anteilsklasse.

Short Exposure

Der Fonds kann iiber Derivate oder direkt gehaltene Po-
sitionen so aufgestellt sein, dass er von fallenden Kursen
profitiert, bei steigenden Kursen aber eine negative Per-
formance aufweist. Bei stark steigenden Markten, kann
durch das Short Exposure die Wertentwicklung des Fonds
nachhaltig beeinflusst werden.

Liquiditatsrisiko
Fiir diesen Fonds diirfen Vermogensgegenstande erwor-
ben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Borse
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zugelassen sind oder in einen organisierten Markt einbe-
zogen sind wie z. B. OTC-Derivate, Private Placements, An-
teile anderer Fonds, und Rohstoffe-Indizes. Liquiditats-
risiken entstehen durch Probleme bei der VerauBerung
von Wertpapieren oder anderen Vermogenswerten. Ist

z. B. eine Position besonders umfangreich oder der be-
treffende Markt illiquide, so kann moglicherweise eine
Transaktion nicht initiiert oder eine Position nicht zu ei-
nem vorteilhaften Preis oder gar nicht verauBert werden.
Daher kann nicht garantiert werden, dass Antrage auf
Riicknahmen tatsachlich taglich vollstandig ausgefiihrt
werden konnen. Zur Wahrung der Interessen aller Anleger
kann es zu voriibergehenden Aussetzungen der Anteils-
riicknahmen, zur stufenweise Ausfiihrung und im auBers-
ten Fall zur Liquidation des Fonds kommen.

Ausschiittende Anteile

Ausschiittungen bieten keine Gewahr fiir eine Rendite. Bei
Zahlung von Ausschiittungen an die Inhaber von ausschiit-
tenden Anteilen verringert sich der Nettoinventarwert
dieser Anteilsklasse um den Betrag dieser Ausschiittun-
gen. Wie in Art. 20 des Verwaltungsreglements im Detail
beschrieben konnen sowohl ordentliche Nettoertrage so-
wie netto realisierte Kursgewinne als auch nicht realisier-
te Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschiittung
gelangen.

Leverage

Die Verwendung von Leverage beim Investieren fiihrt zu
speziellen Risiken und kann das Investment-Risiko des
Fonds deutlich erhohen. Der Einsatz von Leverage schafft
die Moglichkeit groBere Kapitalertrage und Kapitalverzin-
sungen zu erzielen, erh6ht aber gleichzeitig auch das ein-
gegangene Marktrisiko sowie das Verlustrisiko des ein-
gesetzten Kapitals.

Rechtliches und steuerliches Risiko

Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
und die Behandlung von Fonds, Wertpapieren aller Art,
borsennotierten Derivaten und OTC-Derivaten kann sich
in unabsehbarer oder nicht beeinflussbarer Weise andern.

Nachhaltigkeitsrisiken

Als Nachhaltigkeitsrisiken zahlen okologische Risiken,
soziale Risiken und Risiken, die sich aus einer Unterneh-
mens- oder Staatenfiihrung ergeben (sogenannte ESG-
Risiken). Dies sind Ereignisse oder Bedingungen aus den
Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfiihrung,
deren Eintreten, tatsachlich oder potenziell, negative Aus-
wirkungen auf Vermogens-, Finanz- und Ertragslage sowie
auf die Reputation eines Unternehmens oder Staates ha-
ben kénnen.

Inshbesondere konnen VerstoRe gegen internationale Kon-
ventionen zu Menschenrechten, Arbeitsrechten, Kinderar-
beit, Zwangsarbeit, Umweltabkommen sowie Korruption
zu Nachhaltigkeitsrisiken fiihren. Nachhaltigkeitsrisiken
koénnen andere Risiken wie Marktrisiken, Kontrahentenri-
siken und Reputationsrisiken bedingen und sollten in de-
ren Zusammenhang betrachtet werden.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die
Ziele der Anlagepolitik tatsachlich erreicht werden.

(B) Risikoprofil des Fonds

Der Fonds verfolgt eine wachstumsorientierte Anlagestra-
tegie, die auf eine attraktive Wertsteigerung ausgerichtet
ist. Hohere Chancen stehen héheren Risiken gegeniiber.

(C) Risikoprofil des Anlegerkreises

Der Fonds ist insbesondere fiir Anleger geeignet, die ein
moderates Wachstum bzw. Ertrage erwarten und die daher
bereit sind, Verluste hinzunehmen. Die Anlagedauer sollte
mindestens zwei bis drei Jahre betragen.
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Assenagon Balanced EquiVol - Informationen iiber die Nachhaltigkeit

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Inves-
tition ist eine Investition
in eine Wirtschaftstatig-
keit, die zur Erreichung
eines Umweltziels oder
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass diese
Investition keine Umwel-
tziele oder sozialen Ziele
erheblich beeintrachtigt
und die Unternehmen, in
die investiert wird, Verfah-
rensweisen einer guten
Unternehmensfihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein
Klassifikationssystem, das
in der Verordnung (EU)
2020/852 festgelegt ist
und ein Verzeichnis von
okologisch nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese Verordnung
umfasst kein Verzeichnis
der sozial nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten.
Nachhaltige Investitio-
nen mit einem Umwelt-
ziel konnten taxonomie-
konform sein oder nicht.

am
q

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900XUBIQ9BAQD8H45

Name des Produkts:
Assenagon Balanced EquiVol

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

O Ja Nein
Es werden damit
okologische/soziale Merkmale
beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthalt es einen
Mindestanteil von 2 % an
nachhaltigen Investitionen

O  Eswird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getatigt: %

OO in Wirtschaftstatigkeiten, die nach

der EU-Taxonomie als okologisch
nachhaltig einzustufen sind

OO in Wirtschaftstatigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie nicht als
okologisch nachhaltig einzustufen
sind

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU- Taxonomie als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

0 mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU- Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel
O Es wird damit ein Mindestanteil an

nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getatigt: %

[ Es werden damit
okologische/soziale Merkmale
beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen

getatigt.

Welche okologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Der Hauptaspekt der nachhaltigen Ausrichtung ergibt sich iiber Verbesserungen auf Ebene
des Aktienportfolios im Vergleich zum globalen Ausgangsuniversum. Dazu wird einerseits eine
signifikante Verbesserung im ESG-Score sowie eine deutliche Reduktion der Treibhausgas-
Emissionsintensitat angestrebt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass sich die Sektoraufteilung
des Aktienportfolios an der des Ausgangsuniversums orientiert, entsprechend wird ein sek-
torspezifischer ESG-Best-In-Class-Ansatz verfolgt.

Des Weiteren wird ein Mindestanteil des Aktienportfolios in nachhaltige Investitionen ange-
legt. Dies umfasst die Investition in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als
okologisch nachhaltig einzustufen sind, sowie Investitionen mit einem sozialen Ziel. Dariiber
hinaus werden ESG-Kriterien bei der Auswahl der relevanten Instrumente fiir das Liquiditats-
Management der Volatilitatsstrategie angewendet.
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Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren
wird gemessen,
inwieweit die mit
dem Finanzpro-
dukt beworbenen
okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.
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Dariiber hinaus kommen Ausschlusskriterien zur Anwendung. Grundlage hierfiir sind die An-
forderungen, die sich aus internationalen Ubereinkommen zu geachteten Waffen ergeben,
sowie die Prinzipien des UN Global Compact. Zu den turnusmaBigen Portfolio-Umschichtun-
gen gilt daher eine Null-Toleranz-Schwelle fiir Emittenten mit Bezug zu geachteten Waffen
und es diirfen keine besonders schwerwiegenden Kontroversen vorliegen, um zu gewahr-
leisten, dass in Bezug auf das Unternehmen keine schweren negativen Auswirkungen auf
Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung bestehen. Dies beinhaltet bestehende anwend-
bare Gesetze, wie auch allgemein akzeptierte internationale Normen wie beispielsweise die
Prinzipien des UN Global Compact. Auch fiir Emittenten-Umsatze aus konventionellen Waffen,
Tabak sowie Gluicksspielaktivitaten gelten Grenzwerte. Zur Forderung der Energiewende gel-
ten fiir Energieversorger und Minengesellschaften Grenzwerte fiir die Umsatzanteile aus Koh-
leforderung und -verstromung. Zudem ist fiir den Bereich unkonventionelles Ol und Gas ein
Grenzwert festgesetzt. Bei Auftreten neuer Informationen, die zu einem Ausschluss bestehen-
der Investments fiihren wiirden, wird das Portfolio Management Team die entsprechenden
Instrumente interessewahrend spatestens zur kommenden turnusmaRigen Portfolio-Um-
schichtung verauBern. Der Investmentprozess strebt das sogenannte "Do no significant
harm"-Prinzip fiir Direktinvestitionen in Aktientitel an.

Dariiber hinaus partizipiert das Portfolio Management Team aktiv an sogenannten Collabora-
tive Engagements, im Rahmen derer verschiedene globale Asset Manager gemeinsam Nach-
haltigkeitsthemen bei einer Vielzahl an Unternehmen adressieren. Nachhaltigkeitsrisiken
konnen die Wertentwicklung des Fonds signifikant beeinflussen.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 6kolo-
gischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, heran-
gezogen?

Die Messung der Erreichung der zuvor beschriebenen 6kologischen und sozialen Merkmale
des Finanzprodukts erfolgt anhand unterschiedlicher Indikatoren. Fiir die angestrebten Ver-
besserungen auf Ebene des Aktienportfolios im Vergleich zum Ausgangsuniversum werden
der ESG-Score sowie die Treibhausgas-Emissionsintensitat herangezogen. Bei der Instrumen-
tenauswahl des Liquiditatsmanagement der Volatilitatsstrategie wird fiir die relevanten Ins-
trumente bzw. Emittenten der ESG-Score herangezogen.

Zudem verfolgt das Portfolio einen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen in Hohe von 2 %.
Dariiber hinaus gelten fiir das gesamte Aktienportfolio die nachfolgenden Ausschlusskrite-
rien:

—  kontroverse Waffen

- besonders schwerwiegenden Kontroversen (inkl. VerstoRen gegen globale Normen)

- Ristungsgiiter (Umsatztoleranz < 10 %)

— Tabak (Umsatztoleranz <5 %)

- Kohle (Umsatztoleranz < 30 %)

—  Unkonventionelles Ol und Gas (Umsatztoleranz < 30 %)

- Glicksspiel (Umsatztoleranz < 30 %)

Als Datenquelle fiir die Indikatoren dienen spezialisierte ESG-Datenanbieter.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getatigt werden sollen, und wie tragt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen orientieren sich an den Umweltzielen des Artikel 9
der Verordnung (EU) 2020/852 sowie an sozialen Zielen. Es wird in Unternehmen investiert,
welche Umsatzanteile in 0kologisch nachhaltigen beziehungsweise sozialen Aktivitaten auf-
weisen und damit maRgeblich zu Nachhaltigkeitszielen beitragen. Bei den Umweltzielen liegt
der Fokus unter anderem auf Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Bei den sozia-
len Aktivitaten handelt es sich unter anderem um sozialen Wohnungsbau, Bildung, Gesund-
heitsversorgung sowie KMU-Finanzierungen.
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkun-
gen handelt es sich um
die bedeutendsten
nachteiligen Auswirkun-
gen von Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen Um-
welt, Soziales und Be-
schaftigung, Achtung der
Menschenrechte und
Bekampfung von Kor-
ruption und Bestechung.

assenagon

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getatigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Es werden Unternehmen mit besonders schwerwiegenden Kontroversen (inkl. VerstoRen ge-
gen die Prinzipien des UN Global Compact) sowie mit signifikanten Umsatzanteilen in umstrit-
tenen Geschaftsfeldern (inkl. einer Null-Toleranz-Schwelle fiir Emittenten mit Bezug zu ge-
achteten Waffen) ausgeschlossen. Diese Ausschlussmethodik besteht auch fiir die nachhal-
tigen Investitionen. Besonders schwerwiegende Kontroversen umfassen Themen aus dem
Bereich Umwelt, Soziales, Governance sowie globale Normen. Durch diese Ausschliisse stre-
ben wir eine bestmogliche Vermeidung von erheblichen Schaden der 6kologischen oder so-
zialen nachhaltigen Anlageziele an.

Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren be-
riicksichtigt?

Zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die sogenannten
Principal Adverse Impacts (PAls), werden ein GroBteil der auf Unternehmen bezogenen Indi-
katoren in der Anlagestrategie direkt und indirekt beriicksichtigt. Eine direkte Beriicksichti-
gung der Indikatoren erfolgt zum einen iiber die Verbesserung der Treibhausgas-Emissions-
intensitat des Aktienportfolios gegenuiber dem Ausgangsuniversum sowie tiber unterschied-
liche Ausschlusskriterien. Eine indirekte Beriicksichtigung erfolgt liber die Kontrolle und an-
gestrebte Verbesserung des ESG-Scores, welcher diverse PAls umfasst. So werden alle Um-
weltindikatoren sowie die sozialen Indikatoren Verstol gegen beziehungsweise mangelnde
Uberwachung von globalen Normen, Geschlechter-Diversitat und kontroverse Waffen
beriicksichtigt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fiir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir Wirtschaft und Menschen-
rechte in Einklang? Nahere Angaben:

Fiir die nachhaltigen Investitionen gelten, wie fiir das gesamte Portfolio, Ausschliisse fiir Un-
ternehmen mit besonders schwerwiegenden VerstoBen gegen globale Normen. Diese Normen
beriicksichtigen dabei direkt oder indirekt die Themengebiete der OECD-Leitsatzen fiir multi-
nationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen fur Wirtschaft und
Menschenrechte.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen" festgelegt,
nach dem taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich
beeintrachtigen diirfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefiigt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen" findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fiir okolo-gisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten beriicksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses
Finanzprodukts zugrundeliegenden Investitionen berlicksichtigen nicht die EU-Kriterien fiir
okologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht
erheblich beeintrachtigen.
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Die Anlagestrategie
dient als Richtschnur
flr Investitionsent-
scheidungen, wobei
bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz berlick-
sichtigt werden.

Die Verfahrensweisen
einer guten Unter-
nehmensfiihrung um-
fassen solide Manage-
mentstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergiitung von Mitar-
beitern sowie die Ein-
haltung der Steuervor-
schriften.
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren beriicksichtigt?

Ja, zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die soge-

nannten Principal Adverse Impacts (PAls), werden ein GroRteil der auf Unternehmen bezoge-
nen Indikatoren in der Anlagestrategie direkt und indirekt beriicksichtigt, siehe Abschnitt
"Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren be-
riicksichtigt?" Informationen lber die Berlicksichtigung der Principal Adverse Impacts im
jeweiligen Geschaftsjahr sind fiir den Fonds in den Jahresberichten verfiigbar.

D Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Der Fonds strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch Investitionen am Aktien- und am
Volatilitatsmarkt an. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine Kombination aus
einer Aktienstrategie und einer Volatilitatsstrategie. Mittelfristig wird eine ausgewogene Ge-
wichtung zwischen Aktien- und Volatilitatsstrategie angestrebt. Die Integration von ESG-Kri-
terien und die Berlicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben fiir
eine nachhaltige Geldanlage zu erfiillen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine
Benchmark gebunden. Der Teilfonds bewirbt 6kologische und soziale Merkmale.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die Auswahl der
Investitionen zur Erfiillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie umfassen zum einen den Mindestanteil von
2 % an nachhaltigen Investitionen. Daruiber hinaus gelten die nachfolgenden Ausschlusskri-
terien:

-  kontroverse Waffen

- besonders schwerwiegenden Kontroversen (inkl. VerstoRen gegen globale Normen)
- Ristungsgiiter (Umsatztoleranz < 10 %)

— Tabak (Umsatztoleranz <5 %)

—  Kohle (Umsatztoleranz < 30 %)

- Unkonventionelles Ol und Gas (Umsatztoleranz < 30 %)

- Glicksspiel (Umsatztoleranz < 30 %)

AuBerdem wird einerseits eine signifikante Verbesserung im ESG-Score sowie eine deutliche
Reduktion der Treibhausgas-Emissionsintensitat des Aktienportfolios im Vergleich zum Aus-
gangsuniversum angestrebt.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in
Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Es gibt keinen Mindestsatz, um den die in Betracht gezogenen Investitionen reduziert werden.
Die Ausschlusskriterien gelten fiir alle Direktinvestitionen in Aktientitel.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Gute Unternehmensfiihrung ist ein Kernkriterium in der Definition des ESG-Scores, fiir den
eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Ausgangsuniversum angestrebt wird. Dabei
kdnnen unter anderem Aspekte wie die Eigentiimerstruktur, die Zusammensetzung der Fiih-
rungsgremien sowie die Vergiitungspolitik, Rechnungslegung, Geschaftsethik und Steuer-
transparenz einflieRen. Zudem werden Unternehmen mit besonders schwerwiegenden Kon-
troversen ausgeschlossen, dabei flieBen Aspekte der guten Unternehmensfiihrung ein. Dies
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Die Vermogensalloka-
tion gibt den jeweiligen
Anteil der Investitionen
in bestimmte Vermo-
genswerte an.

Taxonomie-konforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

Umsatzerlose, die
den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt-
freundlichen Aktivi-
taten der Unterneh-
men, in die investiert
wird, widerspiegeln
Investitionsausga-
ben (CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, auf-
zeigen, z. B. fiir den
Ubergang zu einer
griinen Wirtschaft
Betriebsausgaben
(OpEx), die die
umweltfreundliche
n betrieblichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln
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kann zum Beispiel Bestechung, Steuerhinterziehung, Insider-Handel, Geldwasche, VerstoRe
gegen Sanktionen sowie RechnungslegungsverstofRe umfassen.

Welche Vermogensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine Kombination aus einer Aktienstrate-
gie und einer Volatilitatsstrategie. Mittelfristig wird eine ausgewogene Gewichtung zwischen
Aktien- und Volatilitatsstrategie angestrebt. Der Mindestanteil des Gesamt-Portfolios, mit
welchem die 6kologischen beziehungsweise sozialen Merkmale beworben werden, betragt
51 % (#1). Der Anteil an anderen Investitionen (#2), die weder auf 6kologische oder soziale
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, umfasst
unter anderemTeile der Volatilitatsstrategie, Wahrungsabsicherungsinstrumente sowie die
fliissigen Mittel. Ein Mindestanteil von 2 % des Finanzprodukts wird in nachhaltige Investitio-
nen angelegt (#1A). Dieser Mindestanteil umfasst eine Mindestquote von 1 % in Investitionen
in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig einzustufen
sind, sowie nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel von 1 %.

Taxonomiekonform

#1A Nachhaltige
#1B Andere

okologische oder
soziale Merkmale

Investitionen

#2 Andere
Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die
zur Erreichung der beworbenen okologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die {ibrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf dkologische
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst folgende
Unterkategorien:

— Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 6kologischen
oder sozialen Zielen.

— Die Unterkategorie #1B Andere 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf
okologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen
eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Einsatz von Derivaten erfolgt in der Volatilitatsstrategie des Fonds sowie zur Wahrungs-
absicherung. Dieser Anteil bewirbt keine 6kologischen oder sozialen Merkmale.
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Mit Blick auf
die EU-Taxono-
mie-konformi-
tat umfassen
die Kriterien
fiir fossiles Gas
die Begrenzung
der Emissionen
und die Um-
stellung auf
erneuerbare
Energie oder
COz-arme
Kraftstoffe bis
Ende 2035. Die
Kriterien flir
Kernenergie
beinhalten
umfassende
Sicherheits-
und Abfallent-
sorgungsvor-
schriften.

Ermoglichende
Tatigkeiten
wirken unmit-
telbar ermogli-
chend darauf
hin, dass an-
dere Tatigkei-
ten einen we-
sentlichen Bei-
trag zu den
Umweltzielen
leisten.
Ubergangstitigke
iten sind Tatig-
keiten, fiir die es
noch keine CO,-
armen Alterna-
tiven gibt und die
unter anderem
Treibhausgas-
emissionswerte
aufweisen, die
den besten Leis-
tungen entspre-
chen.
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In welchem MindestmaB sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-

== Taxonomie konform?

Die Mindestquote an nachhaltigen Investitionen, die im Einklang mit einem Umweltziel der
EU-Taxonomie stehen, betragt 1 %. Der Fokus liegt dabei auf Aktieninvestitionen in Unterneh-
men, die mit ihren wirtschaftlichen Tatigkeiten insbesondere zu den Umweltzielen Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel beitragen. Als Berechnungsgrundlage fiir den
Umfang der Taxonomie-konformen Investitionen dient der Umsatzerlos der Unternehmen.

Zur Berechnung des Anteils der Taxonomie-konformen Investitionen werden Daten herange-
zogen, die direkt von den Emittenten oder von externen spezialisierten ESG-Datenanbietern
zur Verfiigung gestellt werden. Informationen von spezialisierten ESG-Datenanbietern werden
insbesondere in Fallen genutzt, in denen keine direkten Informationen von den Emittenten
vorliegen. Dies kann unter anderem der Fall sein fiir Unternehmen, die aufgrund ihres Fir-
mensitzes nicht unter die Reporting-Pflichten der EU-Taxonomie fallen. Da Informationen zu
Taxonomie-konformen Investitionen direkt von Unternehmen oder von spezialisierten ESG-
Datenanbietern genutzt werden, erfolgt keine weitergehende Priifung der Daten von Wirt-
schaftspriifern oder Dritten.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomie-konforme Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas
und/oder Kernenergie' investiert?

O Ja:
O In fossiles Gas O In Kernenergie
Nein

Der Fonds strebt keine Taxonomie-konformen Investitionen im Bereich fossiles Gas und/oder
Kernenergie an. Dennoch kann es vorkommen, dass er im Rahmen der Anlagestrategie auch
in Unternehmen investiert, die jedenfalls auch in diesen Bereichen tatig sind. Weitere Infor-
mationen zu solchen Investitionen werden, sofern relevant, im Jahresbericht offengelegt

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Griin der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit
der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformitat von
Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformitat in Bezug auf alle Investitionen des Finanz-
produkts einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomie-Konformitat nur in Bezug auf
die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformitat der 1. Taxonomie-Konformitat der
Investitionen einschlieflich Investitionen ohne
Staatsanleihen* Staatsanleihen*
. 1% . 1%
= Taxonomie-konform (ohne 2 = Taxonomie-konform (ohne 7
fossiles Gas und Kernenergie) fossiles Gas und Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform 99 % Nicht taxonomiekonform 99 %

Diese Grafik gibt 50 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Fiir die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegeniiber Staaten.

L Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomie-konform, wenn sie zur Einddmmung des Klimawandels ("Klima-
schutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeintrachtigen - siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstandigen Kriterien fiir EU-
taxonomie-konforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission

festgelegt.
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende

Tatigkeiten?

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
Der Mindestanteil an sozial nachhaltigen Investitionen betragt 1 %.

Welche Investitionen fallen unter "#2 Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit
ihnen verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil an anderen Investitionen, die weder auf 6kologische oder soziale Merkmale aus-
gerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, umfasst Teile der
Volatilitatsstrategie, Wahrungsabsicherungsinstrumente sowie die fliissigen Mittel. Die
genannten Ausschlusskriterien gelten fiir alle Direktinvestitionen in Unternehmen.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

- dem jeweiligen Fonds iiber den folgenden Link:

https:/ /www.assenagon.com/fonds
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Assenagon Balanced EquiVol im Uberblick
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Referenzwahrung des Fonds
Risikoprofil des Anlegers
Mindestnettofondsvolumen
Falligkeit des (Erst-)Ausgabepreises
Falligkeit des Riicknahmepreises
Order-Annahme

Anteilswertberechnung

Vergiitung der
Verwaltungsgesellschaft

Vergiitung der Verwahrstelle

Fondsbuchhaltungs- und
Administrationsgebuhren

Register- und
Transferstellenvergiitung

Sonstige Kosten

Umtauschprovision
Performance Fee

Ausschiittungen

Garantie

EUR

Risikobereit

EUR 50.000.000

2 Bankarbeitstage nach dem Erstausgabetag bzw. dem einschlagigen Bewertungstag.
2 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag.

Bis 9.30 Uhr (CET) Zeichnungs-, Riicknahme- und Umtauschantrage,
welche bis 9.30 Uhr an einem Bewertungstag einge-
gangen sind, werden zum Anteilswert des nachst-
folgenden Bewertungstages abgerechnet; nach 9.30
Uhr eingehende Antrage werden zum Anteilswert
des ubernachsten Bewertungstages abgerechnet.
Alle Orders erfolgen zum unbekannten Nettoinven-
tarwert.

Die Verwaltungsgesellschaft kann gemaR den ge-
setzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben die
Riickgabefristen fiir Riicknahmeauftrage verlan-
gern (siehe Abschnitt "Verliangerung der Riickgabe-
fristen").

An jedem Bankarbeitstag und Borsen-Handelstag (B6rsenmarktidentifikationscodes in Klammern)
in Luxemburg (XLUX), New York (XNYS), London (XLON), Miinchen (XMUN) und Frankfurt am Main
(XETR) mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres.

Bis zu 1,30 % p. a. des durchschnittlichen monatlichen Nettofondsvermégens, das aus den
borsentaglich ermittelten Werten in dem jeweiligen Monat errechnet wird, abhangig von der
jeweiligen Anteilklasse. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige
Vorschiisse zu erheben.

Bis zu 0,05 % p. a. auf das im Durchschnitt verwaltete monatliche Fondsvermogen, das aus den
borsentaglich ermittelten Werten in dem jeweiligen Monat errechnet wird. Im Durchschnitt
zwischen 0,02 % und 0,05 % p. a. auf das im Durchschnitt verwaltete monatliche Fondsvermaogen,
abhangig von den Landern, in welchen die Wertpapiere verwahrt werden. Das jahrliche Minimum
betragt EUR 12.000.

Daneben fallt eine Verwahrstellengebiihr von 0,008 % p. a. des durchschnittlichen monatlichen
Nettofondsvermaogens, das aus den borsentaglich ermittelten Werten in dem jeweiligen Monat
errechnet wird, fiir Bargeldiiberwachung sowie Uberwachungsaufgaben im Hinblick auf den Erhalt
der Gegenleistung bei Portfoliotransaktionen, die Ertragsverwendung und die Rechtsgiiltigkeit von
Weisungen an die Verwahrstelle, an.

Zusatzliche ereignisbezogene und transaktionsabhangige Gebiihren werden entsprechend der er-
brachten Dienstleistungen berechnet.

0,03 % p. a. auf das durchschnittliche monatliche Nettofondsvermogen, das aus den borsentaglich
ermittelten Werten in dem jeweiligen Monat errechnet wird; mindestens jedoch EUR 28.020 p. a.
Zusatzliche Geblhren fiir anteilsklassenspezifische Aufstellungen und sonstiges Reporting wie z. B.
Steuerkennzahlen sowie transaktionsabhangige Gebiihren werden entsprechend der erbrachten
Dienstleistungen berechnet.

Bis zu 0,05 % p. a. auf das durchschnittliche monatliche Nettofondsvermogen, das aus den
borsentaglich ermittelten Werten in dem jeweiligen Monat errechnet wird; jedoch mindestens EUR
3.750 p. a.

Daneben werden transaktionsabhangige Gebilihren abhangig von der Anzahl an Anteilsklassen,
Investoren und Transaktionen erhoben.

Sonstige Kosten im Sinne von Artikel 18 des Verwaltungsreglements konnen dem Fondsvermogen
nach ihrem tatsachlichen Anfall belastet werden.

Keine
Keine

Es wird eine jahrliche Ausschiittung angestrebt. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet in freiem
Ermessen, ob im laufenden Jahr eine Ausschiittung vorgenommen werden soll.

Nein
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Fondslaufzeit Unbefristet
Risiko-Management-Verfahren Relativer VaR-Ansatz; Referenzportfolio: Ein - Historische Simulation
Portfolio, das sich wie folgt zusammensetzt: - Beobachtungszeitraum 1 Jahr

-Tagliche Berechnung
- Halteperiode 20 Arbeitstage
- Konfidenzintervall 99 %

100 % Ein breit gestreuter Index, dessen Ziel

die Abbildung der EUR-Wertentwicklung des

globalen Aktienmarktes aller Industrielander
ist.

Weitere Informationen zur aktuellen Zusam-
mensetzung des Referenzportfolios konnen
kostenlos liber die Verwaltungsgesellschaft
bezogen werden.

Erwartete Hebelwirkung nach Summe Aufgrund der Anlagestrategie des Fonds wird erwartet, dass die Hebelwirkung aus dem Einsatz von

der Nennwerte (sum of notionals) Derivaten nach Summe der Nennwerte nicht mehr als das 1,5-fache des Fondsvermogens betragt;
die erwartete Hebelwirkung kann unter besonderen Umstanden (wie z. B. fiir Absicherungszwecke,
um das bestehende Risiko Exposure im Falle von ungewohnlichen Marktbewegungen oder Anteils-
riicknahmen beizubehalten) aber auch hoher sein.*

Erwartete Hebelwirkung nach Ansatz  Aufgrund der Anlagestrategie des Fonds wird erwartet, dass die Hebelwirkung aus dem Einsatz von

fur Verbindlichkeiten (Commitment  Derivaten nach dem Ansatz fiir Verbindlichkeiten nicht mehr als das 2,5-fache des Fondsvermo-

Approach) gens betragt; die erwartete Hebelwirkung kann unter besonderen Umstanden (wie z. B. fiir Absi-
cherungszwecke, um das bestehende Risiko Exposure im Falle von ungewohnlichen Marktbewe-
gungen oder Anteilsriicknahmen beizubehalten) aber auch hdher sein.*

Erwartete Hebelwirkung nach Aufgrund der Anlagestrategie des Fonds wird erwartet, dass die Hebelwirkung aus dem Einsatz von

Bruttomethode (Gross Method) Derivaten nach der Bruttomethode nicht mehr als das 2,5-fache des Fondsvermogens betragt; die
erwartete Hebelwirkung kann unter besonderen Umstanden (wie z. B. fiir Absicherungszwecke, um
das bestehende Risiko Exposure im Falle von ungewohnlichen Marktbewegungen oder Anteils-
riicknahmen beizubehalten) aber auch hoher sein.*

Anteile Inhaberanteile, Namensanteile Inhaberanteile werden durch CFF-Verfahren (Cen-
tral Facility for Funds) bei Clearstream Luxembourg
verbrieft; Namensanteile werden in das Anteilsre-
gister eingetragen. Ein Anspruch auf Auslieferung
effektiver Stiicke besteht nicht.

* Bei wahrungsgesicherten Anteilsklassen erhoht sich die erwartete Hebelwirkung nach Summe der Nennwerte, nach Ansatz fiir Verbindlichkeiten und nach
Bruttomethode durch den Einsatz von Devisentermingeschaften um ungefahr 100 %.
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Anteilsklasse | EUR - 12 EUR - |- 12 - | CHF - 12 CHF - | GBP - 12 GBP -
Institutionell Institutionell Institutionell Institutionell Institutionell Institutionell Institutionell Institutionell

Referenzwahrung EUR EUR EUR EUR CHF CHF GBP GBP

Wahrungsgesicherte Ja Ja Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Ja Ja Ja Ja

Anteilsklasse

Ertragsverwendung Ausschiittend Thesaurierend Ausschiittend Thesaurierend Ausschiittend Thesaurierend Ausschiittend Thesaurierend

ISIN LU2249890679 LU2249890752 LU2249890836 LU2249890919 LU2249891057 LU2249891131 LU2249891214 LU2249891305

WKN A2QF5V A2QF5W A2QF5X A2QF5Y A2QF57 A2QF50 A2QF51 A2QF52

Erstausgabetag/ 24, November 2020 Noch festzulegen.  24. November 2020 Noch festzulegen.  Noch festzulegen.  Noch festzulegen.  Noch festzulegen.  Noch festzulegen.

Auflegungstermin
Erstausgabepreis
Ausgabeaufschlag*
Riicknahmeabschlag
Mindesterstanlage*
Mindestfolgeanlage*
Verwasserungsschutzgebuhr
Taxe d'abonnement

Verwaltungsvergiitung

EUR 1.000
Keiner
Keiner
Keine
Keine
Biszu 1%
0,01 % p. a.
0,60 % p. a.

EUR 1.000
Keiner
Keiner
Keine
Keine

Bis zu 1%
0,01 % p. a.
0,60 % p. a.

EUR 1.000
Keiner
Keiner
Keine
Keine
Biszu 1%
0,01 % p. a.
0,55 % p. a.

EUR 1.000
Keiner
Keiner
Keine
Keine
Biszu 1%
0,01 % p. a.
0,55 % p. a.

CHF 1.000
Keiner
Keiner
Keine
Keine
Biszu 1%
0,01 % p. a.
0,60 % p. a.

CHF 1.000
Keiner
Keiner
Keine
Keine
Biszu 1%
0,01 % p. a.
0,60 % p. a.

GBP 1.000
Keiner
Keiner
Keine
Keine

Bis zu 1%
0,01 % p. a.
0,60 % p. a.

GBP 1.000
Keiner
Keiner
Keine
Keine

Bis zu 1%
0,01 % p. a.
0,60 % p. a.

* Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich vor, in begriindeten Einzelféllen von der Mindesterst- und/oder Mindestfolgeanlagesumme abzuweichen. Dariiber hinaus kdnnen die Vertriebsstellen und/oder die Verwaltungsgesellschaft
vom Hochst-Ausgabeaufschlag abweichen und geringere Ausgabeaufschlage erheben.
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Anteilsklasse P- P2 - R - R2 - P EUR - P2 EUR - R EUR - R2 EUR -
Privatkunden Privatkunden Privatkunden Privatkunden Privatkunden Privatkunden Privatkunden Privatkunden
Referenzwahrung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Wahrungsgesicherte
Anteilsklasse

Ertragsverwendung
ISIN
WKN

Erstausgabetag/
Auflegungstermin

Erstausgabepreis
Ausgabeaufschlag*
Riicknahmeabschlag
Mindesterstanlage*

Mindestfolgeanlage*

Verwasserungsschutzgebuhr

Taxe d'abonnement

Verwaltungsvergiitung

Nicht anwendbar

Ausschiittend
LU2249891487
A2QF53

24. November 2020

EUR 50

Bis zu 3,00 %
Keiner

Keine

Keine

Biszu 1%
0,05 % p. a.
1,25 % p. a.

Nicht anwendbar

Thesaurierend
LU2249891560
A2QF54

Noch festzulegen.

EUR 50

Bis zu 3,00 %
Keiner

Keine

Keine

Bis zu 1%
0,05 % p. a.
1,25 % p. a.

Nicht anwendbar

Ausschiittend
LU2249891644
A2QF55

24. November 2020

EUR 50
Keiner
Keiner
Keine
Keine
Biszu 1%
0,05 % p. a.
0,55 % p. a.

Nicht anwendbar

Thesaurierend
LU2249891727
A2QF56

Noch festzulegen.

EUR 50
Keiner
Keiner
Keine
Keine
Biszu 1%
0,05 % p. a.
0,55 % p. a.

Ja

Ausschiittend
LU2249891990
A2QF57

Noch festzulegen.

EUR 50

Bis zu 3,00 %
Keiner

Keine

Keine

Biszu 1%
0,05 % p. a.
1,30 % p. a.

Ja

Thesaurierend
LU2249892022
A2QF58

Noch festzulegen.

EUR 50

Bis zu 3,00 %
Keiner

Keine

Keine

Biszu 1%
0,05 % p. a.
1,30 % p. a.

Ja

Ausschiittend
LU2249892295
A2QF59

Noch festzulegen.

EUR 50
Keiner
Keiner
Keine
Keine

Bis zu 1%
0,05 % p. a.
0,60 % p. a.

Ja

Thesaurierend
LU2249892378
A2QF6A

Noch festzulegen.

EUR 50
Keiner
Keiner
Keine
Keine
Biszu 1%
0,05 % p. a.
0,60 % p. a.

*  Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich vor, in begriindeten Einzelféllen von der Mindesterst- und/oder Mindestfolgeanlagesumme abzuweichen. Dariiber hinaus kdnnen die Vertriebsstellen und/oder die Verwaltungsgesellschaft
vom Hochst-Ausgabeaufschlag abweichen und geringere Ausgabeaufschlage erheben.
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Anhang 2
(A) Verwaltungsreglement
Prdaambel

Dieses Verwaltungsreglement mit Datum 27. Februar 2026
wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in
Luxemburg hinterlegt. Ein Hinweis auf die Hinterlegung
wurde am 27. Februar 2026 im Recueil Electronique des
Sociétés et Associations veroffentlicht.

Dieses Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsatze
fiir das von der Assenagon Asset Management S.A. (die
"Verwaltungsgesellschaft") mit Sitz in Senningerberg,
Luxemburg, gemaR Teil Il des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 liber Organismen fiir gemeinsame An-
lagen, in der jeweils giiltigen Fassung ("Gesetz vom 17. De-
zember 2010"), aufgelegte bzw. dem genannten Gesetz un-
terliegende und von der Assenagon Asset Management
S.A. verwaltete Sondervermogen (fonds commun de
placement) mit Namen Assenagon Balanced EquiVol fest.
Das Sondervermogen, dessen Vermogensgegenstande im
Miteigentum der Anleger stehen, qualifiziert ferner als al-
ternativer Investmentfonds ("AIF") nach dem Gesetz vom
12. Juli 2013, welches die EU Richtlinie 2011/61/EU tiber
Verwalter alternativer Investmentfonds (die "AIFM- Richt-
linie") in Luxemburger Recht umsetzt (das "Gesetz vom

12. Juli 2013"). Die Verwaltungsgesellschaft qualifiziert als
Verwalter von alternativen Investmentfonds nach Kapitel
2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (der "AIFM"). Sie unterliegt
der Uberwachung durch die CSSF und handelt als AIFM des
Fonds.

Erganzend hierzu erstellt die Verwaltungsgesellschaft ei-
nen Verkaufsprospekt (nebst Anhang) und die Wesentli-
chen Anlegerinformationen.

Artikel 1- Der Fonds

Der Fonds Assenagon Balanced EquiVol ist ein rechtlich
unselbstandiges Sondervermdégen, bestehend aus Wertpa-
pieren und sonstigen Vermogenswerten ("Fondsvermo-
gen"), das unter Beachtung des Grundsatzes der Risiko-
streuung verwaltet wird. Der Fonds hat keine Teilfonds.

Das Fondsvermogen abziiglich der gesamten Verbindlich-
keiten ("Nettofondsvermogen™) muss innerhalb von sechs
Monaten nach Genehmigung des Fonds durch die CSSF
mindestens den Gegenwert von EUR 1,25 Millionen errei-
chen. Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft ver-
waltet. Die im Fondsvermogen befindlichen Vermogens-
werte werden von der Verwahrstelle verwahrt.

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anleger, der
Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sind in
diesem Verwaltungsreglement des Fonds geregelt.

Mit dem Anteilserwerb erkennt der Anleger das Verwal-
tungsreglement sowie alle Anderungen derselben an.

Informationen zu weiteren von der Verwaltungsgesell-
schaft verwalteten Fonds werden dem Anleger auf An-
frage kostenlos zur Verfligung gestellt.

Artikel 2 - Die Verwaltungsgesellschaft und AIFM

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft
nach dem Recht des GroRherzogtums Luxemburg mit Sitz
in Luxemburg. Sie ist eine Verwaltungsgesellschaft gemaR
Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
2010, die als Verwalter von alternativen Investmentfonds
nach Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 ("AIFM") qua-
lifiziert.

Bezugnahmen auf die Verwaltungsgesellschaft in diesem
Verwaltungsreglement sollen, soweit der Kontext dies ver-
langt, auch eine Bezugnahme auf den AIFM beinhalten.

Das Fondsvermogen wird — vorbehaltlich der Anlagebe-
schrankungen in Artikel 8 des Verwaltungsreglements -
durch die Verwaltungsgesellschaft im eigenen Namen, je-
doch ausschlieBlich im Interesse und fiir gemeinschaftli-
che Rechnung der Anleger verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist sowohl fir die Ausfiihrung
des Portfolio Managements als auch fiir das Risiko-Man-
agement des Fonds verantwortlich. Im Rahmen des Port-
folio Managements ist sie fiir die Bestimmung und Ausfiih-
rung der Anlagepolitik des Fonds verantwortlich. Sie darf
flir Rechnung des Fonds alle Geschaftsfiihrungs- und Ver-
waltungsmalRnahmen und alle unmittelbar und mittelbar
mit dem Fondsvermogen verbundenen Rechte ausiiben.

Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich namentlich, jedoch
nicht ausschlieBlich, auf den Kauf, den Verkauf, die Zeich-
nung, den Umtausch und die Ubertragung von Wertpapie-
ren und anderen gesetzlich zulassigen Vermogenswerten
und auf die Ausiibung aller Rechte, welche unmittelbar
oder mittelbar mit den Vermogenswerten des Fonds zu-
sammenhangen. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsge-
sellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder und/
oder sonstige Personen mit der taglichen Geschaftsfiih-
rung der Verwaltungsgesellschaft betrauen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann fiir die Ausfiihrung ihrer
Tatigkeiten externe Dienstleister hinzuziehen.

Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft einen beraten-
den Anlageausschuss fiir den Fonds hinzuziehen.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft die Anlageverwaltung
auf einen Dritten auslagert, so darf nur ein Unternehmen
benannt werden, das fiir die Ausiibung der Vermogens-
verwaltung zugelassen oder eingetragen ist und einer
Aufsicht unterliegt.

Die Ubertragung der Aufgaben darf die Wirksamkeit der
Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft in
keiner Weise beeintrachtigen. Insbesondere darf die Ver-
waltungsgesellschaft durch die Ubertragung der Aufgaben
nicht daran gehindert werden, im Interesse der Anleger zu
handeln und dafiir zu sorgen, dass der Fonds im besten
Interesse der Anleger verwaltet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zu Lasten des
Fondsvermogens das festgelegte Entgelt zu beanspruchen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Berufshaftungsrisi-

ken durch die Bereitstellung eigener Mittel im Einklang mit
der AIFM-Richtlinie abdecken.
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Der Verwaltungsrat bildet den Vergiitungsausschuss der
Assenagon Asset Management S.A. Dieses Gremium ent-
scheidet liber die Leitsatze des Verglitungssystems sowie
deren Umsetzung.

Das innerhalb von Assenagon Asset Management S.A. an-
gewandte Vergilitungssystem orientiert sich an der Unter-
nehmensstrategie und tragt dazu bei, dass die Geschafts-
ziele erreicht werden, korrektes Verhalten belohnt sowie
Mehrwert fiir Aktionare und Investoren geschaffen und
den geltenden aufsichtsrechtlichen Empfehlungen ent-
sprochen wird. Ein Eingehen von liberhohten Risiken
wird dabei nicht belohnt sondern klar abgelehnt. Das
Vergutungssystem ist mit einem soliden und wirksamen
Risiko-Management vereinbar und diesem forderlich und
ermutigt zu keiner Ubernahme von Risiken, die mit dem
Risikoprofil oder Verwaltungsreglement des Fonds nicht
vereinbar sind. Das Vergilitungssystem steht im Einklang
mit Geschaftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der
Verwaltungsgesellschaft, des Fonds und seiner Anleger
und umfasst MaRnahmen zur Vermeidung von Interessen-
konflikten.

Die Zielsetzungen der Vergiitungsstruktur basieren auf
den folgenden Grundsatzen:

— Betonung der langfristigen und strategischen Unter-
nehmensziele

— Maximierung der Leistung der Mitarbeiter und des Un-
ternehmens

— Gewinnung und Bindung der besten Mitarbeiterpoten-
ziale

— Einfache und transparente Vergiitungsstruktur

— Ausrichtung der Verglitung an individueller Leistung
des Mitarbeiters, den Ergebnisbeitragen der Geschafts-
bereiche und dem Unternehmensergebnis

— Beriicksichtigung verschiedener Aufgabenbereiche und
Verantwortungsebenen

— Moglichkeit des Einsatzes variabler Vergilitungselemen-
te im Falle eines positiven Unternehmensergebnisses

Die Leitsatze des Verglitungssystems beriicksichtigen,

dass:

— im Falle von Bonuszahlungen die Gesamtvergiitung des
Mitarbeiters in einem ausgewogenen Verhaltnis von
variablen und fixen Zahlungen steht, wobei die Vergii-
tungskomponenten und deren Hohe je Mitarbeiter und
Position variieren.

— es nurim Falle von Neueinstellung von Mitarbeitern
aus bestehenden Arbeitsverhaltnissen in Ausnahme-
fallen zur Zahlung von garantierten Boni kommen
kann.

— die variable Vergitung fur die Mitarbeiter ein wirksa-
mer Verhaltensanreiz ist, die Geschafte im Sinne des
Unternehmens zu gestalten, es jedoch dafiir Sorge
getragen wird, dass keine signifikante Abhangigkeit
von der variablen Verglitung besteht.

Die Leitsatze des Vergitungssystems werden mindestens
einmal jahrlich einem Review unterzogen. Die Einzelheiten
der aktuellen Vergiitungspolitik, darunter eine Beschrei-
bung, wie die Vergiitung und die sonstigen Zuwendungen
berechnet werden, sind liber die Website
www.assenagon.com/Anlegerinformationen zuganglich.
Auf Anfrage wird dem Anleger eine Papierversion dieser
Vergiitungspolitik kostenlos zur Verfligung gestellt.

Artikel 3 - Die Verwahrstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.CA. ("BBH") als Verwahrstelle bestellt.
BBH ist ein Kreditinstitut, das am 9. Februar 1989 auf un-
bestimmte Dauer errichtet wurde. Es ist eine Kommandit-
gesellschaft auf Aktien nach Luxemburger Recht (Soc/été
en commandite par actions)mit Sitz unter der Anschrift
80, Route d’Esch, 1470 Luxemburg. Die Verwahrstelle hat
eine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschaften aller Art
im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 iiber den Finanz-
sektor (loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier)in
seiner jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz vom 5. April
1993").

Die Aufgabe der Verwahrstelle besteht in der Verwahrung
und Uberwachung der Vermdgenswerte des Fonds sowie
in der effektiven und ordnungsgeméaRen Uberwachung
seiner Barmittelstrome. Die Rechte und Pflichten der Ver-
wahrstelle ergeben sich aus dem Gesetz vom 17. Dezember
2010, dem Gesetz vom 12. Juli 2013, der Verwahrstellenver-
einbarung, dem Verwaltungsreglement und dem Verkaufs-
prospekt (einschlieBlich der verschiedenen Anhange). Die
Verwahrstelle agiert unabhangig von der Verwaltungsge-
sellschaft und im alleinigen Interesse der Anleger.

Die Verwahrstelle hat

a) sicherzustellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, die
Ricknahme und die Kiindigung von Anteilen durch den
oder im Auftrag des Fonds in Einklang mit den luxem-
burgischen Rechtsvorschriften, dem Verwaltungsregle-
ment, diesem Verkaufsprospekt und den Bedingungen
der Verwahrstellenvereinbarung erfolgen;

b) sicherzustellen, dass die Verwahrstelle bei Transaktio-
nen mit den Vermégenswerten des Fonds den entspre-
chenden Gegenwert innerhalb der iblichen Fristen er-
halt;

c) sicherzustellen, dass die Erlése aus den entsprechen-
den Vermogenswerten des Fonds in Ubereinstimmung
mit den Bedingungen des Vertrags verwendet werden;

d) sicherzustellen, dass der Nettoinventarwert der Anteile
gemall den Rechtsvorschriften und den Vertragsbe-
stimmungen berechnet wird;

e) den Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge
zu leisten, es sei denn, diese verstofRen gegen geltende
Rechtsvorschriften oder das Verwaltungsreglement.

GemaR den Bestimmungen der Verwahrstellenvereinba-
rung und dem Gesetz vom 12. Juli 2013 kann die Verwahr-
stelle, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, fiir Zwecke
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einer effektiven Ausiibung ihrer Pflichten ihre Verwahrauf-
gaben ganz oder teilweise an einen oder mehrere Zentral-
verwahrer, Korrespondenzbanken oder Dritte delegieren.
Dies gilt insbesondere fiir Vermogenswerte, die offiziell an
einer auslandischen Borse notiert sind oder anderweitig
an einem auslandischen Markt gehandelt werden, sowie
flir Wertpapiere, die fiir die Verwahrung im Rahmen eines
auslandischen Clearing-Systems zugelassen sind. Die Ver-
wahrstelle hat bei der Auswahl und Bestellung einer Kor-
respondenzbank mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt
und Gewissenhaftigkeit gemaR den Vorgaben des Gesetzes
vom 12. Juli 2013 vorzugehen, um sicherzustellen, dass die
Vermogenswerte des Fonds ausschlieflich einer Korres-
pondenzbank anvertraut werden, die ein angemessenes
MafR an Schutz fiir diese Vermogenswerte bieten kann.

Auf Antrag stellt die Verwaltungsgesellschaft Anlegern
Informationen auf dem neuesten Stand hinsichtlich der
Identitdt der Verwahrstelle, der Beschreibung ihrer
Pflichten, der moglichen Interessenkonflikte, der von der
Verwahrstelle ausgelagerten Verwahrungsaufgaben, der
Liste der Auslagerungen und Unterauslagerungen und der
Interessenkonflikte, die sich aus der Auslagerung ergeben
konnen, zur Verfiigung.

Die nachfolgend beschriebene Haftung der Verwahrstelle
bleibt, vorbehaltlich anderslautender Angaben im Gesetz
Uber Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-Gesetz)
und nur innerhalb der gemaR AIFM-Gesetz zulassigen
Grenzen, von einer solchen Ubertragung von Aufgaben
unberihrt.

Im Rahmen der Beauftragung eines Dritten mit der Ver-
wahrung von Finanzinstrumenten stellt die Verwahrstelle
sicher, dass die entsprechenden Vermogenswerte so ge-
halten werden, dass die Trennung dieser Vermogenswerte
von den diesem Dritten anvertrauten eigenen Vermogens-
werten der Verwahrstelle aus den Biichern und Aufzeich-
nungen der betreffenden Korrespondenzbank eindeutig
hervorgeht.

GemaR den Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013
haftet die Verwahrstelle gegeniiber dem Fonds oder sei-
nen Anlegern flir den Verlust von Finanzinstrumenten, die
bei der Verwahrstelle oder einer Korrespondenzbank ver-
wahrt wurden. Die Verwahrstelle haftet gegenliber dem
Fonds oder seinen Anlegern zudem fiir saimtliche sonsti-
gen Verluste, die diese infolge einer von der Verwahrstelle
fahrlassig oder vorsatzlich verursachten Nichterfiillung ih-
rer Pflichten gemall dem Gesetz vom 12. Juli 2013 erleiden.
Ist das Ereignis, das zu dem Verlust eines Finanzinstru-
ments gefiihrt hat, jedoch nicht auf eigene Handlungen
oder Unterlassungen der Verwahrstelle (oder ihrem Un-
terverwahrer) zuriickzufiihren, wird die Verwahrstelle von
ihrer Haftung fiir den Verlust des Finanzinstruments be-
freit, sofern sie nachweisen kann, dass sie gemaR den Be-
stimmungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 und der dele-
gierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom
19. Dezember 2012 zur Erganzung der AIFM-Richtlinie (die

"Delegierte Verordnung") das Eintreten des flir den Ver-
lust verantwortlichen Ereignisses trotz aller VorsichtsmaR-
nahmen und zumutbaren Anstrengungen nach billigem Er-
messen nicht hatte abwenden konnen.

In Fallen, in denen wie im Gesetz vom 12. Juli 2013 und in
der Delegierten Verordnung vorgesehen objektive Griinde
fur eine Befreiung von der Haftung fiir den Verlust eines
Finanzinstruments vorliegen, kann die Verwahrstelle die
Annahme eines Finanzinstruments in Verwahrung verwei-
gern, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft schlieRt im
Namen des Fonds eine Vereinbarung liber eine Haftungs-
befreiung der Verwahrstelle im Falle des Verlusts eines
Finanzinstruments ab. Es wird davon ausgegangen, dass
objektive Griinde seitens der Verwahrstelle fiir die vertrag-
liche Festlegung einer Haftungsbefreiung vorliegen, wenn
sie keine andere Wahl hatte, als die Verwahrung auf Dritte
zu Ubertragen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn
(i) laut den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorge-
schrieben ist, dass bestimmte Finanzinstrumente von ei-
ner ortsansassigen Stelle zu verwahren sind, die Verwahr-
stelle jedoch festgestellt hat, dass weder einer wirksamen
prudenziellen Aufsicht unterliegende lokale Stellen noch
regelmaRige unabhangige Priifungen vorhanden sind, um
die Eigentumsverhaltnisse beziiglich der Finanzinstrumen-
te sicherzustellen, oder (ii) die Verwaltungsgesellschaft im
Namen des Fonds auf die Fortfiihrung oder den Aufbau ei-
ner Anlageposition in einer bestimmten Rechtsordnung
besteht, obwohl die Verwahrstelle nach Durchfiihrung ih-
rer anfanglichen oder fortlaufenden Due Diligence-Pri-
fungen nicht bzw. nicht mehr davon liberzeugt ist, dass
das bestehende Verwahrrisiko in der jeweiligen Rechts-
ordnung fiir sie tragbar ist. Die Verwaltungsgesellschaft
wird diesen Verkaufsprospekt, wenn eine solche Haftungs-
befreiung zuldssig ist, entsprechend andern.

Zum Datum dieses Verkaufsprospektes hat die Verwahr-
stelle keine Vereinbarung abgeschlossen, die eine vertrag-
liche Haftungsbefreiung oder gegebenenfalls eine aus-
driickliche Ubertragung der Haftung auf einen Unterver-
wahrer vorsieht. Dieser Verkaufsprospekt wird, wenn eine
solche Haftungsbefreiung zulassig ist, entsprechend ange-
passt. Zur Klarstellung: Die jeweiligen Anleger werden vor
einer Anlage ordnungsgemal’ Uber eine solche Befreiung
und die Griinde, die diese Befreiung rechtfertigen, infor-
miert.

GemaR der Verwahrstellenvereinbarung erhalt BBH eine
Gebiihr, die vom Fonds wie in Artikel 26 ndher angegeben
zu entrichten ist.

Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft sind
beide berechtigt, die Bestellung der Verwahrstelle jeder-
zeit in Ubereinstimmung mit der Verwahrstellenvereinba-
rung zu beenden. In einem solchen Fall unternimmt die
Verwaltungsgesellschaft alle notwendigen Anstrengungen,
um mit Genehmigung der CSSF innerhalb von zwei Mona-
ten eine andere Bank als Verwahrstelle zu bestellen. Die
aktuelle Verwahrstelle ist bis zur Bestellung einer neuen
Verwahrstelle zur vollstandigen Erfiillung ihrer Aufgaben
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als Verwahrstelle verpflichtet, um die Interessen der An-
leger zu wahren.

Die Verwaltungsgesellschaft darf die in § 84 deutsches Ka-
pitalanlagegesetzbuch ("KAGB") genannten Geschafte nur
mit Zustimmung der Verwahrstelle durchfiihren. Die Ver-
wahrstelle hat diesen Geschaften zuzustimmen, wenn die-
se den dort genannten Anforderungen entsprechen und
mit den weiteren gesetzlichen Vorschriften und mit dem
Verwaltungsreglement libereinstimmen. Stimmt sie einer
Verfligung zu, obwohl die Bedingungen nicht erfiillt sind,
berlihrt dies nicht die Wirksamkeit der Verfligung. Eine
Verfligung ohne Zustimmung der Verwahrstelle ist gegen-
uber den Anlegern unwirksam. Die Vorschriften zugunsten
derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten
herleiten, sind entsprechend anzuwenden.

Die Verwahrstelle stellt der zustandigen Aufsichtsbehorde
auf Anfrage alle Informationen zur Verfiigung, die sie im
Rahmen der Erflillung ihrer Aufgaben erhalten hat und die
die zustandige Aufsichtsbehorde des Fonds oder der Ver-
waltungsgesellschaft benotigen kann.

Artikel 4 - Zentralverwaltung

Die Verwaltungsgesellschaft hat Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.CA. ("BBH") als Register- und Transfer-
stelle sowie Verwaltungsstelle des Fonds bestellt (gemein-
schaftlich die Zentralverwaltung).

In diesem Zusammenhang wird BBH insbesondere die
Buchfiihrung einschlieRlich der Nettoinventarwertberech-
nung und die Erstellung der Jahres- und Halbjahresberich-
te fiir den Fonds libernehmen, eventuelle Anteilsregister
fiihren sowie die Ubertragung von Anteilen im Zusammen-
hang mit der Ausgabe und Riicknahme von Anteilen vor-
nehmen.

BBH verarbeitet zudem Zeichnungs-, Riickkauf- und Ruck-
nahmeauftrage und leistet weitere Zahlungen an die An-
teilsinhaber fiir Anteile des Fonds nach MaBgabe der im
Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement und den
Jahres- und Halbjahresberichten festgelegten Vorausset-
zungen.

Des Weiteren wird BBH jeden Investor priifen, ob dieser
kein Unzulassiger Investor ist und ggf. die weiteren Krite-
rien, wie im entsprechenden Anhang aufgefiihrt, erfiillt.

Im Zusammenhang mit dem Gesetz vom 12. November
2004 betreffend die Bekampfung der Geldwasche und der
Finanzierung des Terrorismus und den von der CSSF er-
lassenen Verordnungen ist die Verwaltungsgesellschaft
bzw. die Register- und Transferstelle berechtigt und ver-
pflichtet, alle (potenziellen) Anteilsinhaber des Fonds auf-
zufordern, notwendige Dokumente zur Feststellung und
zur Uberpriifung ihrer Identitat vorzulegen. Die (poten-
ziellen) Anteilsinhaber sind verpflichtet, dieser Auffor-
derung vollumfanglich nachzukommen.

Artikel 5 - Kontakt-/Informationsstelle

Assenagon Asset Management S.A,, Luxemburg, dient als
Kontaktstelle fiir die Kommunikation mit den zustandigen
Behorden in Luxemburg und Deutschland sowie fiir
Anlegerbeschwerden.

Die Assenagon Asset Management S.A., Zweigniederlas-
sung Miinchen, wurde als Informationsstelle ernannt. Als
Informationsstelle stellt die Assenagon Asset Management
S.A., Zweigniederlassung Miinchen, sicher, dass folgende
Dokumente kostenlos erhaltlich sind:

— Der Verkaufsprospekt;
— das Verwaltungsreglement;

— alle unter dem Titel "Veroffentlichungen" genannten
Dokumente.

Informationen an die Anleger werden, soweit in der Bun-
desrepublik Deutschland gesetzlich erforderlich, unter
www.assenagon.com veroffentlicht. AuBerdem werden
die Ausgabe und Riicknahmepreise bérsentaglich in der
Bundesrepublik Deutschland unter www.assenagon.com
veroffentlicht und konnen bei der Informationsstelle er-
fragt werden.

Artikel 6 - Vertriebsstellen

Die Verwaltungsgesellschaft kann eine oder mehrere Ver-
triebsstellen mit dem Vertrieb der Anteile des Fonds be-
auftragen.

Artikel 7 - Untervertriebsstelle

Die Vertriebsstellen konnen eine oder mehrere Unterver-
triebsstellen ernennen. Sowohl Vertriebs- als auch Unter-
vertriebsstellen wickeln die bei ihnen eingehenden Zeich-
nungs-, Rlicknahme- oder Umtauschantrdage mittelbar
oder unmittelbar liber die Zentralverwaltung ab. Dabei ist
gewahrleistet, dass die Abrechnung zu den Bedingungen
erfolgt, die gegolten hatten, wenn der jeweilige Antrag fiir
den Fonds direkt durch die Zentralverwaltung abgewickelt
worden ware.

Artikel 8 - Allgemeine Anlagegrundsétze und Anlagebeschran-
kungen

Ist eine der in diesem Artikel 8 enthaltenen Bestimmungen
mit einer Bestimmung des Anhangs unvereinbar, so wird
fiir den Fonds die im Anhang des Verkaufsprospektes ent-
sprechende Bestimmung angewandt; ansonsten gelten die
in diesem Artikel 8 aufgefiihrten allgemeinen Anlage-
grundsatze und Anlagebeschrankungen. Insbesondere
kann der Fonds als Teil seiner Anlagepolitik auch in Sons-
tige Techniken und Instrumente sowie Total Return Swaps
investieren.
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8.1 Anlagen des Fonds kénnen aus folgenden Vermogenswerten
bestehen

a) Wertpapiere,

1.

die an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropdischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens liber den Europaischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem
dieser Staaten an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

die ausschlieBlich an einer Borse aulRerhalb der
Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder au-
Berhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens Uber den Europadischen Wirtschaftsraum zum
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten

an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl
dieser Borse oder dieses organisierten Marktes von
der CSSF oder der Bundesanstalt fiir Finanzdienst-
leistungsaufsicht zugelassen ist,

deren Zulassung an einer Borse in einem Mitglied-
staat der Europaischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens liber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum zum Handel oder deren
Zulassung an einem organisierten Markt oder deren
Einbeziehung in diesen Markt in einem Mitglied-
staat der Europdischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens tber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebe-
dingungen zu beantragen ist, sofern die Zulassung
oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb
eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

deren Zulassung an einer Borse zum Handel oder
deren Zulassung an einem organisierten Markt oder
die Einbeziehung in diesen Markt auRerhalb der
Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder au-
Berhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum nach
den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern
die Wahl dieser Borse oder dieses organisierten
Marktes von der CSSF oder der Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen ist und
die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapie-
re innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe er-
folgt,

in Form von Aktien, die dem Fonds bei einer Kapi-
talerhohung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

die in Ausuibung von Bezugsrechten, welche zum
Vermogen des Fonds gehoren, erworben werden,

Wertpapiere in Form von Anteilen an geschlosse-
nen Fonds, die die in Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe a
und b der Richtlinie 2007/16/EG genannten Krite-
rien erfiillen.

b) Geldmarktinstrumente, wenn sie

1.

an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat

des Abkommens liber den Europaischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem
dieser Staaten an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

ausschlieBlich an einer Borse auRerhalb der Mit-
gliedstaaten der Europaischen Union oder aufier-
halb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens
Uiber den Europaischen Wirtschaftsraum zum Han-
del zugelassen oder dort an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen
sind, sofern die Wahl dieser Borse oder dieses or-
ganisierten Marktes von der CSSF oder der Bundes-
anstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht zugelas-
sen ist,

von der Europaischen Union, der Bundesrepublik
Deutschland, einem Sondervermogen der Bundes-
republik Deutschland, einem Land der Bundesre-
publik Deutschland, einem anderen Mitgliedstaat
oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen
oder lokalen Gebietskorperschaft oder der Zen-
tralbank eines Mitgliedstaates der Europaischen
Union, der Europaischen Zentralbank oder der Eu-
ropdischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder,
sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat
dieses Bundesstaates oder von einer internationa-
len offentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindes-
tens ein Mitgliedstaat der Europaischen Union an-
gehort, begeben oder garantiert werden,

von einem Unternehmen begeben werden, dessen
Wertpapiere auf den unter den vorgenannten Num-
mern (1) und (2) bezeichneten Markten gehandelt
werden,

a) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht
der Europaischen Union festgelegten Kriterien
einer Aufsicht unterstellt ist, begeben oder ga-
rantiert werden, oder

b) von einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestim-
mungen, die nach Auffassung der CSSF oder der
Bundesanstalt flir Finanzdienstleistungsaufsicht
denjenigen des Rechts der Europaischen Union
gleichwertig sind, unterliegt und diese einhalt,
begeben oder garantiert werden,

von anderen Emittenten begeben werden und es
sich bei dem jeweiligen Emittenten

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital
von mindestens EUR 10 Millionen handelt, das
seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften
der Richtlinie 2013/34/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates erstellt und verof-
fentlicht,

b) um einen Rechtstrager handelt, der innerhalb
einer Unternehmensgruppe, die eine oder meh-
rere borsennotierte Gesellschaften umfasst, fir
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die Finanzierung dieser Gruppe zustandig ist,
oder

c) um einen Rechtstrager handelt, der die wertpa-
piermaBige Unterlegung von Verbindlichkeiten
durch Nutzung einer von der Bank eingeraum-
ten Kreditlinie finanzieren soll; fiir die wertpa-
piermaRige Unterlegung und die von einer Bank
eingeraumte Kreditlinie gilt Artikel 7 der Richt-
linie 2007/16/EG.

Die unter Ziffer 8.1.b) genannten Geldmarktinstrumente
diirfen nur erworben werden, wenn sie die Vorausset-
zungen des Artikels 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie
2007/16/EG erfiillen. Fiir Geldmarktinstrumente gemag
vorgenannter Ziffer 8.1.b) (1) und (2) gilt Artikel 4 Absatz
3 der Richtlinie 2007/16/EG.

Die unter Ziffer 8.1.b) (3) bis (6) genannten Geldmarkt-
instrumente diirfen nur erworben werden, wenn die
Emission oder der Emittent dieser Instrumente Vor-
schriften Uber den Einlagen- und den Anlegerschutz
unterliegt und zusatzlich die Kriterien des Artikels 5
Absatz 1 der Richtlinie 2007/16/EG erfiillt sind. Fiir den
Erwerb von Geldmarktinstrumenten, die nach Ziffer
8.1.b) (3) von einer regionalen oder lokalen Gebietskor-
perschaft eines Mitgliedstaates der Europaischen
Union oder von einer internationalen offentlich-recht-
lichen Einrichtung im Sinne der Ziffer 8.1.b) (3) begeben
werden, aber weder von diesem Mitgliedstaat oder,
wenn dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat die-
ses Bundesstaates garantiert werden und fur den Er-
werb von Geldmarktinstrumenten nach Ziffer 8.1.b) (4)
und (6) gilt Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2007/16/EG;
flir den Erwerb aller anderen Geldmarktinstrumente
nach ziffer 8.1.b) (3) auBer Geldmarktinstrumenten, die
von der Europdischen Zentralbank oder der Zentral-
bank eines Mitgliedstaates der Europaischen Union
begeben oder garantiert wurden, gilt Artikel 5 Absatz 4
dieser Richtlinie. Fiir den Erwerb von Geldmarktinstru-
mente nach Ziffer 8.1.b) (5) gelten Artikel 5 Absatz 3
und, wenn es sich um Geldmarktinstrumente handelt,
die von einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmun-
gen, die nach Auffassung der Bundesanstalt flir Finanz-
dienstleistungsaufsicht denjenigen des Rechts der Eu-
ropdischen Union gleichwertig sind, unterliegt und die-
se einhalt, begeben oder garantiert werden, Artikel 6
der Richtlinie 2007/16/EG.

Die oben unter Ziffer 8.1.a) (1) bis (4) genannten Wert-
papiere und die unter Ziffer 8.1.b) (1), (2) und (4) ge-
nannten Geldmarktinstrumente werden nur erworben,
wenn sie zum Handel an Boérsen zugelassen oder dort
an einem organisierten Markt zugelassen oder einbe-
zogen sind, der sich innerhalb von Nordamerika, Siid-
amerika, Australien (einschlieRlich Ozeanien), Afrika,
Asien und/oder Europa befindet, sofern die Wahl die-
ser Borse oder dieses organisierten Marktes von der
CSSF oder der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleis-
tungsaufsicht zugelassen ist.

c)

d)

g

Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen mit einer Lauf-
zeit von hochstens 12 Monaten konnen bei Kreditinsti-
tuten getdtigt werden, sofern das betreffende Kredit-
institut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens lber den Europdischen Wirtschaftsraum
hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts in einem
Drittstaat liegt, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt,
die nach Auffassung der CSSF oder der Bundesanstalt
flr Finanzdienstleistungsaufsicht denen des Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind.

Abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") wie z. B.
Optionen und Futures sowie Swap-Geschafte, ein-
schlieBlich gleichwertiger bar abgerechneter Instru-
mente, die an einem der unter Ziffer 8.1.a) (1) oder (2)
bezeichneten geregelten Markte gehandelt werden,
und/oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht
an einer Borse gehandelt werden ("OTC-Derivaten"),
sofern

— essich bei den Basiswerten um Wertpapiere, Geld-
marktinstrumente, Investmentanteile oder um
Finanzindizes, Zinssatze, Wechselkurse oder Wah-
rungen handelt, in die der Fonds nach seinen
Anlagebedingungen investieren darf;

— die Gegenparteien bei Geschaften mit OTC-Deri-
vaten einer behordlichen Aufsicht unterliegende
Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zu-
gelassen wurden und

— die OTC-Derivate einer zuverlassigen und lberpriif-
baren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und
jederzeit auf Initiative des Fonds zum angemesse-
nen Zeitwert verauBert, liquidiert oder durch ein
Gegengeschaft glattgestellt werden kdnnen.

vorgenannte abgeleitete Finanzinstrumente ("Deri-
vate"), bei deren Basiswert es sich nicht um einen un-
ter Ziffer 8.1.d) genannten Basiswert handelt, wie z. B.
Edelmetalle, Rohstoffe oder Indizes, bei denen es sich
nicht um einen Finanzindex handelt,

Sonstige Anlageinstrumente im Sinne des § 198 KAGB,

Investmentanteile folgender Arten von Investment-
fonds und/oder Investmentgesellschaften

1. in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Son-
dervermogen und/oder Investmentaktiengesell-
schaften, die die Voraussetzungen der Richtlinie
2009/65/EG erfiillen und/oder auslandische Invest-
mentvermogen, die die Voraussetzungen der Richt-
linie 2009/65/EG entsprechend erfiillen,

2. andere Investmentvermaogen,

— diein ihrem Sitzland nach Rechtsvorschriften
zugelassen wurden, die sie einer wirksamen of-
fentlichen Aufsicht zum Schutz der Anleger un-
terstellen, und ausreichende Gewahr fiir eine
befriedigende Zusammenarbeit zwischen der
Aufsichtsbehorde in deren jeweiligem Sitzland
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und der CSSF bzw. der Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht besteht, und

— bei denen das Schutzniveau des Anlegers dem
Schutzniveau eines Anlegers in ein Investment-
vermogen, das der Richtlinie 2009/65/EG ent-
spricht, gleichwertig ist und bei denen insbe-
sondere die Vorschriften fiir die getrennte Ver-
wahrung der Vermégensgegenstande, die Kre-
ditaufnahme, die Kreditgewahrung und die
Leerverkaufe von Wertpapieren und Geldmarkt-
instrumenten bestehen, die den Anforderungen
der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, und

— bei denen die Geschaftstatigkeit Gegenstand
von Jahres- und Halbjahresberichten ist, die
es erlauben, sich ein Urteil liber das Vermaogen
und die Verbindlichkeiten, die Ertrage und die
Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden,
und

— bei denen die Anteile ohne eine Begrenzung der
Zahl der Anteile angeboten werden und die An-
leger das Recht zur Riickgabe der Anteile haben.

3. in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte In-
vestmentvermogen im Sinne des § 218 KAGB ("Ge-
mischte Investmentvermégen") und/oder EU-In-
vestmentvermogen und/oder auslandische Invest-
mentvermogen, die die Voraussetzungen fiir "Ge-
mischte Investmentvermaogen" entsprechend erfiil-
len,

(insgesamt die "Zielfonds" genannt).

8.2 Anlagegrenzen

Fiir den Fonds gelten die nachfolgend angefiihrten An-
lagegrenzen unter Berlcksichtigung vom ehemaligen
CSSF-Zirkular 02/80. Bei der Korrektur der Folgen, die sich
aus der Nichteinhaltung der Anlagerestriktionen ergeben,
wird die Verwaltungsgesellschaft CSSF-Zirkular 24/856
anwenden.

a) Bei der Anlage in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente
und OTC-Derivate:

1. Es werden mehr als 25 % des Nettofondsvermo-
gens in Aktien und ahnliche Kapitalbeteiligungen
bzw. Zielfonds mit Aktien und ahnlichen Kapital-
beteiligungen investiert;

2. Esdirfen bis zu 49 % des Nettofondsvermogens in

Geldmarktinstrumente angelegt werden; b)

3. Esdiirfen nach dem Grundsatz der Risikostreuung
bis zu 100 % des Nettofondsvermogens in Wertpa-
pieren verschiedener Emissionen angelegt werden,
die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Ge-
bietskorperschaften, von einem Mitgliedstaat der
OECD oder von internationalen Organismen offent-
lich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehre-
re EU-Mitgliedstaaten angehoren, begeben oder
garantiert werden, sofern diese Wertpapiere im

Rahmen von mindestens sechs verschiedenen
Emissionen begeben worden sind, wobei die Wert-
papiere aus ein und derselben Emission 30 % des
Nettofondsvermogens des Fonds nicht tiberschrei-
ten diirfen; die aktuell giiltigen Sanktionslisten sind
dabei zu beriicksichtigen.

4. Es durfen maximal 20 % des Nettofondsvermogens
in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ein und
desselben Emittenten angelegt werden;

5. Es dirfen nicht mehr als 20 % der verbrieften Rech-
te derselben Art ein und desselben Emittenten er-
worben werden.

6. Das Ausfallrisiko bei Geschaften des Fonds mit
OTC-Derivaten darf folgende Satze nicht iiber-
schreiten:

— 20 % des Fondsvermogens, wenn die Gegenpar-
tei ein Kreditinstitut ist, das seinen Sitz in ei-
nem EU-Mitgliedsstaat hat oder Aufsichtsbe-
stimmungen unterliegt, die nach Auffassung der
CSSF oder der Bundesanstalt flir Finanzdienst-
leistungsaufsicht den Anforderungen des Ge-
meinschaftsrechts gleichwertig sind;

— 10 % des Fondsvermogens in allen anderen Fal-
len.

7. Der Anteil der fiir Rechnung des Fonds gehaltenen
Derivate darf 30 Prozent des Wertes des Fonds
nicht ibersteigen, wobei Derivate nach Ziffer 8.1.d)
auf diese Grenze nicht angerechnet werden. Deriva-
tive Instrumente konnen sowohl zu Absicherungs-
als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Die in den vorstehenden Punkten (4) und (5) aufge-
flihrten Beschrankungen sind nicht auf verbriefte
Rechte gemaR des vorstehenden Punktes (3) an-
wendbar,.

8. Mindestens 25 % des Aktivvermdgens (die Hohe
des Aktivvermogens bestimmt sich nach dem
Wert der Vermogensgegenstande des Fonds ohne
Beriicksichtigung von Verbindlichkeiten) des
Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S.
d. § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die
nach diesem Verwaltungsreglement fiir das
Fondsvermogen erworben werden konnen. Dabei
konnen die tatsachlichen Kapitalbeteiligungsquo-
ten von Zielfonds beriicksichtigt werden.

Bankguthaben

Der Fonds kann flissige Mittel im Sinne von Ziffer 8.1.b)
und c) in Héhe von bis zu 49 % seines Nettofondsver-
mogens halten. Der Fonds wird keinen bestimmten
Mindestanteil seines Vermogens in Bankguthaben,
Geldmarktinstrumenten und anderen liquiden Mitteln
halten.

Die fliissigen Mittel konnen auch auf eine andere Wah-
rung als die des Fonds lauten.
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Bei der Verwahrstelle und gegebenenfalls anderen
Kreditinstituten konnen jeweils nicht mehr als 20 %
des Wertes des Fondsvermogens als Bankguthaben ge-
halten werden.

In sonstige Anlageinstrumente im Sinne des § 198 KAGB
darf maximal 20 % des Wertes des Fonds angelegt wer-
den.

Zielfonds

1. Der Fonds darf bis zu 100 % des Nettofondsvermo-
gens in unter vorstehender Ziffer 8.1.g) (1) aufge-
fiihrten Zielfonds ("OGAW") anlegen. In einen ein-
zelnen OGAW darf der Fonds maximal 80 % des
Nettofondsvermogens anlegen.

2. Der Fonds darf maximal 20 % seines Vermogens in
einen einzelnen der unter vorstehender Ziffer 8.1.g)
(2) oder (3) aufgefiihrten Zielfonds anlegen. Handelt
es sich bei einem solchen Zielfonds um einen Um-
brella-Fonds, darf der Fonds mehr als 50 % des
Zielfonds nur dann erwerben, wenn diese Investi-
tion weniger als 50 % des Wertes des Vermogens
des gegenstandlichen Fonds betragt.

3. Fir den Fonds diirfen Anteile an Zielfonds, die vor-
stehend unter 8.1.g) (1) und (2) aufgefiihrt sind, nur
dann erworben werden, wenn jeder dieser Ziel-
fonds nach seinen Anlagebedingungen, der Satzung
bzw. des Gesellschaftsvertrags seinerseits insge-
samt hochstens 10 % des Wertes seines Vermogens
in Anteilen an anderen Zielfonds anlegen darf.

4. Fir den Fonds diirfen Anteile an Zielfonds, die vor-
stehend unter 8.1.g) (3) aufgefiihrt sind, nur dann
erworben werden, wenn jeder dieser Zielfonds nach
seinen Anlagebedingungen, der Satzung bzw. des
Gesellschaftsvertrags nicht in Anteile oder Aktien
an anderen Investmentvermogen anlegen darf. Dies
gilt nicht fiir unter 8.1.g) (3) aufgefiihrte Zielfonds,
die die Anforderungen des § 219 Absatz 3 KAGB
erfillen.

5. Generell kann es bei dem Erwerb von Anteilen an
Zielfonds zur Erhebung einer Verwaltungsvergiitung
oder sonstiger Geblihren auf der Ebene der Ziel-
fonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Ziel-
fonds anlegen, die einer Verwaltungsvergiitung von
mehr als 2,5 % unterliegen.

6. Erwirbt der Fonds Anteile an Zielfonds, die unmit-
telbar oder mittelbar von derselben Verwaltungs-
gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft ver-
waltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft
durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherr-
schung oder durch eine wesentliche direkte oder
indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Ver-
waltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft
fir die Zeichnung oder den Riickkauf von Anteilen
der Zielfonds durch den Fonds keine Ausgabeauf-
schlage und Riicknahmeaufschlage berechnen.

7. Der Jahresbericht und der Halbjahresbericht ent-
halten Angaben liber den Betrag der Ausgabeauf-
schlage und Riicknahmeabschlage, die dem Fonds-
vermogen im Berichtszeitraum fiir den Erwerb und
die Riicknahme von Anteilen an Zielfonds berech-
net worden sind sowie iUber die Hohe der Vergi-
tung, die dem Fondsvermdgen von der Verwal-
tungsgesellschaft selbst oder einer anderen Ver-
waltungsgesellschaft oder einer anderen Gesell-
schaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch
eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsver-
giitung fiir die im Fondsvermogen gehaltenen
Zielfonds-Anteile berechnet wurde.

8. Jeder Teilfonds eines Zielfonds mit mehreren Teil-
fonds ist als eigenstandiger Zielfonds anzusehen,
unter der Bedingung, dass diese Teilfonds Dritten
gegeniiber nicht gesamtschuldnerisch fiir Verpflich-
tungen der verschiedenen Teilfonds haften.

9. Es kann bei der Investition in Anteile von Zielfonds
auch in Investmentvermaogen investiert werden, bei
denen die Riicknahme der Anteile Beschrankungen
unterliegt.

8.3 Anlagebeschrankungen

a)

b)

d)

e)

f)

g

Fiir den Fonds dirfen keine Anteile von Venture Capi-
tal-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds sowie von
Hedgefonds und Immobilienfonds erworben werden.

Der Fonds investiert nicht direkt in illiquide Finanzan-
lagen wie z. B. Rohstoffe und Immobilien.

Fiir den Fonds diirfen keine Anteile von in der Bundes-
republik Deutschland aufgelegten Investmentvermo-
gen im Sinne des § 220 KAGB ("Sonstige Investmentver-
mogen") und/oder EU-Investmentvermogen und/oder
auslandische Investmentvermogen, die die Vorausset-
zungen flir Sonstige Investmentvermogen entspre-
chend erfiillen, erworben werden.

Fiir den Fonds diirfen keine physischen Edelmetalle
oder Zertifikate hieriiber oder unverbriefte Darlehens-
forderungen erworben werden.

Zu Lasten des Fonds diirfen weder Kredite gewahrt
noch flr Dritte Burgschaftsverpflichtungen eingegan-
gen werden.

Physische Leerverkaufe von Wertpapieren, Geldmarkt-
instrumenten und Anteilen von Investmentanteilen
diirfen nicht getatigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverstandnis
der Verwahrstelle weitere Anlagebeschrankungen vor-
nehmen, um den Bedingungen in jenen Landern zu
entsprechen, in denen Aktien vertrieben werden bzw.
vertrieben werden sollen.

Der Fonds nimmt kein Fremdkapital zu Hebelzwecken
auf. Lediglich zur Zwischenfinanzierung von kurzfristi-
gen Liquiditatsengpdssen in Hohe von max. 20 % des
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Nettoinventarwertes kann Fremdkapital bei Drittban-
ken erstklassiger Bonitat, die auf diese Art Geschaft
spezialisiert sind, oder bei der Verwahrstelle aufge-
nommen werden, wenn die Bedingungen der Kredit-
aufnahme marktiiblich sind. Da es sich nur um kurz-
fristige Kredite handeln darf, sind die damit verbunde-
nen Risiken jedoch gering. Soweit es sich nicht um eine
valutarische Uberziehung handelt bedarf die Kreditauf-
nahme der Zustimmung der Verwahrstelle zu den Dar-
lehensbedingungen. Die Verwahrstelle hat der Kredit-
aufnahme zuzustimmen, wenn diese den genannten
Anforderungen entspricht und mit den einschlagigen
Gesetzesvorschriften und mit dem Verwaltungsregle-
ment Ubereinstimmt.

Die zum Fonds gehorenden Vermogensgegenstande
diirfen nicht verpfandet oder sonst belastet, zur Siche-
rung libereignet oder zur Sicherung abgetreten wer-
den, es sei denn, es werden Kredite im Sinne des vor-
stehenden Buchstaben (h) aufgenommen, einem Drit-
ten Optionsrechte eingeraumt oder Finanzterminkon-
trakte, Devisenterminkontrakte, Swaps oder ahnliche
Geschafte abgeschlossen.

Weitere Anlagebeschrankungen des Fonds werden im
Anhang beschrieben.

Wenn die vorstehenden prozentualen Beschrankungen
auf andere Weise als durch Anlageentscheidungen
tiberschritten werden, muss es vornehmliches Ziel des
Fonds sein, diese Situation unter Beriicksichtigung der
Interessen der Investoren zu beseitigen.

8.4 Sonstige Techniken und Instrumente

a) Allgemeine Bestimmungen

Zur effizienten Verwaltung des Fondsvermogens oder
zum Laufzeiten- oder Risiko-Management des Fonds-
vermogens kann der Fonds Derivate sowie sonstige
Techniken und Instrumente verwenden.

Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung
von Derivaten, so miissen die Bedingungen und Gren-
zen der Anlagepolitik des Fonds eingehalten werden.
Die Verwaltungsgesellschaft handelt OTC-Derivate nur
mit Kreditinstituten oder Anlagegesellschaften, die
einer behordlichen Aufsicht unterliegende Institute der
Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden
und die die Verwaltungsgesellschaft gemaR ihres Risi-
ko-Management-Verfahrens fiir geeignet halt. Insbe-
sondere miissen die Gegenparteien ihren Sitz in einem
Mitgliedsstaat der Europdischen Union oder einem Mit-
gliedsstaat der OECD haben, und ein Investment Grade
Rating einer anerkannten Rating-Agentur vorweisen.
Mit Gegenparteien ohne Rating kann gehandelt werden
wenn deren Bonitat von der Verwaltungsgesellschaft
entsprechend eingestuft wurde. Informationen zu den
verwendeten Gegenparteien kdnnen jederzeit bei der
Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Des Weiteren
sind die Bestimmungen unter Artikel 8.5 betreffend

c)

Risiko-Management-Verfahren bei Derivaten zu be-
riicksichtigen. Derivate konnen zu Absicherungs- und/
oder Anlagezwecke genutzt werden, wie im betreffen-
den Anhang weiter beschrieben.

Unter keinen Umstanden darf der Fonds bei den mit
Derivaten sowie sonstigen Techniken und Instrumen-
ten verbundenen Transaktionen von den im Anhang
genannten Anlagezielen abweichen.

Wertpapierdarlehen, Wertpapierpensionsgeschafte

Der Fonds wird keine Wertpapierleih-, Pensions- und
Rickkaufgeschafte tatigen.

Sicherheitenverwaltung

Der Fonds akzeptiert in Zusammenhang mit OTC-
Derivaten folgende Sicherheiten mit den dazu gehori-
gen maximalen Anrechnungsbetragen:

Collateral Typ Erlaubte Anrech-
Wahrung nungsbetra
g
(hochstens)
Geldbetrage EUR, USD, 100 %
GBP
Staatsanleihen, die von Mitglie- EUR, USD, 99,5 %
dern der Eurozone sowie von GBP, CAD,
Schweden, Australien, Kanada, AUD
USA, UK begeben wurden.
Long-Term Rating (S&P) mindes-
tens AA- oder aquivalent, Clear-
stream-fahig, Restlaufzeit kleiner
als 1)ahr
Staatsanleihen, die von Mitglie- EUR, USD, 98 %
dern der Eurozone sowie von GBP, CAD,
Schweden, Australien, Kanada, AUD
USA, UK begeben wurden.
Long-Term Rating (S&P) mindes-
tens AA- oder aquivalent, Clear-
stream-fahig, Restlaufzeit zwi-
schen 1 Jahren und 5 Jahren
Staatsanleihen, die von Mitglie- EUR, USD, 96 %
dern der Eurozone sowie von GBP, CAD,
Schweden, Australien, Kanada, AUD

USA, UK begeben wurden.
Long-Term Rating (S&P) mindes-
tens AA- oder dquivalent, Clear-
stream-fahig, Restlaufzeit groer
als 5 Jahre

Die Verwaltungsgesellschaft hat fiir den Fonds eine
Collateral Policy implementiert, die auf alle als Sicher-
heiten entgegengenommene Arten von Vermogensge-
genstanden abgestimmt ist und nachstehende Krite-
rien erfullt:

a) Liquiditat: Alle entgegengenommenen Sicherheiten,
die keine Barmittel sind, sollten hochliquide sein
und zu einem transparenten Preis auf einem regu-
lierten Markt oder innerhalb eines multilateralen
Handelssystems gehandelt werden, damit sie kurz-
fristig zu einem Preis verauBert werden kénnen, der
nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewer-
tung liegt.
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b) Bewertung: Entgegengenommene Sicherheiten soll-
ten mindestens borsentaglich anhand von Markt-
preisen gemaRk den in Abschnitt "Berechnung des
Nettoinventarwertes" aufgefuhrten Grundsatzen
bewertet werden. Vermogenswerte, die eine hohe
Preisvolatilitat aufweisen, sollten nur als Sicherheit
akzeptiert werden, wenn geeignete konservative
Bewertungsabschlage (Haircuts) angewandt wer-
den.

c) Bonitat des Emittenten: Der Emittent der Sicherhei-
ten, die entgegengenommen werden, sollte eine
hohe Bonitat aufweisen.

d) Korrelation: Die vom Fonds entgegengenommenen
Sicherheiten sollten von einem Rechtstrager ausge-
geben werden, der von der Gegenpartei unabhan-
gig ist und keine hohe Korrelation mit der Entwick-
lung der Gegenpartei aufweist.

e) Diversifizierung der Sicherheiten (Anlagekonzentra-
tion): Bei den Sicherheiten ist auf eine angemesse-
ne Diversifizierung in Bezug auf Lander, Markte und
Emittenten zu achten. Das Kriterium der angemes-
senen Diversifizierung im Hinblick auf die Emitten-
tenkonzentration wird als erfiillt betrachtet, wenn
der Fonds von einer Gegenpartei bei der effizienten
Portfolioverwaltung oder bei Geschaften mit OTC-
Derivaten einen Sicherheitenkorb (Collateral Bas-
ket) erhalt, bei dem das maximale Exposure gegen-
liber einem bestimmten Emittenten 30 % des Netto-
inventarwertes entspricht. Wenn ein Fonds unter-
schiedliche Gegenparteien hat, sollten die ver-
schiedenen Sicherheitenkorbe aggregiert werden,
um die 30 %-Grenze fiir das Exposure gegeniiber
einem einzelnen Emittenten zu berechnen. Abwei-
chend von diesem Unterpunkt kann der Fonds
vollstandig durch verschiedene Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente besichert werden, die von
einem oben in der Tabelle genannten Mitgliedstaat,
einer oder mehrerer seiner Gebietskorperschaften,
einem Drittstaat oder einer internationalen Einrich-
tung offentlich-rechtlichen Charakters, der mindes-
tens ein Mitgliedstaat angehort, begeben oder ga-
rantiert werden. In diesem Fall soll der Fonds Wert-
papiere halten, die im Rahmen von mindestens
sechs verschiedenen Emissionen begeben worden
sind, wobei die Wertpapiere aus einer einzigen
Emission 30 % des Nettoinventarwertes des Fonds
nicht liberschreiten sollten.

f) Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenver-
waltung, z. B. operationelle und rechtliche Risiken,
sind durch das Risiko-Management zu ermitteln, zu
steuern und zu mindern.

g) Entgegengenommene Sicherheiten sollten in Fallen
von Rechtslibertragungen von der Verwahrstelle
des Fonds verwahrt werden. Flr andere Arten von
Sicherheitsvereinbarungen konnen die Sicherheiten

d)

e)

von einem Dritten verwahrt werden, der einer Auf-
sicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in
keinerlei Verbindung steht.

h) Falls Vermogensgegenstande im Zusammenhang
mit Derivaten an Dritte libertragen werden, steht es
im Ermessen des Dritten, wie dieser die
Vermogensgegenstande verwahrt.

i) Der Fonds sollte die Moglichkeit haben, entgegen-
genommene Sicherheiten jederzeit ohne Bezug-
nahme auf die Gegenpartei oder Genehmigung
seitens der Gegenpartei zu verwerten.

j) Entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-
cash Collateral) sollten nicht verduBert, neu an-
gelegt oder verpfandet werden.

Erhaltenes Collateral sowie neu angelegte Barsicher-
heiten miissen angemessen diversifiziert sein. Die all-
gemeinen Risikohinweise beziiglich Markt-, Kredit-,
Kontrahenten- und Liquiditatsrisiko beziehen sich
gleichermaRBen auf wiederangelegte Barsicherheiten.

Total Return Swaps

Total Return Swaps konnen die Entwicklung einzelner
Wertpapiere oder einzelner Indizes oder von Korben
von Wertpapieren oder Indizes 1:1 abbilden. Alle Arten
von Vermogensgegenstanden des Fonds konnen Ge-
genstand von Total Return Swaps sein. Die maximale
Hebelwirkung aus dem Einsatz von Total Return Swaps
und die erwartete tatsachliche Hebelwirkung aus dem
Einsatz von Total Return Swaps ist dem fondspezifi-
schen Anhang zu entnehmen. Die Zusammensetzung
der den Total Return Swaps unterliegenden Baskets
wird ausschlieBlich von der Verwaltungsgesellschaft
bestimmt und kann jederzeit bei der Verwaltungsge-
sellschaft erfragt werden.

Bei Total Return Swap-Transaktionen, die immer unter
Berlicksichtigung der Best Execution Policy des Fonds
abgeschlossen werden, konnen dem Fonds direkte und
indirekte Kosten entstehen, z. B. Handelskosten. Diese
Kosten werden durch den Fonds getragen und an den
jeweiligen, von dem Fonds und Assenagon unabhangi-
gen, Kontrahenten gezahlt. Die verbleibenden Ertrage
flieRen vollstandig dem Fonds zu.

Finanzindizes

Informationen zu den jeweils aktuell verwendeten Fi-
nanzindizes, deren Konstituenten, Berechnung und
Umgewichtungsfrequenz sowie ggf. durch die Umge-
wichtung innerhalb der Indizes entstehenden Kosten
konnen jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft an-
gefragt werden.

Der Fonds kann, sofern und soweit dies im fondsspezi-
fischen Anhang benannt ist, auf unterschiedliche Weise
(i) von der Wertentwicklung eines Index als Referenz-

wert profitieren, oder (ii) derartige Indizes als Grundla-
ge zur Messung der Wertentwicklung des Fonds nutzen.
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In diesem Zusammenhang wird die Verwaltungsgesell-
schaft stets dafiir Sorge tragen, dass sie im Rahmen
des fondsspezifischen Anhangs nur solche Indizes oder
Referenzwerte verwenden wird, die

(i) im Sinne der Vorgaben des Artikel 3 der Bench-
mark-Verordnung (EU/2016/1011, die "Benchmark-
Verordnung") als Index bzw. als Referenzwert gel-
ten und

(ii) von einem Administrator im Sinne der Benchmark-
Verordnung bereitgestellt werden, der auf der von
der ESMA im Sinne des Artikel 36 der Benchmark-
Verordnung gefiihrten Liste der Administratoren
und Referenzwerte registriert ist:
https:/ /registers.esma.europa.eu/publication/;
oder

(iii) Indizes oder Referenzwerte,

a) die nichtin den Anwendungsbereich der Bench-
mark-Verordnung fallen und bspw. nur fiir inter-
ne Zwecke, wie zur Berechnung des relativen
VaR im Rahmen des Risiko-Managements eines
Fonds, verwendet werden; oder

b) die von einer Ausnahmeregelung der Bench-
mark-Verordnung Gebrauch machen konnen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen schriftlichen Plan
aufgestellt, in dem die zu ergreifenden MaRnahmen darge-
legt werden, wenn ein Referenzwert sich wesentlich andert
oder nicht mehr bereitgestellt wird. Dieser Plan wird den
Investoren auf Anfrage kostenlos zur Verfiigung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft bestatigt, dass der Fonds
stets auch im Rahmen der Nachbildung eines Index eine
eigenstandige Anlagepolitik verfolgen wird, in der die Ver-
waltungsgesellschaft oder ein ggf. fiir den Fonds bestellter
Investment Manager in der Lage ist, im Interesse der An-
leger des Fonds von der allzu engen Nachbildung des je-
weiligen Indizes oder Referenzwertes abzuweichen, so
dass es sich nicht um ein so genanntes "closet-tracking"
oder "/ndexschmusen" im Sinne der Aussage der ESMA
vom 2. Februar 2016 "Supervisory work on potential closet
index tracking" (vgl. auch das Communiqué der CSSF vom
28. Juli 2017 hierzu), handelt.

8.5 Risiko-Management-Verfahren

Im Rahmen des Fonds wird ein Risiko-Management-Ver-
fahren eingesetzt, welches es der Verwaltungsgesellschaft
ermoglicht, das mit den Anlagepositionen des Fonds ver-
bundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtri-
sikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu iiberwachen
und zu messen. Im Hinblick auf OTC-Derivate ("Over-the-
Counter"-Derivate) wird in diesem Zusammenhang ein
Verfahren eingesetzt, welches eine prazise und unabhan-
gige Bewertung des Wertes der OTC-Derivate ermaglicht.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt fiir den Fonds sicher,
dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Ge-
samtnettowert des Fondsportfolios nicht iberschreitet.
Bei der Berechnung dieses Risikos werden der Marktwert

der jeweiligen Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpar-
tei, kiinftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist
der Positionen beriicksichtigt.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt das Gesamtrisiko
des Fonds gemaB dem CSSF-Rundschreiben 11/512 vom
30. Mai 2011 und den ESMA Leitlinien 10-788 vom 28. Juli
2010. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Bestimmung
des Gesamtrisikos auf der Grundlage der Methode des An-
satzes fiir Verbindlichkeiten, des Ansatzes des relativen
Value at Risk (VaR) oder des Ansatzes des absoluten VaR
ermitteln. Die fiir den Fonds angewendete Methode wird
im Anhang aufgefiihrt.

Wenn fiir den Fonds das Gesamtrisiko nach der Methode
des Ansatzes des relativen oder des absoluten VaR be-
stimmt wird, wird das erwartete Ausmal der Hebelwirkung
sowie die Moglichkeit eines hoheren AusmaRBes an Hebel-
wirkung im Anhang angegeben. Das erwartete Ausmald der
Hebelwirkung wird gemaR den Anforderungen des CSSF-
Rundschreibens 11/512 bestimmt und die jeweilige Metho-
de, welche zur Bestimmung der Hebelwirkung verwendet
wird, im Anhang aufgefiihrt.

Wenn der Fonds den Ansatz des relativen VaR als Methode
verwendet, werden im Anhang zusatzlich die Informatio-
nen iiber das Referenzportfolio erlautert.

Artikel 9 - Anteile
Alle Anteile des Fonds haben die gleichen Rechte.

Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher
Weise an Ertrdagen, Kursgewinnen und am Liquidationser-
los des Fonds oder ihrer jeweiligen Anteilsklasse berech-
tigt.

Artikel 10 - Ausgabe und Form von Anteilen
10.7Ausgabe von Anteilen

Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert des Fonds gemaR
Artikel 13 des Verwaltungsreglements des entsprechenden
Bewertungstags inklusive eines allfalligen Ausgabeauf-
schlags und einer ggf. anfallenden
Verwasserungsschutzgebiihr in Hohe von bis zu 1 %. Die
Zahlung des Ausgabepreises hat innerhalb

des im Anhang des Verkaufsprospektes festgelegten Zeit-
raums nach dem einschlagigen Bewertungstag zu erfolgen.

Ein Rechenbeispiel fiir die Ermittlung des Ausgabepreises
stellt sich wie folgt dar:
Nettoinventarwert pro Anteil: 100,0 EUR
+ Verwasserungsschutzgebiihr (z.B.1%): 1,0 EUR
+ Ausgabeaufschlag (z.B. 2 %): 2,0 EUR
Ausgabepreis: 103,0 EUR

Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Vertriebsstel-
len und/oder der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Eine
ggf. anfallende Verwasserungsschutzgebiihr wird
zugunsten des Fonds erhoben. Der Ausgabeaufschlag kann
sich um Gebiihren oder andere Belastungen erhéhen, die
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in den jeweiligen Vertriebslandern anfallen. Falls die
Gesetze eines Landes niedrigere Ausgabeaufschlage
vorschreiben, konnen die in jenem Land beauftragten
Vertriebsstellen die Anteile mit dem dort hochstzulassigen
Ausgabeaufschlag verkaufen. Abweichend von dem im
Anhang genannten Hochst-Ausgabeaufschlag kann die
Vertriebsstelle und/oder die Verwaltungsgesellschaft
abweichende, geringere Ausgabeaufschlage erheben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit uneingeschrankt
zur Ausgabe von Anteilen befugt.

Der Erstausgabetag und ggf. die Erstzeichnungsphase fiir
den neu errichteten Fonds wird von der Verwaltungsge-
sellschaft festgelegt und im Anhang angegeben. Die Ver-
waltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen vor
dem Auflegungstermin beschlieRen, das Angebot des
Fonds zuriickzuziehen. Ferner behalt sich die Verwaltungs-
gesellschaft das Recht vor, die Ausgabe und den Verkauf
von Anteilen jederzeit einzustellen oder tibermaRig hohe
Anteilszeichnungen abzulehnen, soweit diese sich negativ
auf die Einhaltung der Anlagestrategie auswirken konnten
und damit eine schadigende Wirkung auf bestehende An-
leger nicht auszuschlieBen ware. In beiden Fallen werden
Investoren, die bereits einen Zeichnungsantrag gestellt
haben, ordnungsgemaR informiert und bereits liberwiese-
ne Zeichnungsbetrage werden zurlickgezahlt. In diesem
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass diese Be-
trage bis zur Riickiiberweisung nicht verzinst werden. Die
Verwaltungsgesellschaft kann des Weiteren bestimmen,
dass nach der Erstzeichnung keine Anteile des Fonds mehr
ausgegeben werden.

Folgezeichnungen werden nur an solchen Bewertungsta-
gen abgerechnet wie im Anhang beschrieben.

Die Mindestanlagebetrage bei Erst- und Folgezeichnungen
konnen je nach Anteilsklasse unterschiedlich sein. Die Ver-
waltungsgesellschaft behalt sich das Recht vor, nach eige-
nem Ermessen und unter Beriicksichtigung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung von Anlegern gegebenenfalls
auf Vorschriften in Bezug auf Mindestanlagebetrage bei
Erst- und Folgezeichnungen zu verzichten.

Soweit Ausschiittungsbetrage und/oder Riicknahmepreise
unmittelbar zum Erwerb von Anteilen des Fonds oder ei-
nes anderen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten
Fonds verwendet werden, kann ein von der Verwaltungs-
gesellschaft festgelegter Wiederanlagerabatt gewahrt wer-
den.

Der Ausgabepreis ist innerhalb der im Anhang festgelegten
Zeitspanne an die Verwahrstelle in der Wahrung des Fonds
oder der entsprechenden Anteilsklasse zahlbar.

Die Anteile werden unverziiglich nach Eingang des Ausga-
bepreises bei der Verwahrstelle in der von der Verwal-
tungsgesellschaft festgelegten und im Anhang beschrie-
benen Form ausgegeben.

Zeichnungsantrage sind gemaR den Bestimmungen des
Artikels 17 zu entrichten.

10.2 Form der Anteile

Die Anteile konnen als Inhaber- und/oder Namensanteile
in Form von Einzelurkunden verbrieft werden. Inhaberan-
teile werden durch CFF-Verfahren (Central Facility for
Funds) bei Clearstream Luxembourg ausgegeben. Sofern
Namensanteile ausgegeben werden, werden diese von der
Register- und Transferstelle in das Anteilsregister einge-
tragen. In diesem Zusammenhang werden den Anteilsin-
habern Bestatigungen betreffend die Eintragung in das
Anteilsregister an die im Anteilsregister angegebene
Adresse zugesandt. Ein Anspruch auf Auslieferung effek-
tiver Stiicke besteht weder bei der Ausgabe von Inhaber-
anteilen noch bei der Ausgabe von Namensanteilen. Die
Arten der Anteile werden im Anhang zum Verkaufspros-
pekt angegeben.

Anteilsinhaber konnen im Rahmen der jeweiligen gesetzli-
chen Vorschriften Anteile des Fonds direkt oder indirekt
tiber einen Nominee zeichnen. Anteilsinhaber, die von ei-
nem Nominee Gebrauch machen, konnen jederzeit bean-
tragen, anstelle des Nominees selbst als Anteilsinhaber

in das Anteilsregister eingetragen zu werden.

Soweit rechtlich zulassig, wird der Nominee die Anteile in
eigenem Namen aber fiir Rechnung des Anteilsinhabers
zeichnen und halten. Der Nominee wird dem Anteilsinha-
ber eine Bestatigung liber die Zeichnung zusenden.

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tat-
sache hin, dass jeglicher Anleger seine Anlegerrechte in
ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds nur dann
geltend machen kann, wenn der Anleger selber und mit
seinem eigenen Namen in dem Anteilsinhaberregister des
Fonds eingeschrieben ist. In den Fallen, wo ein Anleger
tiber eine Zwischenstelle in den Fonds investiert hat, wel-
che die Investition in ihrem Namen aber im Auftrag des
Anlegers unternimmt, kdnnen nicht unbedingt alle Anle-
gerrechte unmittelbar oder vollstandig durch den Anleger
gegen den Fonds geltend gemacht werden. Anlegern wird
geraten, sich liber Ihre Rechte zu informieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann eine oder mehrere An-
teilsklassen ausgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrie-
ben. Die Anteilsklassen konnen sich im Hinblick auf die
Gebiihrenstruktur, die Mindestanlagebetrage, die Aus-
schuttungspolitik, die von den Anlegern zu erfiillenden
Voraussetzungen, die Referenzwahrung oder sonstige be-
sondere Merkmale, die jeweils von der Verwaltungsgesell-
schaft bestimmt werden, unterscheiden. Der Nettoinven-
tarwert je Anteil wird fur jede ausgegebene Anteilsklasse
einzeln berechnet.

Bruchteile von Anteilen partizipieren anteilig an den et-
waigen Ausschiittungen und etwaigen Liquidationserldsen.
Anteilsbruchteile konnen mit bis zu drei Dezimalstellen
ausgegeben werden.

Artikel 11 - Beschrankungen der Ausgabe von Anteilen

Ein Angebot von in diesem Verwaltungsreglement be-
schriebenen Anteilen ist im Rahmen eines offentlichen
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Vertriebs nur in solchen Landern zulassig, in denen eine
Vertriebszulassung besteht und kann nur an Investoren
erfolgen, die nicht als unzulassige Investoren oder als
Privatanleger im Hoheitsgebiet Luxemburg qualifizieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Eigentum an Antei-
len personenbezogen beschranken oder verhindern, wenn
das Eigentum nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft
dem Fonds schaden konnte oder einen VerstoR gegen lu-
xemburgische oder auslandische Gesetze oder Rechtsvor-
schriften darstellen konnte oder wenn der Fonds hier-
durch den Gesetzen (beispielsweise den Steuergesetzen)
eines anderen Staates als Luxemburg unterworfen sein
konnte.

Insbesondere sind die Anteile nicht fiir den Vertrieb in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Biirger
bestimmt. Als in den USA steuerpflichtige natiirliche Per-
sonen werden beispielsweise diejenigen betrachtet, die

a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheits-
gebiete geboren wurden,

b) eingebiirgerte Staatsangehdrige sind (z. B. Green Card
Holder)

c) im Ausland als Kind eines Staatsangehérigen der USA
geboren wurden,

d) ohne Staatsangehdriger der USA zu sein, sich iiberwie-
gend in den USA aufhalten oder

e) mit einem Staatsangehorigen der USA verheiratet sind.

Als in den USA steuerpflichtige juristische Personen wer-
den beispielsweise betrachtet

a) Gesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter
den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des
District of Columbia gegrundet wurden,

b) eine Gesellschaft oder Personengesellschaft, die unter
einem "Act of Congress" gegriindet wurde, oder

c) ein Pensionsfonds, der als US Trust gegriindet wurde.

Darliber hinaus sind die Anteile nicht fiir den Vertrieb an
folgende Investoren (sog. "Unzuldssige Investoren") be-
stimmt:

a) spezifizierte US-Personen (sog. "Specified US Per-
sons"),

b) nicht teilnehmende auslandische Finanzinstitute (sog.
"Non-Participating Foreign Financial Institutions" oder
"Non-Participating FFIs") und

c) passive nicht finanzielle auslandische juristische Per-
sonen mit einem oder mehreren wesentlichen ameri-
kanischen Eigentiimern (sog. "Non-Financial Foreign
Entities" oder "NFFEs" with one or more substantial
US Owners),

jeweils gemal dem IGA zwischen Luxemburg und den USA
oder nach den FATCA-Bestimmungen.

Vertriebsstellen, die als Nominee agieren, miissen FATCA-
konform sein, z. B. als "Reporting FFI", "Non-Reporting FFI"
gemal einem Modell 1 1GA, "Participating FFI", "Registered
Deemed Compliant FFI", "Non-Registering Local Bank"

oder "Restricted Distributor" gemaR dem IGA oder nach
den FATCA-Bestimmungen. Sollte sich der Status der Ver-
triebsstelle andern, hat sie dies der Verwaltungsgesell-
schaft innerhalb von 90 Tagen schriftlich mitzuteilen.

Ferner darf der Fonds im Hoheitsgebiet Luxemburg nur
an Personen vertrieben werden, wenn diese als professio-
nelle Anleger gemaR Anhang Il der Richtlinie 2014/65/EU
oder als geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie
2014/65/EU und Richtlinie 2006/73/EG qualifizieren. An
Privatanleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU ("Pri-
vatanleger") darf der Fonds im Hoheitsgebiet Luxemburg
nicht vertrieben werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem
Ermessen einen Zeichnungsantrag entweder ganz oder
nur teilweise zuriickweisen. Des Weiteren kann die Verwal-
tungsgesellschaft jederzeit Anteile gegen Zahlung des
Riicknahmepreises zuriickkaufen, die von Investoren
gehalten werden, welche vom Erwerb oder vom Besitz von
Anteilen ausgeschlossen sind.

Artikel 12 - Faire Behandlung der Anteilsinhaber

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass alle Anteils-
inhaber des Fonds in vergleichbaren Situationen gleich
behandelt werden. Sollte die Verwaltungsgesellschaft in
Bezug auf den Fonds besondere Absprachen mit bestimm-
ten Anteilsinhabern — soweit nach Luxemburger Recht zu-
lassig - eingehen (z. B. durch Nebenabreden), werden den
Anteilsinhabern des Fonds, die sich in derselben rechtli-
chen und wirtschaftlichen Situation befinden, dieselben
Vereinbarungen angeboten.

Artikel 13 - Bewertung von Vermogenswerten und Berechnung
des Nettoinventarwertes

a) Bewertung der Vermbgenswerte des Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft ist fiir die Bewertung der
Vermogenswerte des Fonds unter Einhaltung des Arti-
kels 17 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 zustandig. Sofern
dies in dem Anhang vorgesehen ist, konnen externe
Bewerter bestellt werden.

Die Wertermittlung der Vermogenswerte des Fonds ist
innerhalb der Verwaltungsgesellschaft von der Portfo-
lioverwaltung und von der Vergiitungspolitik funktional
getrennt und erfolgt unabhangig.

b) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Wert eines Anteils (der "Nettoinventarwert") wird
von der Zentralverwaltung unter der Verantwortung
der Verwaltungsgesellschaft fiir den Fonds, in der be-
treffenden Fondswahrung zu jedem Bewertungstag
berechnet, jedoch mindestens zweimal monatlich. Die
Ermittlung des Nettoinventarwertes ist innerhalb der
Verwaltungsgesellschaft von der Portfolioverwaltung
und von der Vergiitungspolitik funktional getrennt und
erfolgt unabhangig. Die Verwaltungsgesellschaft kann
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auf Kosten des Fonds einen unabhangigen und qualifi-
zierten Dritten mit der Plausibilisierung des Nettoin-
ventarwertes bzw. einzelner Vermogenswerte beauftra-
gen. Bei Fehlern bei der Berechnung des Nettoinven-
tarwertes wird die Verwaltungsgesellschaft CSSF-Zir-
kular 24/856 anwenden.

Der Bewertungstag wird im Anhang fiir den Fonds be-
stimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach freiem
Ermessen zusatzliche Bewertungstage festlegen.

Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Anteile
des Fonds wird der Wert des zu dem Fonds gehoren-
den Vermogens abzuglich der Verbindlichkeiten des
Fonds an jedem Bewertungstag ermittelt ("Nettofonds-
vermoégen") und durch die Anzahl der sich am Bewer-
tungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds ge-
teilt. Der Nettoinventarwert je Anteil kann auf Anwei-
sung der Verwaltungsgesellschaft auf den nachsten
vollen Betrag auf- oder abgerundet werden.

Das Nettofondsvermogen wird nach folgenden Grundsat-
zen berechnet:

a)

b)

c)

Vermogenswerte, die an einer Borse amtlich notiert
sind, werden zum letzten verfugbaren Kurs bewertet.
Wenn ein Vermdgenswert an mehreren Borsen notiert
ist, ist der letzte verfligbare Kurs an jener Borse maR-
gebend, die der Hauptmarkt fiir diesen Vermégenswert
ist.

Vermogenswerte, die nicht an einer Borse notiert sind,
die aber an einem anderen geregelten, anerkannten,
flir das Publikum offenen und ordnungsgemaR funktio-
nierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und
nicht hoher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung
sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft fur den
bestmoglichen Kurs halt, zu dem die Vermogenswerte
verkauft werden konnen.

Sofern ein Vermogenswert nicht an einer Borse oder
auf einem anderen geregelten Markt notiert oder ge-
handelt wird oder sofern fiir Vermogenswerte, welche
an einer Borse oder auf einem anderen Markt wie vor-
erwahnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse ent-
sprechend den Regelungen in a) oder b) den tatsachli-
chen Marktwert der entsprechenden Vermogenswerte
nicht angemessen widerspiegeln, werden diese Vermo-
genswerte zum jeweiligen VerauBerungswert bewertet,
wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten von Wirtschafts-
priufern nachprifbaren Bewertungsregeln festlegt.

Die auf Vermogenswerte entfallenden anteiligen Zin-
sen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im
Kurswert ausdriicken.

Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die
nicht an Borsen oder anderen organisierten Markten
gehandelt werden, wird gemaR den Richtlinien der Ver-
waltungsgesellschaft auf einer konsistent fiir alle ver-

f)
g

schiedenen Arten von Vertragen angewandten Grund-
lage festgestellt. Der Liquidationswert von Futures
oder Optionen, welche an Borsen oder anderen organi-
sierten Markten gehandelt werden, wird auf der Grund-
lage der letzten verfiigharen Abwicklungspreise solcher
Vertrage an den Borsen oder organisierten Markten,
auf welchen diese Futures oder Optionen vom Fonds
gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, For-
ward oder eine Option an einem Tag, fiir welchen der
Netto-Inventarwert bestimmt wird, nicht liquidiert wer-
den kann, wird die Bewertungsgrundlage fiir einen sol-
chen Vertrag von der Geschaftsfiihrung in angemesse-
ner und verniinftiger Weise bestimmt.

Swaps werden zum Barwert (Present Value) bewertet.

Fliissige Mittel werden zu deren Nennwert zuziiglich
anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder konnen zum je-
weiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt,
ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzins-
titut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwal-
tungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu
jeder Zeit kiindbar sind und dass im Falle einer Kiindi-
gung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs ent-
spricht.

Anteile an Investmentstrukturen werden zum letzten
festgestellten und erhaltlichen Nettoinventarwert be-
wertet. Falls flir Investmentanteile die Riicknahme aus-
gesetzt ist oder keine Riicknahmepreise festgelegt
werden, werden die Anteile ebenso wie alle anderen
Vermogenswerte zum jeweiligen VerauRerungswert
bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach
Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrschein-
lich errechenbaren VerauBerungswertes festlegt.

Alle nicht auf die Fondswahrung lautenden Vermo-
genswerte werden zum letzten verfligbaren Devisen-
kurs in die betreffende Fondswahrung umgerechnet.
Gewinne oder Verluste aus Devisentransaktionen wer-
den hinzugerechnet oder abgesetzt.

Samtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Ver-

mogenswerte werden zu ihrem angemessenen Verdu-

Berungswert bewertet, wie dieser nach Treu und Glau-
ben von der Verwaltungsgesellschaft und nach einem

von ihr festgelegten Verfahren bestimmt wird.

Optionsrechte und Terminkontrakte, die zum Handel
an einer Borse zugelassen oder in einem anderen or-
ganisierten Markt einbezogen sind, werden mit den
jeweils zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden
Borsen oder Markte bewertet.

OTC-Derivate werden auf Basis einer von der Verwal-
tungsgesellschaft unter Beriicksichtigung der Grund-
satze von Treu und Glauben und allgemein anerkann-
ter, von Wirtschaftspriifern nachpriifbarer, Bewer-
tungsmethoden bewertet.

m) Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermdgens-

werte, beschrankt Gibertragbare Wertpapiere und Wert-
papiere, fiir die keine Marktnotierung vorhanden ist,
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werden aufgrund von Notierungen von Handlern oder
von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Kursser-
vice bewertet oder wenn solche Preise nicht erhaltlich
sind oder falls diese Preise nicht marktgerecht sind,
zum Fair Value, der in gutem Glauben entsprechend
den von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Ver-
fahren ermittelt wird, angesetzt.

Der Wert von nicht in der Fondswahrung ausgewiesenen
Vermogenswerten und Verbindlichkeiten wird zu dem in
Luxemburg am jeweiligen Bewertungstag giiltigen Wech-
selkurs in die Fonds- oder ggf. Anteilsklassenwahrung
umgerechnet. Sollten kein Wechselkurs an diesem Tag
verfligbar sein, wird der Wechselkurs nach Treu und Glau-
ben durch die Verwaltungsgesellschaft oder gemall dem
von ihr festgelegten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann in ihrem Ermessen die
Verwendung einer anderen Bewertungsmethode gestatten,
wenn sie der Meinung ist, dass diese Bewertung den Ver-
kehrswert eines Vermogenswertes des Fonds besser ref-
lektiert. Diese Methode wird dann durchgehend ange-
wendet.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass
der ermittelte Nettoinventarwert an einem bestimmten
Bewertungstag den tatsachlichen Wert der Anteile des
Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung
des Nettoinventarwertes betrachtliche Bewegungen an
den betreffenden Borsen und/oder Markten gegeben hat,
kann die Verwaltungsgesellschaft beschlieBen, den Netto-
inventarwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter
diesen Umstanden werden alle fiir diesen Bewertungstag
eingegangenen Antrage auf Zeichnung und Riicknahme auf
der Grundlage des Nettoinventarwertes eingeldst, der un-
ter Beriicksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glau-
ben aktualisiert worden ist.

Das Nettofondsvermdégen wird gegebenenfalls um Aus-
schittungen reduziert, die an die Investoren des Fonds
gezahlt werden.

Wurden Anteilsklassen gebildet, erfolgt die daraus resul-
tierende Anteilswertberechnung nach den vorstehend auf-
gefiihrten Kriterien fiir jede Anteilsklasse getrennt. Die Zu-
sammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt jedoch
immer fiir den gesamten Fonds.

Artikel 14 - Einstellung der Ausgabe und der Riicknahme von
Anteilen und der Berechnung des Nettoinventarwertes

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermachtigt, die Berech-
nung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe und die
Riicknahme von Anteilen zeitweilig einzustellen, wenn und
solange Umstande vorliegen, die diese Aussetzung erfor-
derlich machen.

Dies ist insbesondere, aber nicht ausschlieBlich, der Fall:

a) wahrend der Zeit, in welcher eine Borse oder ein ande-
rer geregelter, anerkannter, dem Publikum offener und
ordnungsgemaR funktionierender Markt, an dem ein

wesentlicher Teil der Vermogenswerte des Fonds no-
tiert ist oder gehandelt wird, geschlossen ist (auBer an
gewohnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der
Handel an dieser Borse oder auf diesem Markt ausge-
setzt oder eingeschrankt wurde;

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft tiber
Vermogenswerte des Fonds nicht verfiigen kann oder
es fiir diese unmoglich ist, den Gegenwert der Anlage-
kaufe oder -verkaufe frei zu transferieren oder die Be-
rechnung des Nettoinventarwertes ordnungsgemaf
durchzufiihren; und/oder

c) wahrend einer Zeit, in welcher die gewéhnlich verwen-
deten Kommunikationsmittel oder Hilfsmittel fiir die
Nettoinventarwertberechnung des Fonds oder fiir die
Kursberechnung an den Borsen oder auf den Markten,
an/auf denen ein wesentlicher Teil der Vermogenswer-
te des Fonds notiert ist/gehandelt wird, unterbrochen
sind; oder

d) wenn die Preise fur Investitionen aus anderen Griinden
nicht umgehend oder genau zu bestimmen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft unterrichtet die Investoren
ordnungsgemaR liber die Aussetzung. Investoren, die ei-
nen Antrag auf Zeichnung oder Riicknahme von Anteilen
eingereicht haben, fur welche die Nettoinventarwerter-
mittlung ausgesetzt wurde, werden unverziiglich iber den
Anfang und - sofern moglich — das voraussichtliche Ende
der Aussetzungsperiode unterrichtet. Im Falle der Ausset-
zung der Ausgabe von Anteilen des Fonds kann die Verwal-
tungsgesellschaft auf Wunsch der Anleger beschlieBen,
dass Anteile aus Rucknahmen von bestehenden oder neu-
en Anlegern liber einen Sekundarmarkt erworben und ver-
kauft werden konnen. Der Preis von am Sekundarmarkt
gehandelten Anteilen hangt u. a. von Marktangebot und
-nachfrage und anderen Faktoren wie den vorherrschen-
den Bedingungen fiir die Finanzmarkte und Unternehmen
sowie wirtschaftlichen und politischen Bedingungen ab.
Dariiber hinaus konnen bei derartigen Auftragen fiir Antei-
le Kosten entstehen, auf die die Verwaltungsgesellschaft
keinen Einfluss hat.

Artikel 15 - Riicknahme von Anteilen

Die Anleger sind berechtigt, an jedem Bewertungstag

(wie in Artikel 13 des Verwaltungsreglements definiert) die
Riicknahme ihrer Anteile zu dem im Verwaltungsreglement
festgelegten Riicknahmepreis und zu den dort bestimmten
Bedingungen zu verlangen. Der Riicknahmepreis kann sich
um einen Riicknahmeabschlag, der fiir alle Riicknahmean-
trage, die an einem gewissen Bewertungstag abgerechnet
werden, identisch ist und dessen maximale Hohe im
Anhang festgelegt ist, und um eine ggf. anfallende
Verwasserungsschutzgebiihr in Hohe von bis zu 1 %
verringern. Der Riicknahmeabschlag wird zu Gunsten der
Vertriebsstellen und/oder der Verwaltungsgesellschaft,
die Verwasserungsschutzgebiihr zugunsten des Fonds
erhoben.
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Ein Rechenbeispiel fiir die Ermittlung des Riicknahmeprei-
ses stellt sich wie folgt dar:

Nettoinventarwert pro Anteil: 100,0 EUR
- Verwdsserungsschutzgebiihr (z.B.1%) 1,0 EUR
- Riicknahmeabschlag (z.B. 2 %): 2,0 EUR
Ricknahmepreis: 97,0 EUR

Etwaige Riicknahmeantrage gelten ausnahmslos als
rechtsverbindlich und unwiderruflich. Dem Antrag sind
alle erforderlichen Unterlagen im Hinblick auf die Riick-
nahme sowie ggf. ausgegebene Anteilsscheine beizufiigen.

Riicknahmepreis ist der Nettoinventarwert des Fonds ge-
maR Artikel 13 des Verwaltungsreglements des entspre-
chenden Bewertungstags abziiglich eines allfalligen Riick-
nahmeabschlags und einer ggf. anfallenden
Verwasserungsschutzgebiihr. Die Zahlung des
Riicknahmepreises erfolgt innerhalb des im Anhang
festgelegten Zeitraums nach dem einschlagigen
Bewertungstag bzw. nach dem Tag, an welchem samtliche
erforderlichen Unterlagen bei der Zentralverwaltung
eingegangen sind, je nachdem, welches der spatere
Zeitpunkt ist.

Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet,
wie keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere, von der Verwahrstelle
nicht beeinflussbare Umstande die Uberweisung des
Riicknahmepreises in das Land des Antragstellers ver-
bieten oder einschranken.

Der Riicknahmepreis wird in der Referenzwahrung des
Fonds ausgezahlt. Der Riicknahmepreis kann den zum
Zeitpunkt der Zeichnung oder des Kaufs gezahlten Preis
unter- oder iiberschreiten.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit, nach freiem
Ermessen und insbesondere unter den Voraussetzungen
der in Artikel 11 aufgefiihrten Bestimmungen, Anteile zu-
ruckkaufen. In diesem Fall ist der Anleger zur Riickgabe

verpflichtet.

Sofern die Zahl oder der gesamte Nettovermogenswert
von Anteilen, welche durch einen Anteilsinhaber gehalten
werden, nach dem Antrag auf Riicknahme unter das Min-
destnettofondsvermogen sinkt, welches von der Verwal-
tungsgesellschaft im Anhang festgelegt wurde, kann die
Verwaltungsgesellschaft bestimmen, dass dieser Antrag
als Antrag auf Riicknahme des gesamten Anteilsbesitzes
des Anteilsinhabers im behandelt wird.

Die Verwaltungsgesellschaft fuhrt in Abhangigkeit von u. a.
der Anteilsinhaberstruktur, der konkreten im Fonds be-
findlichen Anlageinstrumente und der Riicknahme-Volati-
litat regelmaBig, mindestens aber monatlich, einen Test
zur Bestimmung der Liquiditat des Fonds durch. Die dabei
ermittelte Liquiditatsquote spiegelt das Verhaltnis von
liquiden Vermogenswerten zu dem gesamten Vermogen
des Fonds wider. Die von der Verwaltungsgesellschaft
angestrebte Liquiditatsquote fiir den Fonds betragt 20 %,
wobei diese unter auBerordentlichen Umstanden auch

niedriger sein kann. Zusatzlich fiihrt die Verwaltungsge-
sellschaft regelmaRig, mindestens aber monatlich, Liqui-
ditats-Stresstests durch, um die Auswirkung verschiedener
Szenarien auf die Liquiditat des Fonds zu analysieren und
bei Bedarf die vorhandene Liquiditat im Fonds zu erhohen.

Verlangerung der Riickgabefristen

Die Verwaltungsgesellschaft kann gemaR den gesetzlichen
und aufsichtsrechtlichen Vorgaben die Riickgabefristen fiir
Riicknahmeauftrage verlangern (,Verlangerung der
Riickgabefristen”). Die Verlangerung umfasst
ausschlieBlich den Zeitraum zwischen Eingang und
Ausfiihrung eines Riicknahmeauftrags; der
Abwicklungsprozess ist nicht eingeschlossen. Die
Rucknahmefrequenz des Fonds bleibt unberiihrt.

Die MaBBnahme kann aktiviert werden, wenn
aulergewohnliche Marktbedingungen oder ein erheblicher
Ruckgabeiiberhang vorliegen oder wenn dies im Interesse
der Anleger erforderlich ist. Dauer und Umfang der
Verlangerung werden nach pflichtgemalRem Ermessen
festgelegt und konnen bei veranderten Marktbedingungen
verkurzt oder erneut verlangert werden. Die Verlangerung
kann als feste zusatzliche Frist oder durch Festlegung
eines Stichtags vor dem Riicknahmetermin ausgestaltet
werden.

Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet, ob die Verlange-
rung auch flir bereits eingereichte, jedoch noch nicht
ausgefiihrte Riicknahmeauftrage gilt. Im Aktivierungsfall
werden der Verlangerungszeitraum und der neue Aus-
flihrungszeitpunkt fiir alle Anleger auf der Internetseite
der Verwaltungsgesellschaft bekannt gemacht. Zusatzlich
werden jene Anleger, die einen Riicknahmeauftrag erteilt
haben, von der Transferstelle informiert.

Die Verlangerung der Riickgabefristen dient dem Schutz
der Anleger sowie der geordneten Liquidation von Ver-
mogenswerten und wird gemaR den internen Richtlinien
zum Liquiditdtsmanagement angewendet.

Soft Closing

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermachtigt, die Ausgabe,
die Riicknahme und den Umtausch von Anteilen des Fonds
dem Transaktionsvolumen nach zu begrenzen, wenn und
solange Umstande vorliegen, die diese Begrenzung erfor-
derlich machen, insbesondere bei mangelnder Liquiditat
auf den Finanzmarkten. Die Verwaltungsgesellschaft un-
terrichtet die Anleger ordnungsgeman liber das Soft Clos-
ing. Im Falle der Begrenzung der Ausgabe von Anteilen des
Fonds kann die Verwaltungsgesellschaft auf Wunsch der
Anleger beschlieBen, dass Anteile aus Riicknahmen von
bestehenden oder neuen Anlegern liber einen Sekundar-
markt erworben und verkauft werden konnen. Der Preis
von am Sekundarmarkt gehandelten Anteilen hangt u. a.
von Marktangebot und -nachfrage und anderen Faktoren
wie den vorherrschenden Bedingungen fiir die Finanz-
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markte und Unternehmen sowie wirtschaftlichen und po-
litischen Bedingungen ab. Dariiber hinaus konnen bei der-
artigen Auftragen fiir Anteile Kosten entstehen, auf die die
Verwaltungsgesellschaft keinen Einfluss hat.

Umtausch von Anteilen

Der Anleger kann vorbehaltlich der Erfiillung der jeweili-
gen Zulassungskriterien seine Anteile am Fonds ganz oder
teilweise bei der Verwaltungsgesellschaft in Anteile einer
anderen Anteilsklasse oder eines anderen Fonds, welcher
von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, umtau-
schen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Beschrankungen
und Bedingungen hinsichtlich des Rechts auf und der Hau-
figkeit von Umwandlungen festlegen. Der Umtausch erfolgt
auf der Grundlage des Nettoinventarwertes (ggf. zuziiglich
eines etwaigen Ausgabeaufschlages und ggf. einer
Verwasserungsschutzgebiihr) der Anteilsklasse bzw. des
jeweiligen Fonds, welcher am nachsten Bewertungstag
nach Eingang des Umtauschantrages berechnet wird. Es
kann hierbei eine Umtauschprovision zugunsten der
Vertriebsstelle und auf die - falls vorhanden - im Anhang
hingewiesen wird und ggf. eine
Verwasserungsschutzgebiihr in Hohe von bis zu 1 %
zugunsten des Fonds erhoben werden,.

Artikel 16 - Ubertragung der Anteile

Anteile des Fonds sind frei auf Investoren, die nicht als
unzuldssige Investoren oder als Privatanleger im Hoheits-
gebiet Luxemburg gelten, Uibertragbar. Eine Ubertragung
von Anteilen ist nicht wirksam, sofern der Kaufer oder
Ubertragungsempfanger sich nicht schriftlich verpflichtet,
die Bedingungen und Bestimmungen des Zeichnungs-
scheines einzuhalten.

Uber Anteile kann demnach nicht wirksam verfiigt werden,
wenn infolge der Verfiigung Anteile von Investoren gehal-
ten wiirden, die als Unzulassige Investoren oder als Privat-
anleger im Hoheitsgebiet Luxemburg gelten.

Artikel 17 - Entgegennahme von Zeichnungs- und Riicknah-
meantragen

Im Rahmen der im fondsspezifischen Anhang aufgefiihr-
ten Beschrankungen und/oder Bedingungen, kénnen die
Zeichnungs- und/oder Riicknahmeantrage von der Zen-
tralverwaltung und auch von den Vertriebs- und Unterver-
triebsstellen entgegengenommen werden. Zeichnungs-
und Riicknahmeantrage werden sowohl als Stiick- als auch
Betrags-Order getatigt, es sei denn, der entsprechende
Anhang enthalt eine gegenteilige Bestimmung.

Vollstandig ausgefiillte Zeichnungs-, Umtausch- und Riick-
nahmeantrage, werden entsprechend der im fondsspezi-
fischen Anhang des Verkaufsprospektes dargestellten
Order-Annahmevorschrift abgerechnet.

Die vollstandigen Zeichnungs- und Riicknahmebedingun-
gen sind uber die Verwahrstelle oder die jeweiligen Ver-
triebs- oder Untervertriebsstellen erhaltlich.

Es ist sichergestellt, dass Zeichnungs- und Riicknahmean-
trage nur zu einem noch nicht bekannten Nettoinventar-
wert aufgegeben werden konnen.

Nach Bearbeitung des Zeichnungs- bzw. Riicknahmean-
trags wird von der Verwaltungsgesellschaft eine Auftrags-
bestdtigung auf einem dauerhaften Datentrager erstellt
und an den Anleger libersendet, sofern dies nicht bereits
durch die Vertriebsstelle oder eine Untervertriebsstelle
erfolgt ist.

Artikel 18 - Kosten des Fonds

Fiir die Verwaltung des Fonds erhalt die Verwaltungsge-
sellschaft ein Entgelt, dessen konkrete Hohe im Anhang
ersichtlich ist.

Dariiber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft fiir die

Verwaltung des Fondsvermogens ein taglich berechnetes
und jahrlich bezahltes erfolgsbezogenes Entgelt erhalten.
Sofern einschlagig, findet dies Erwahnung im Anhang.

Diese Honorare werden grundsatzlich auf der Grundlage
des Nettofondsvermdégens taglich abgegrenzt und be-
rechnet und riickwirkend ausbezahlt. AuBerdem werden
dem Fonds entstandene Auslagen und Spesen in Rech-
nung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds folgende
Kosten belasten:

a) alle Steuern, die auf Vermogenswerte, Ertrage und
Aufwendungen des Fonds erhoben werden;

b) das Entgelt fiir die Verwaltungsgesellschaft sowie ein
etwaiges erfolgsbezogenes Entgelt;

c) das Entgelt der Verwahrstelle, Zentralverwaltung, der
Zahlstelle und etwaiger sonstiger Dienstleister sowie
deren Bearbeitungsgebiihren und bankiibliche Spesen;

d) (bliche Courtage und Bankgebiihren insbesondere Ef-
fektenprovisionen, die fir Geschafte mit Wertpapieren
und sonstigen Vermogenswerten des Fondsvermaogens
sowie mit Wahrungs- und Wertpapiersicherungsge-
schaften anfallen oder eine Index Management Fee;

e) die Kosten des Rechnungswesens, der Buchfiihrung
und der Errechnung des Nettoinventarwertes sowie
dessen Veroffentlichung;

f) die Kosten fiir Beratung, die der Verwaltungsgesell-
schaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im
Interesse der Investoren des Fonds handeln;

g) die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit
der Griindung des Fonds, Errichtungskosten, an etwai-
gen Lizenzinhaber oder Berechnungsagenten zu ent-
richtende Gebiihren, die Kosten einer etwaigen Bor-
sennotierung oder -registrierung im In- und Ausland
sowie Versicherungspramien, Zinsen und Maklerkos-
ten;
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h) samtliche Druckkosten fiir eventuelle Anteilsscheine
(Mantel und Bogen);

i) die Honorare des Wirtschaftspriifers sowie die Kosten
der steuerlichen Priifung und des steuerlichen Repor-
tings des Fonds;

j) die Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung und
Veroffentlichung des Verwaltungsreglements sowie an-
derer Dokumente, die den Fonds betreffen, einschliel3-
lich etwaigen Anmeldungen zur Registrierung, Prospek-
te oder schriftliche Erlauterungen bei samtlichen Re-
gistrierungsbehorden und Bérsen (einschlieBlich 6rt-
licher Wertpapierhandlervereinigungen), welche im Zu-
sammenhang mit dem Fonds oder dem Anbieten der
Anteile vorgenommen werden miissen;

k) die Druck- und Vertriebskosten der Rechenschafts-
und Jahresberichte sowie die Kosten eines etwaigen
Reportings fiir die Investoren in allen notwendigen
Sprachen sowie Druck- und Vertriebskosten von samt-
lichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche
gemaR den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen
der genannten Behorden notwendig sind;

) die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit
regulatorischen Anforderungen wie z. B. AIFMD Report-
ing, FATCA, EMIR, Solvency Il, VAG Reporting, CRD, MiFID
Il (beispielsweise Beauftragung Dritter zur Bereitstel-
lung vertriebsrelevanter Daten), Geldwasche- und
Steuervorschriften;

m) Kosten fiir die Bereitstellung von Analysematerial
oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein
oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige
Vermogenswerte oder in Bezug auf die Emittenten
oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten
oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten
Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer
Hohe von 0,1 % des durchschnittlichen
Nettoinventarwertes des Fondsvermogens in der
Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende
eines jeden Monats errechnet wird;

n) Kosten und Service Gebiihren fiir das Listing auf
Fondsplattformen;

0) die Kosten des Collateral Managements, die im Rah-
men des OTC-Derivatehandels anfallen sowie sonstige
Kosten, die im Rahmen des OTC-Derivatehandels
anfallen;

p) die Kosten der fiir die Investoren bestimmten Verof-
fentlichungen;

q) die Gebiihren der etwaigen Reprasentanten des Fonds
im Ausland;

r) die Kosten fiir Organisation und Abhalten von Anlage-
ausschusssitzungen;

s) einen angemessenen Anteil an Kosten fiir die Werbung
und an solchen, welche direkt im Zusammenhang mit
dem Anbieten und den Verkauf von Anteilen anfallen

sowie etwaigen Vergiitungen an die mit dem Anbieten
der Anteile beauftragten Dienstleister;

t) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem
Halten und der VerauBerung von Vermogensgegen-
standen entstehen, insbesondere Due-Diligence-Auf-
wendungen im Zusammenhang mit potenziellen Inves-
titionen, bankiibliche Spesen fiir Transaktionen in
Wertpapieren und sonstigen Vermogenswerten und
Rechten des Fonds und deren Verwahrung, die bank-
tiblichen Kosten fiir die Verwahrung von auslandischen
Wertpapieren im Ausland;

u) Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewertung
des Fondsvermogens entstehen;

v) die Transaktionskosten der Ausgabe und gegebenen-
falls Riicknahme von Anteilen;

w) alle regelmaBig anfallenden Verwaltungskosten des
Fonds, insbesondere die Kosten fiir die Einberufung
und Durchfiihrung der Versammlungen der Anteilsin-
haber, falls anwendbar, des Anlageausschusses, ande-
rer Gremien des Fonds;

x) die Auslagen fiir Barmittelverwaltung sowie Werbungs-
und Versicherungskosten, Zinsen, Bankgebiihren, Devi-
senumtauschkosten und Porto-, Telefon-, Fax, und Te-
lexgeblhren;

y) etwaige Kosten fiir die Beurteilung des Fonds durch
national und international anerkannte Rating-Agen-
turen;

z) Proxy-Voting-Kosten und sonstige im Zusammenhang
mit Abstimmungen an Hauptversammlungen entste-
hende Kosten;

aa)Sowie samtliche anderen Verwaltungsgebiihren und
-kosten und dem Fonds entstandene Auslagen und
Spesen.

Alle Gebiihren und Kosten verstehen sich zuziiglich ggf.
anfallender Mehrwertsteuer.

Alle Kosten und Entgelte werden zuerst den laufenden Er-
tragen, dann den Netto-Kapitalgewinnen und zuletzt dem
Nettofondsvermogen angerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich jedoch vor, einige
der vorgenannten Kosten nicht dem Fonds zu belasten,
sondern direkt aus dem Vermogen der Verwaltungsgesell-
schaft zu tragen. Nahere Regelungen hierzu finden sich im
Anhang.

Die Kosten, Vergiitungen, Abgaben und auBerordentlichen
Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit einer be-
stimmten Anteilsklasse entstehen, werden der entspre-
chenden Anteilsklasse zugeordnet.

Die Kosten, Vergiitungen, Abgaben und auBerordentliche
Aufwendungen, welche nicht einer bestimmten Anteils-
klasse zuzuordnen sind, werden der entsprechenden An-
teilsklasse im Verhaltnis des Nettovermogens der entspre-
chenden Anteilsklasse belastet.
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Die Kosten fiir die Griindung des Fonds und die Erstaus-
gabe von Anteilen konnen liber einen Zeitraum von hochs-
tens fiinf Jahren abgeschrieben werden. Wurde die
Abnahme von Anteilen flir einen mehrjahrigen Zeitraum
im Sinne von § 304 KAGB vereinbart, so wird von jeder der
flir das erste Jahr vereinbarten Zahlungen hochstens ein
Drittel fiir die Deckung von Kosten verwendet werden, die
restlichen Kosten werden auf alle spateren Zahlungen
gleichmaRig verteilt.

Fiir jede Aktienklasse des Fonds wird eine Gesamtkosten-
quote berechnet, die auf Zahlen des vorangegangenen Ge-
schaftsjahres basiert. In dieser Gesamtkostenquote sind
Kosten, Gebiihren und Aufwendungen enthalten; eine et-
waige erfolgsabhangige Vergiitung sowie die anfallenden
Transaktionskosten — mit Ausnahme der Transaktionskos-
ten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl nicht beriick-
sichtigt.

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt keine Riickvergiitungen
aus den an die Verwahrstelle oder Dritten aus dem Fonds-
vermogen gezahlten Verglitungen oder Aufwandserstat-
tungen. Ein wesentlicher Teil der Vergiitungen, welche aus
dem Fondsvermogen an die Verwaltungsgesellschaft ge-
leistet werden, wird fiir Vergiitungen an Vermittler auf den
Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.

Neben den vorstehenden Vergilitungen zur Verwaltung des
Fonds werden weitere Verwaltungsvergiitungen fiir die im
Fonds gehaltenen Anteile an Zielfonds berechnet. Die vor-
stehenden Kosten, Geblihren Steuern und sonstigen Aus-
gaben, die dem Fonds belastet werden oder dem Anleger
beim Erwerb von Anteilen am Fonds entstehen, fallen auch
beim Erwerb von Anteilen an Zielfonds durch den Fonds
an und sind mittelbar oder unmittelbar auch von den An-
legern des Fonds zu tragen.

Der Anleger tragt daruber hinaus einen etwaigen Ausga-
beaufschlag, der 3 % des Nettoinventarwertes pro Anteil
nicht Uberschreiten darf. Ein Riicknahmeabschlag wird
nicht erhoben.

Artikel 19 - Rechnungsjahr und Wirtschaftspriifer

Das Rechnungsjahr des Fonds endet jahrlich zum 30. Sep-
tember, erstmals zum 30. September 2021. Das erste Jahr
ist ein kurzes Rechnungsjahr vom Erstausgabetag bis zum
30. September 2021.

Die Biicher der Verwaltungsgesellschaft und des Fondsver-
mogen werden durch einen unabhangigen, in Luxemburg
zugelassenen Wirtschaftspriifer kontrolliert, der von der
Verwaltungsgesellschaft bestellt wird.

Artikel 20 - Ausschiittungen

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt fiir den Fonds bzw.
die jeweilige Anteilsklasse, ob aus dem Fondsvermogen
grundsatzlich Ausschiittungen an die Investoren vorge-
nommen werden oder eine Thesaurierung erfolgt. Dies
findet Erwahnung im Anhang.

Im Falle von ausschiittenden Anteilen beabsichtigt die
Verwaltungsgesellschaft, Ausschiittungen auch tatsachlich
vorzunehmen. Die Ausschiittung erfolgt in den von der
Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit bestimmten
Abstdanden. Zur Ausschiittung konnen die ordentlichen
Ertrage aus Zinsen, Dividenden und/oder Termingeschaf-
ten abziiglich Kosten ("ordentliche Nettoertrage") sowie
netto realisierte Kursgewinne kommen. Ferner konnen die
nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur
Ausschiittung gelangen, sofern das Nettofondsvermogen
auf Grund der Ausschiittung nicht unter die vom Gesetz
vom 17. Dezember 2010 vorgesehene Mindestgrenze, die
zum Datum dieses Verwaltungsreglements EUR 1,25 Mil-
lionen betragt, sinkt. Auf Ertrage entfallende Teile des
Ausgabepreises fiir ausgegebene Anteile konnen zur
Ausschiittung herangezogen werden (Ertragsausgleichs-
verfahren).

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermachtigt Zwischenaus-
schittungen vorzunehmen.

Im Falle einer Ausschiittung in Form von Gratisanteilen
konnen eventuell verbleibende Bruchteile in bar ausbe-
zahlt oder gutgeschrieben werden. Ausschittungsbetrage,
die fiinf Jahre nach Veroffentlichung einer Ausschiittungs-
erklarung nicht geltend gemacht wurden, verfallen zu
Gunsten des betreffenden Fondsvermogens.

Es liegt jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft,
auch nach Ablauf von fiinf Jahren Ausschiittungsbetrage
zu Lasten des Fonds einzuldsen.

Artikel 21 - Inkrafttreten, Anderungen des
Verwaltungsreglements

Das Verwaltungsreglement des Fonds, welches den Be-
stimmungen der Gesetze vom 17. Dezember 2010 und vom
12. Juli 2013 entspricht, trat am 27. Februar 2026 in Kraft.

Ein Hinweis auf dessen Hinterlegung beim Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg wurde am 27. Februar
2026 im Recueil Electronique des Sociétés et Associations
veroffentlicht.

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsregle-
ment des Fonds jederzeit ganz oder teilweise andern.

Die Anderungen des Verwaltungsreglements des Fonds
treten nach Genehmigung durch die CSSF am Tag ihrer
Unterzeichnung in Kraft, sofern nicht anderes bestimmt
ist. Anderungen des Verwaltungsreglements werden beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinter-
legt. Des Weiteren wird ein Hinweis auf die jeweilige
Hinterlegung im Recueil Electronique des Sociéteés et
Associations veroffentlicht.

Artikel 22 - Veroffentlichungen

Der Ausgabepreis und der etwaige Riicknahmepreis der
Fondsanteile, die bisherige Wertentwicklung, das Verwal-
tungsreglement sowie der Verkaufsprospekt und die we-
sentlichen Anlegerinformationen sind jeweils bei der
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Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den
mit dem Anbieten der Anteile beauftragten Dienstleister
verflighar sowie unter www.assenagon.com abrufbar. Der
Ausgabepreis und der Riicknahmepreis des Fonds werden,
falls gesetzlich erforderlich oder von der Verwaltungsge-
sellschaft so bestimmt, jeweils in einer von der Verwal-
tungsgesellschaft bestimmten Tageszeitung jener Lander
veroffentlicht, in denen die Anteile 6ffentlich vertrieben
werden.

Spatestens sechs Monate nach Abschluss eines jeden Ge-
schaftsjahres des Fonds wird die Verwaltungsgesellschaft
einen gepriiften Rechenschaftsbericht in Lux GAAP zur
Verfligung stellen, der Auskunft tiber das Fondsvermaogen,
dessen Verwaltung und die erzielten Resultate gibt. Der
erste gepriifte Rechenschaftsbericht wird zum 30. Sep-
tember 2021 erstellt und bis spatestens 31. Marz 2022
veroffentlicht.

Spatestens zwei Monate nach Ende der ersten Halfte eines
jeden Geschaftsjahres des Fonds stellt die Verwaltungsge-
sellschaft einen ungepriften Halbjahresbericht in Lux
GAAP zur Verfligung, der Auskunft Giber das Nettofondsver-
mogen und dessen Verwaltung wahrend des entsprechen-
den Halbjahres gibt. Der erste ungepriifte Halbjahresbe-
richt wird zum 31. Marz 2021 erstellt und bis spatestens

31. Mai 2021 veroffentlicht.

Der Rechenschaftsbericht und alle Halbjahresberichte
des Fonds sind fiir die Anleger bei der Verwaltungsgesell-
schaft, der Verwahrstelle und jeder Zahlstelle kostenlos
erhaltlich und unter www.assenagon.com abrufbar.

Der Jahresbericht und Halbjahresbericht, die auf Grund-
lage der allgemein anerkannten luxemburgischen Rech-
nungslegungsvorschriften erstellt werden, werden im Ub-
rigen gemal Artikel 20 und Artikel 21 des Gesetzes vom
12. Juli 2013 u. a. folgende Informationen beinhalten:

a) den prozentualen Anteil an den Vermoégenswerte des
Fonds, der schwer zu liquidieren ist, und fiir den somit
besondere Regelungen gelten;

b) jegliche neuen Regelungen zur Verwaltung der Liqui-
ditat des Fonds;

c) das aktuelle Risikoprofil des Fonds und die von der
Verwaltungsgesellschaft zur Steuerung dieser Risiken
eingesetzten Risiko-Management-Systeme;

d) soweit zutreffend, die Gesamthdhe der Hebelfinanzie-
rung des Fonds; und

e) alle Anderungen zum maximalen Umfang, in dem die
Verwaltungsgesellschaft fiir Rechnung des Fonds He-
belfinanzierungen einsetzen kann, sowie etwaige Rech-
te zur Wiederverwendung von Sicherheiten oder sons-
tige Garantien, die im Rahmen der Hebelfinanzierung
gewahrt werden.

Dariiber hinaus liegen die nachstehend aufgefiihrten Un-
terlagen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft wahrend der
normalen Geschaftszeiten zur Einsicht vor:

a) die Satzung der Verwaltungsgesellschaft;

b) der Zentralverwaltungsvertrag ("Administration
Agreement" mit dem "Registrar and Transfer
Agency Schedule");

c) der Verwahrstellen- und Zahlstellenvertrag
("Depositary Agreement" mit den "Funds Transfer
Services Terms and Conditions").

Sofern die Verwaltungsgesellschaft einzelnen Anlegern
weitere Informationen uber z. B. die Zusammensetzung
des Fondsportfolios oder dessen Wertentwicklung tiber-
mittelt, wird sie diese Informationen grundsatzlich zeit-
gleich allen Anlegern des Fonds zur Verfiigung stellen.
Voraussetzung ist, dass ein Anleger bei der Verwaltungs-
gesellschaft eine Ubermittlung dieser Daten beantragt,
seine Anteilsinhaberschaft nachweist und eine Vertrau-
lichkeitsvereinbarung abschlief3t.

Mitteilungen an die Investoren werden, sofern gesetzlich
erforderlich, in Luxemburg in mindestens einer liberregio-
nalen Tageszeitung verdffentlicht, ansonsten unter
www.assenagon.com. Mitteilungen an die Investoren von
Anteilen, die in anderen Landern offentlich vertrieben
werden, werden unter www.assenagon.com oder gemal
den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben fiir diese Lan-
der veroffentlicht.

Die Informationen gemaR § 300 Absatz 4 KAGB werden den
Anlegern per dauerhaftem Datentrager libermittelt. Die
AlF-Verwaltungsgesellschaft veroffentlicht unter
www.assenagon.com die Anderungen, die sich in Bezug auf
die Haftung der Verwahrstelle ergeben.

Die Verwaltungsgesellschaft wird den Anteilsinhabern, be-
vor diese eine Investition in den Fonds tatigen, die in Arti-
kel 21 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 beschriebenen Infor-
mationen, sowie alle wesentlichen Anderungen dieser In-
formationen, zur Verfiigung stellen.

Artikel 23 - Auflosung und Verschmelzung des Fonds
23.1 Auflosung des Fonds

Der Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesell-
schaft aufgelost werden, wobei die Verwaltungsgesell-
schaft grundsatzlich als Liquidator fungiert. Eine Auflosung
erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fallen
und im Falle der Auflosung der Verwaltungsgesellschaft.
Sie wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
von der Verwaltungsgesellschaft im Recueil Electronique
des Sociétés et Associations und mindestens zwei Tages-
zeitungen veroffentlicht. Eine dieser Tageszeitungen muss
in Luxemburg herausgegeben werden. Wenn ein Tatbe-
stand eintritt, der zur Liquidation des Fonds fuihrt, wird
die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Riicknahme von
Anteilen des Fonds bleibt weiter moglich, wenn dabei die
Gleichbehandlung der Investoren gewahrleistet ist.

Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlds, abziiglich
der Liquidationskosten und -honorare, auf Anweisung
der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von
ihr oder der Verwahrstelle im Einvernehmen mit der Au-
fsichtsbehdrde ernannten Liquidatoren an die Investoren
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im Verhaltnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Liquida-
tionserlose, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens
von Investoren nicht eingefordert worden sind, werden,
soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet
und von der Verwahrstelle fiir Rechnung der berechtigten
Anteilsinhaber nach Abschluss des Liquidationsverfahrens
bei der Caisse des Consignations in Luxemburg gemafi
Artikel 146 des Gesetzes von 17. Dezember 2010 hinterlegt.
Diese Betrage verfallen, wenn sie nicht innerhalb der ge-
setzlichen Frist dort angefordert werden.

23.2 Verschmelzung

Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des
Verwaltungsrates unter Beachtung der gesetzlichen Be-
stimmungen beschlieRen, den Fonds in einen anderen
Fonds, welcher von der gleichen oder einer anderen Ver-
waltungsgesellschaft verwaltet wird, zu verschmelzen. Die
Verschmelzung kann u. a. in folgenden Fallen beschlossen
werden:

a) sofern das Nettofondsvermdgen an einem Bewertungs-
tag unter das im Anhang genannte Mindestnettofonds-
vermogen fallt, da dann eine wirtschaftliche Verwal-
tung des Fonds nicht mehr gewahrleistet ist; oder

b) sofern es wegen einer wesentlichen Anderung im wirt-
schaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursa-
chen wirtschaftlicher Rentabilitat nicht als 6konomisch
sinnvoll erscheint, den Fonds weiter zu verwalten.

Die Durchfiihrung der Verschmelzung vollzieht sich wie ei-
ne Auflosung des einzubringenden Fonds und eine gleich-
zeitige Ubernahme samtlicher Vermégensgegenstinde
durch den aufnehmenden Fonds.

Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmel-
zung des Fonds wird den betroffenen Anteilsinhabern ge-

maR den Bestimmungen des Verwaltungsreglements mit-

geteilt.

Die Investoren des einzubringenden Fonds haben wahrend
eines Monats das Recht, ohne Kosten die Riicknahme aller
oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlagigen Nettoin-
ventarwert zu verlangen. Die Anteile der Investoren, wel-
che die Riicknahme ihrer Anteile nicht verlangt haben,
werden auf der Grundlage des Nettoinventarwertes an
dem Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung durch An-
teile des aufnehmenden Fonds ersetzt. Gegebenenfalls
erhalten die Investoren einen Spitzenausgleich.

Artikel 24 - Verjahrung

Forderungen der Anleger gegen die Verwaltungsgesell-
schaft oder die Verwahrstelle verjahren fiinf Jahre nach
Entstehung des Anspruchs. Unberiihrt bleibt die in Artikel
23.1 enthaltene Regelung. Die Vorlegefrist fiir Ertrags-
scheine betragt fiinf Jahre ab Datum der veroffentlichten
Ausschittungserklarung.

Es liegt jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft,
auch nach Ablauf der Vorlegungsfrist vorgelegte Ertrags-
scheine zu Lasten des Fonds einzuldsen.

Artikel 25 - Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertrags-
sprache

In diesem Verkaufsprospekt abgegebene Erklarungen ba-
sieren auf den im GroBherzogtum Luxemburg zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Verkaufsprospektes geltenden
Gesetzen und der gegenwartigen Rechtspraxis und unter-
liegen Anderungen dieser Gesetze und Gepflogenheiten.

Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt dem lu-
xemburgischen Recht. Rechtsstreitigkeiten, welche zwi-
schen Investoren, der Verwaltungsgesellschaft und der
Verwahrstelle im Zusammenhang mit dem Verkaufspros-
pekt, dem Verwaltungsreglement des Fonds oder dem
Zeichnungsschein entstehen konnen unterliegen der Ge-
richtsbarkeit des sachlich zustandigen Gerichts des Be-
zirks Luxemburg-Stadt.

Allein die deutsche Fassung des Verkaufsprospektes und
des Verwaltungsreglements ist maBgebend und im Fall
einer etwaigen Unstimmigkeit mit einer Ubersetzung aus-
schlaggebend.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle konnen
im Hinblick auf Anteile, die an Investoren in dem jeweili-
gen Land verkauft wurden, fur sich selbst und den Fonds
Ubersetzungen in Sprachen solcher Lander als verbindlich
erklaren, in welche solche Anteile verkauft werden.

Artikel 26 - Entgelt der Verwaltungsgesellschaft und der
Verwahrstelle; Kosten

Die Verwaltungsgesellschaft entnimmt dem Fonds eine
Verwaltungsvergiitung von bis zu 1,30 % p. a.; Details sind
dem Anhang des Verkaufsprospektes zu entnehmen.

Von der Verwahrstelle werden bis zu 0,05 % p. a. auf das
im Durchschnitt verwaltete monatliche Fondsvermogen,
das aus den borsentaglich ermittelten Werten in dem
jeweiligen Monat errechnet wird, berechnet. Abhangig von
den Landern, in welchen die Wertpapiere verwahrt wer-
den, werden im Durchschnitt zwischen 0,02 % und 0,05 %
p. a. auf das im Durchschnitt verwaltete monatliche Fonds-
vermogen berechnet, mindestens jedoch EUR 12.000 p. a.
Daneben fallt eine Verwahrstellengebiihr von 0,008 % p. a.
des durchschnittlichen monatlichen Nettofondsvermo-
gens, das aus den borsentaglich ermittelten Werten in
dem jeweiligen Monat errechnet wird, fiir Bargeldiiber-
wachung sowie Uberwachungsaufgaben im Hinblick auf
den Erhalt der Gegenleistung bei Portfoliotransaktionen,
die Ertragsverwendung und die Rechtsgiiltigkeit von Wei-
sungen an die Verwahrstelle, an. Zusatzliche ereignisbe-
zogene und transaktionsabhangige Gebiihren werden ent-
sprechend der erbrachten Dienstleistungen berechnet.

Fir die Register- und Transferstelle werden bis zu 0,05 %
p. a. auf das durchschnittliche monatliche Nettofondsver-
mogen, das aus den borsentaglich ermittelten Werten in

Assenagon Asset Management S.A. 80



assenagon

dem jeweiligen Monat errechnet wird, jedoch mindestens
EUR 3.750 p. a. berechnet. Daneben werden transaktions-
abhangige Gebiihren abhangig von der Anzahl an Anteils-
klassen, Investoren und Transaktionen berechnet. Fiir
Fondsbuchhaltung und Administration fallen weitere

0,03 % p. a. auf das durchschnittliche monatliche Netto-
fondsvermogen, das aus den borsentaglich ermittelten
Werten in dem jeweiligen Monat errechnet wird, mindes-
tens jedoch EUR 28.020 p. a. an. Zusatzlichen Gebiihren fiir
anteilsklassenspezifische Aufstellungen und sonstiges
Reporting wie z. B. Steuerkennzahlen sowie transaktions-
abhangige Gebuhren werden entsprechend der erbrachten
Dienstleistungen berechnet.

Die Verwaltungsvergiitung sowie die Verwahrstellen-, Zen-
tralverwaltungs-, Register- und Transferstellen- sowie
Zahlstellenvergiitung werden taglich berechnet und ab-
gegrenzt und am Monatsultimo auf Basis des durch-
schnittlichen monatlichen Fondsvermogens ausbezahlt.
Die Vergiitung versteht sich zuziiglich einer etwaigen
Mehrwertsteuer.

Neben der Verwaltungsvergiitung sowie der Verwahr-
stellen-, Zentralverwaltungs-, Register- und Transfer-
stellen- sowie Zahlstellenvergiitung konnen dem Fonds
sonstige Kosten gemaR Artikel 18 des Verwaltungsreg-
lements belastet werden.

Artikel 27 - FATCA

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, dass der
Fonds als sog. "Restricted Fund" und somit als "Non-Re-
porting Financial Institution" im Sinne des IGA qualifizie-
ren soll.

Artikel 28 - Laufzeit des Fonds
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Assenagon Asset Management S.A.

81









assenagon

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B, Heienhaff
1736 Senningerberg

Luxemburg

Telefon +352 27049-100
Telefax +352 27049-111

www.assenagon.com
© 2026



	Inhalt
	Wichtige Hinweise
	Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
	Wichtige Hinweise zum Datenschutz
	Zulässige Investoren
	Domizil, Verwaltung und Dienstleister
	Verkaufsprospekt – Allgemeiner Teil
	Management, Verwaltung und Dienstleister
	Fonds, Anteile, Nettoinventarwert, Besonderheiten
	11.1  Ausgabe von Anteilen
	11.2 Form der Anteile
	Allgemeine Anlagepolitik, Anlageziele, Allgemeine Risiken
	21.1 Anlagen des Fonds können aus folgenden Vermögenswerten bestehen
	21.2 Anlagegrenzen
	21.3 Anlagebeschränkungen
	21.4 Sonstige Techniken und Instrumente
	21.5  Risiko-Management-Verfahren
	22.1 Allgemeine Risiken
	22.2 Risiken in Zusammenhang mit Derivaten
	22.3 Interessenkonflikte
	22.4 Verwässerungsschutzgebühr

	Allgemeine Hinweise, Kosten, Rechnungsjahr, Steuern
	30.1 Auflösung des Fonds
	30.2 Verschmelzung des Fonds

	Von Assenagon Asset Management S.A. verwaltete Sondervermögen
	Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
	1.1  Abgeltungsteuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen
	1.2  Steuerliche Behandlung der Fondserträge
	2.1  Steuerliche Behandlung der Fondserträge

	Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz


	Verkaufsprospekt – Besonderer Teil
	Anhang 1
	Fonds Assenagon Balanced EquiVol
	(A) Anlagepolitik
	(B) Risikoprofil des Fonds
	(C) Risikoprofil des Anlegerkreises
	Assenagon Balanced EquiVol – Informationen über die Nachhaltigkeit
	Assenagon Balanced EquiVol im Überblick
	Assenagon Balanced EquiVol – Anteilsklassen im Überblick

	Anhang 2
	(A) Verwaltungsreglement
	8.1 Anlagen des Fonds können aus folgenden Vermögenswerten bestehen
	8.2  Anlagegrenzen
	8.3  Anlagebeschränkungen
	8.4  Sonstige Techniken und Instrumente



	- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

